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Vorwort 
 
Die Themen „Zuordnung zum Personenkreis gemäß § 35a SGB VIII“ und „Lese-
Rechtschreib-Störungen (LRS)“ werfen auch nach der Einführung des Gesetzes über 
die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) oder der 
Novellierung des SGB VIII vom 08.09.2005 und den einschlägigen 
Gerichtsbeschlüssen über Hilfen für junge Volljährige weiterhin viele Probleme in der 
Praxis und entsprechende Nachfragen auf. 
Ebenso schwierig gestaltet sich vielerorts noch immer die Kooperation zwischen den 
Systemen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendhilfe. Insofern hat 
auch diese Arbeitshilfe nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. 
 
Die aktuelle Veröffentlichung der 3 bisherigen Arbeitshilfen in einem Kompendium 
Arbeitshilfen verfolgt mehrere Ziele. 
Es stellt allen beteiligten Institutionen: Jugendämtern, Sozialen Diensten, 
Beratungsstellen, Kliniken, Tageskliniken und Ambulanzen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und 
Jugendpsychiatern einheitlichen Grundlagen bereit. Auch mit Hilfe der im Anhang zur 
Verfügung gestellten Glossare, Diagrammen, Tabellen wird den Leserinnen und 
Lesern ein Einblick ermöglicht zu verstehen, wie die Systeme arbeiten. Es kann auch 
zum Sprachverständnis beitragen. 
 
Praktische Beispiele zeigen, dass mit Hilfe vereinbarter Regeln der Kooperation nicht 
notwendige Missverständnisse und Streitigkeiten vermieden werden können. Die 
verbesserte Zusammenarbeit kommt letztendlich allen Beteiligten, vor allem den 
betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien zu Gute. 
 
Um den Nachfragenden entgegenzukommen und für alle Professionellen die 
Zuordnung und die Zusammenarbeit zu erleichtern hat das LWL-Landesjugendamt 
Westfalen die 3 einzeln vorhandenen Arbeitsmaterialien in einer kundenfreundlichen 
Form zusammengefasst und den beteiligten Institutionen zur Verfügung gestellt. 
 
Bei weitergehendem Interesse an den Themen können Sie auf der Webseite 
www.lja-wl.de Informationen, Veröffentlichungen und Tagungsausschreibungen 
finden. 
 
 

 
 
Hans Meyer 
LWL-Landesrat 
LWL-Landesjugendamt, 
Schulen und Koordinationsstelle Sucht 
 

http://www.lja-wl.de/
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Vorwort zur vierten Auflage 
 
 
In den Jahren 1999/2001 haben die beiden Landesjugendämter Rheinland und 
Westfalen-Lippe den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendhilfe die ersten 
Arbeitshilfen zum einheitlichen Umgang mit dem § 35a SGB VIII zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Bereits 2 Jahre nach Herausgabe der 3. Auflage im Januar 2005 ist aufgrund von 
Änderungen im SGB  VIII („KICK“- Gesetz) und eines von den Landschaftsverbän-
den als überörtlichen Sozialhilfeträgern vorgelegten Angebots für eine Vereinbarung 
zu § 14 SGB IX  Ende 2006 eine erneute redaktionelle Überarbeitung/Anpassung 
notwendig geworden. Somit wird die Arbeitshilfe jetzt in vierter Auflage vorgelegt. 
 
Ziel der Arbeitshilfe war und ist es, den örtlichen Jugendämtern einheitliche und 
pragmatische Hinweise in bezug auf Definition, Verfahren und Leistungen zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Weiterhin gilt, dass bei Erstmaßnahmen nach dem 21. Lebensjahr seelisch behinder-
te Menschen der Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers unterliegen. 
 
Die Zuordnung zum Personenkreis der seelisch Behinderten ist Kraft Gesetz originä-
re Aufgabe des örtlich zuständigen Jugendamtes. Im Rahmen der Prüfung der Vor-
aussetzungen ist in der Regel ein fachkundiger Arzt zu beteiligen, der die Begutach-
tung unter sozialmedizinischen Gesichtspunkten durchführt. 
 
Zur Unterstützung der örtlichen Jugendämter und von freien Trägern der Jugendhilfe 
bieten die beiden Landesjugendämter Inhouseseminare in bekannter Form zum Um-
gang mit dem § 35a SGB VIII und dem SGB IX an. Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner finden Sie im Anhang zu dieser Arbeitshilfe. 
 
 
 
 
 
 
Michael Mertens    Hans Meyer 
Landesrat     Landesrat 
Dezernat     LWL-Landesjugendamt 
Schulen und Jugend   Schulen und Koordinationsstelle Sucht 
Landschaftsverband Rheinland  Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
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1. Definition 
 
1.1 Seelische Behinderung 
 

Gemäß § 35 a SGB VIII haben Kinder oder Jugendliche Anspruch auf Einglie-
derungshilfe, wenn 

 
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 

sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht 
und 

 
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder 

 eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
 
Diese Definition von Behinderung ergibt sich aus der ab 01.10.2005 gültigen 
Fassung des § 35a SGB VIII. 
 
Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die 
Art der Leistungen richten sich nach den Bestimmungen des SGB XII (§ 53 
Abs. 3  und 4 Satz 1, §§ 54, 56 und 57), soweit diese Bestimmungen auch auf 
seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Personen 
Anwendung finden.  
 
Beeinträchtigungen der Teilhabe in der Gesellschaft können als Folgen ver-
schiedener psychischer Störungsbilder (früher Krankheiten genannt) eintreten. 
Diese Störungen sind in der Internationalen Klassifikation psychischer Störun-
gen [ICD-10 Kapitel V (F)] erfasst. 
 
Zur Feststellung einer seelischen Störung hat der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe gem. § 35 a Abs. 1 a SGB VIII die Stellungnahme 
 
1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 
3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über be-

sondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern 
und Jugendlichen verfügt 

 
einzuholen. 
 

Die Feststellung einer aus der seelischen Störung resultierenden Behinderung oder 
zu erwartenden Behinderung bei der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (siehe 
§ 35a Abs.1 SGB VIII) obliegt dem zuständigen  Rehabilitationsträger (in diesem 
Fall dem Jugendamt/dem örtlichen Träger der Jugendhilfe).  

 4



 

1.2 Drohende seelische Behinderung 
 
Nach der Definition des § 35 a SGB VIII haben Kinder und Jugendliche auch 
Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft zu erwarten ist.  
Von einer seelischen Behinderung bedroht sind die Personen, bei denen diese 
nach fachlicher Erkenntnis mit  hoher Wahrscheinlichkeit (wesentlich mehr als 
50%) zu erwarten ist.1 Eine drohende Behinderung ist noch nicht mit einer 
manifesten Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
gleichzusetzen. 
 

  
1.3 Geistige Behinderung 
 
 Als geistig behindert gilt, wer infolge einer genetischen, organischen oder an-

dersartigen Schädigung in seiner Gesamtentwicklung und in seiner Lernfähig-
keit so beeinträchtigt ist, dass er sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf. Mit 
den kognitiven Beeinträchtigungen gehen solche der sprachlichen, sozialen, 
emotionalen und motorischen Entwicklung einher. 

  
 Als Grenzwert zur geistigen Behinderung gilt ein Intelligenzquotient von 70. 
 
 Nach ICD-10 gilt folgende Einteilung: 
 

 * leichte geistige Behinderung:  IQ-Wert zwischen 50 und 70 
 * mittelgradige geistige Behinderung: IQ-Wert zwischen 35 und 50 
 * schwere geistige Behinderung:  IQ-Wert unter 35 
 
1.4 Mehrfachbehinderung  
 

Eine Mehrfachbehinderung liegt dann vor, wenn eine Person mehrere Behin-
derungen hat. Neben den kognitiven sind häufig auch die sprachlichen Leis-
tungen sowie das Hör- und / oder Sehvermögen beeinträchtigt. Außerdem 
können zusätzliche Verhaltensauffälligkeiten, Anfallsleiden oder organische 
Schädigungen auftreten. Eine klar abzugrenzende “einfache” Behinderung ist 
eher selten, weil eine Grundbehinderung (Primärbehinderung) fast immer Fol-
gebehinderungen (Sekundärbehinderungen) nach sich zieht. 
 

 
1.5 Legasthenie / Dyskalkulie 
 
 (Lese-Rechtschreib-Störung / Rechenstörung)  
 Legasthenie und Dyskalkulie sind umschriebene Entwicklungsstörungen schu-

lischer Fertigkeiten (ICD-10: Legasthenie = F 81.0 oder 81.1, Dyskalkulie = F 
81.2), d.h. Teilleistungsstörungen. Diese sind aber i.S.d. Sozialgesetzgebung 
(SGB V, Gesetzliche Krankenversicherung bzw. die Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts) nicht als Krankheiten anerkannt.  

  
                                                 
1 BVerwG vom 26.11.1998 (AZ: 5 C 38/97) 
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Jugendhilfeleistungen sind im Verhältnis zum schulischen Förderunterricht zu-
nächst immer als nachrangig anzusehen. Erst wenn bei einer diagnostizierten 
Legasthenie eine erhebliche, zusätzliche und längere schulische Förderung 
entspr. des einschl. Runderlasses des Schulministeriums (II A 3.70-20/0-
1222/91 vom 19.07.1991 “mindestens ein halbes Schuljahr mit bis zu drei Wo-
chenstunden”) keinen Erfolg zeigt und als Folge der Teilleistungsstörung eine 
seelische Behinderung droht (sog. sekundäre Neurotisierung), in dem sich z.B. 
eine Schulaversion oder eine depressive Symptomatik ausprägt, können Ju-
gendhilfeleistungen angezeigt sein. 

 
Wenn diese Folgestörungen allerdings Krankheitswert erreichen, ist zunächst 
 die Krankenversicherung für die Erbringung der Therapieleistungen zuständig. 
 Je nach Lage des einzelnen Falles können Kombinationen von Leistungen 
von mehreren Leistungsträgern zur Milderung der Problematik erbracht wer-
den. 

  
Sofern Jugendhilfe überhaupt als nachrangige Leistung infrage kommt, kann 
die Art der Leistung erst in einem qualifizierten Hilfeplangespräch unter Feder-
führung des Jugendamtes bestimmt werden. 

 
Für Dyskalkulie gilt  ebenfalls die allgemeine Förderverpflichtung der Schule. 
Auf die Absprache des Landesjugendamtes Rheinland mit den Bezirksregie-
rungen Köln und Düsseldorf von 21.07.2004 wird verwiesen2. In  
Westfalen-Lippe sind hier von vielen Jugendämtern über Kontakte zu den 
Schulaufsichtsbeamten individuelle Vereinbarungen  zum Verfahren getroffen 
worden.  

 
 
1.6 Hochbegabung 
 

Hochbegabung (Vorraussetzung: IQ > 130)  begründet an sich keine Leistun-
gen i.V. m. § 35a SGB VIII. 
Für Hochbegabte muss vorrangig die geeignete schulische und außerschuli-
sche Förderung sichergestellt werden. Es bietet sich der Kontakt zu entspr. 
Beratungsstellen an und ggf. die Suche nach einer geeigneten Schule. Führt 
mangelnde, ausbleibende oder falsche Förderung allerdings zu einer psychi-
schen Störung mit Krankheitswert und daraus folgend zur seelischen Behinde-
rung, sollte im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung vorrangig am-
bulante, teil- oder vollstationäre kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung 
in Anspruch genommen werden.  
Besteht nach der Behandlung noch eine (drohende) seelische Behinderung 
können nachrangig Jugendhilfeleistungen angezeigt sein. 
 

 
1.7 ADHS  
 

(Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom), 
Synonymen: 

                                                 
2 LVR-Rundschreiben 41/44/2004  
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ADHD   (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 
ADS   (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom), 
ADD   (Attention Deficit Disorder), 
HKS   (Hyperkinetisches Syndrom), 
MCD   (Minimale Cerebrale Disfunktion ) 
 
Beim ADHS (ICD-10: F 90) handelt es sich um eine Verhaltensstörung (bisher 
ungeklärter Genese) mit Krankheitswert. Wenn die Symptomatik durch eine  
medizinisch-psycho-therapeutische Intervention (z.B. die Kombination von 
Medikamenten, Eltern- und Lehrerberatung und Verhaltenstherapie) nicht 
kurzfristig positiv beeinflusst werden kann, ist es möglich, dass eine seelische 
Behinderung droht bzw. bereits eingetreten ist. Dies ist der Fall, wenn durch 
 störungsbedingte Verhaltensauffälligkeiten schwere Integrationsprobleme in 
der Familie und/oder der Schule oder in sonstigen sozialen Bezügen entstan-
den sind. 
 
  

1.8 Autismus 
 

Der Autismus gehört zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (ICD 10: 
F84) und umfasst eine Gruppe verschiedener schwer wiegender Störungen 
(Frühkindlicher – Kanner – Autismus, Rett-Syndrom, Asperger-Syndrom, aty-
pischer Autismus) mit früher Manifestation vor dem 3. Lebensjahr und lebens-
langer Persistenz. Die Störung muss durch Fachärzte der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie anhand qualitativer Auffälligkeiten in den sozialen Interaktio-
nen, Kommunikation und Sprache sowie typischer, v.a. stereotyper Verhal-
tensmuster diagnostiziert werden3. Autismus ist eine Ausschlussdiagnose. In 
rehabilitationsrechtlicher Hinsicht ist die Ursache nicht relevant4. 
 
 

1.9 Essstörungen  
 

Zu den Essstörungen (ICD-10: F50) gehören die Anorexia nervosa (Mager-
sucht) und die Bulimia nervosa (Ess-Brechsucht), beides schwere Störungen 
v.a. des Essverhaltens mit Krankheitswert. Die Magersucht kann kurzfristig zu 
lebensbedrohlichen Zuständen führen. Oft ist eine stationäre Behandlung indi-
ziert. Ähnlich, aber eher längerfristig gefährlich kann eine Bulimie sein. Zur 
Feststellung und zur Differentialdiagnose bedarf es einer detaillierten Erfas-
sung auch mittels Labor-, endokrinologischer und apparativer Abklärung. Re-
habilitationsrelevant wird die Störung meist nach einer abgeschlossenen Be-
handlung und medizinischer Rehabilitation (wobei die Jugendhilfe als Rehabili-
tationsträger nur in Frage kommt, wenn keine Krankenversicherung vorliegt), 

                                                 
3 OVG NRW vom 20.02.2002 (AZ: 12A 5322/00), wonach Autismus anhand des abnormen 

Verhaltens diagnostiziert wird als seelische Störung, wobei Eingliederungsbedarf gegeben 
ist. Die Jugendhilfe ist vorrangig als Leistungsträger verpflichtet. 

4 Einziger Ausnahmefall kann ein sog. Kanner´scher Autismus mit einem messbaren IQ im 
geistig behinderten Bereich (siehe Ziffer 1.3) bilden. In dem Fall handelt es sich um eine 
Mehrfachbehinderung und ist es damit die Zuständigkeit der Sozialhilfe gegeben (siehe 
BVerwG, Urteil vom 23.09.1999, 5 C 26/98) 

 7



 

bzw. bei bestimmten Konstellationen i.R. einer Unterbringung außerhalb der 
Familie. 

 
 
 
2. Verfahren 
 

Die Zuordnung zum Personenkreis des § 35a SGB VIII ist eine verwaltungs-
rechtliche Aufgabe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe (siehe auch oben Zif-
fer 1.1.) 

 
 
2.1 Zuständigkeit 
 

Auch für Leistungen der Eingliederungshilfe gilt zunächst – außer gegenüber 
dem Sozialhilfeträger bei geistig und körperlich behinderten Kindern und Ju-
gendlichen – der Grundsatz der Nachrangigkeit von Jugendhilfeleistungen 
nach § 10 SGB VIII. 
Ob ein anderer Leistungsträger zuständig sein kann, richtet sich nach dessen 
Leistungsrecht (z.B. SGB V oder SGB VII). 
In bestimmten Fällen der medizinischen Rehabilitation sind z.B. die gesetzli-
chen Krankenversicherungen Träger von Maßnahmen auch für Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene.5
Für Leistungen für seelisch behinderte und ggfls. von einer seelischen Behin-
derung bedrohte Kinder  ab dem 6. Lebensjahr sowie für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr – in Ausnahmefällen darüber hinaus 
bei einer Fortsetzungshilfe – sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu-
ständig, wenn kein vorrangiger Leistungsträger vorhanden ist. 
Für Leistungen der Eingliederungshilfe für geistig und körperlich behinderte 
junge Menschen ist die Sozialhilfe nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII zustän-
dig. Die Kreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger der Sozialhilfe und 
die Landschaftsverbände als überörtliche Träger der Sozialhilfe führen die 
Aufgaben der Sozialhilfe in NRW  aus. Die sachliche Zuständigkeit des über-
örtlichen Sozialhilfeträgers ergibt sich aus § 2 der Ausführungsverordnung des 
Landes NRW zum SGB XII6, in allen übrigen Fällen ist der örtliche Sozialhilfe-
träger sachlich zuständig.  
 
 

2.1.1. Frühförderung 
Unter den Begriff Frühförderung fallen medizinische, sozialpädiatrische, heil-
pädagogische und psychosoziale Leistungen für Kinder, die behindert oder 
von einer Behinderung bedroht sind. Es handelt sich um die Förderung basa-
ler Fähigkeiten (Motorik, Bewegung, Sprache etc.), nicht um eine störungs-
spezifische oder symptomorientierte Behandlung. 

                                                 
5 s. z. B. 2.1.4 
6 Die AV-SGB XII NRW und alle anderen relevanten Gesetze finden sie auf dem aktuellsten 

Stand im Internet unter: http://www.lexsoft.de/lexisnexis/justizportal_nrw.cgi    oder unter  
www.justiz.nrw.de. Dort sind auch Urteile der NRW Gerichtsbarkeit zu finden.  
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Abweichend von den o.g. Grundsätzen hat das Land NRW aufgrund der Er-
mächtigung des § 10 Abs. 4 Satz 3 SGB VIII bestimmt, dass Frühfördermaß-
nahmen bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres unabhängig von der Art der 
Behinderung und der Organisation der Leistungserbringung (auch Hilfen in 
stationärer und teilstationärer Form) in die Zuständigkeit der Sozialhilfe fallen  
(§ 27 AG KJHG). Die abweichende Zuständigkeitsregelung gilt aber nicht 
mehr ab Vollendung des 6. Lebensjahres: für seelisch behinderte oder von ei-
ner solchen Behinderung bedrohte Kinder ist ab diesem Alter die Zuständig-
keit der Jugendhilfe gegeben. Wird z.B. ein Kind am 18.03. 6 Jahre alt, ist ab 
dem 18.03. der Jugendhilfeträger zuständig.  
 
Zu beachten ist im Zusammenhang mit der Frühförderung die Zuständigkeit 
der Krankenkassen für einzelne Teile des Leistungskomplexes.7 Da die Ver-
handlungen zwischen Sozialhilfeträgern und Krankenkassen über die Kosten-
tragung immer noch nicht abgeschlossen sind, sollten sich die Eltern i.d.R. in 
diesem Fall an die nächstgelegene Frühförderstelle wenden, die die Kosten-
tragung mit den möglichen zuständigen Trägern klärt.  

 
2.1.2. Mehrfachbehinderung und Leistungsvoraussetzungen gem.  

§ 10 Abs. 4  SGB VIII 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sind nach § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII 
nur gegenüber Leistungen der Sozialhilfe vorrangig. Eine Ausnahme von die-
ser  Regelung gilt nur, wenn wegen einer körperlichen oder geistigen Behinde-
rung oder einer drohenden körperlichen oder geistigen Behinderung Maß-
nahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu gewähren sind. 
(§ 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII).  

 
Wie sind nun Fälle zu handhaben, in denen aufgrund einer Mehrfachbehinde-
rung jemand sowohl seelisch behindert (mit oder ohne erzieherischem Bedarf 
im Sinne des § 27 SGB VIII) als auch körperlich und/oder geistig behindert ist?  

 
• Notwendig ist zunächst eine genaue Bedarfsfeststellung, auf deren Basis 

sich die Erforderlichkeit der Rechtsfolge zu einer Leistung ermitteln lässt8. 
Ist danach die benötigte Sozialleistung ausschließlich der Kinder- und Ju-
gendhilfe bzw. der Sozialhilfe zuzuordnen, so gelten die Regeln der jewei-
ligen Systeme (ist z. B. eine Umgangsberatung nach § 18 SGB VIII erfor-
derlich, käme wohl niemand auf die Idee, diese über die Sozialhilfe leisten 
zu lassen, auch wenn es sich um eine körperlich oder geistig behinderte 
Person handelt). Die Abgrenzungsproblematik stellt sich somit nur, wenn 
sich die Leistungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe und der Sozialhilfe 
überschneiden9. 

 
• Voraussetzung für die Anwendung der Vor- und Nachrangsregelung des § 

10 Abs. 4 Satz 1 und 2 SGB VIII ist somit auf der Tatbestandseite, dass es  
sich um Hilfebedarfe handelt, bei denen auf der einen Seite ein erzieheri-

                                                 
7 s. auch § 30 Abs. 3 SGB IX. 
8 vgl. Münder, Zentralblatt für Jugendrecht 2001, S. 121 
9 vgl. Bundesverwaltungsgericht, Zentralblatt für Jugendrecht 2000, S. 191, 192 
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scher Bedarf und / oder eine seelische Störung vorliegt und auf der ande-
ren Seite der junge Mensch zugleich geistig oder körperlich behindert ist 
oder von einer solchen Behinderung bedroht ist.10.  

 
• Nach dem bisherigen Verfahren wurde entweder versucht auf den 

Schwerpunkt der Behinderung abzustellen oder nach dem vorrangigen 
Ziel bzw. Zweck der Maßnahme bzw. Leistungen nach dem Übergewicht 
des Hilfebedarfs zu suchen. Danach wurde unterschieden, ob die Leistung 
eher der Kinder- und Jugendhilfe oder nur der Sozialhilfe zuzuordnen 
war11. 

 
• Richtungsweisend für die Auslegung des Vor- und Nachrangprinzips in § 

10 Abs. 4 Satz 1 und 2 SGB VIII sind immer noch die Vorgaben einer 
Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
23.09.199912. Im Ergebnis bedeutet dies: Wenn Maßnahmen der Einglie-
derungshilfe für geistig oder körperlich behinderte Menschen nach dem 
SGB XII gewährt werden und gewährt werden müssten und sogleich auch 
vom Umfang her identische Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, 
kommt es  grundsätzlich zum Vorrang der Sozialhilfe, ohne dass es auf 
den Schwerpunkt des Hilfebedarfs auch nur ankommt.  
Es bleibt also im Einzelfall nur zu klären, ob sowohl ein erzieherischer Be-
darf bzw. ein Bedarf wegen einer seelischen Behinderung des jungen 
Menschen besteht als auch ein Bedarf wegen einer geistigen bzw. körper-
lichen Behinderung des jungen Menschen.  

 
• Dieser entscheidungserheblichen Feststellung muss eine konkrete Frage-

stellung zugrunde liegen. Geht es im konkreten Fall z. B. um eine statio-
näre Unterbringung, so ist zu fragen, ob diese sowohl aufgrund des Erzie-
hungsdefizits als auch aufgrund der körperlichen bzw. geistigen Behinde-
rung gewährt werden müsste13. Mit anderen Worten: Denkt man sich den 
erzieherischen Bedarf oder das erzieherische Defizit und / oder die seeli-
sche Behinderung des jungen Menschen hinweg und stellt fest, das er 
wegen seiner körperlichen bzw. geistigen Behinderung Eingliederungshilfe 
nach dem SGB XII  bekommt oder bekommen müsste, ist die Sozialhilfe 
für den Hilfefall zuständig.14 

 

                                                 
10 vgl. Münder Zentralblatt für Jugendrecht  2001, S. 121, 123 
11 vgl. DIJuF Rechtsgutachten, Das Jugendamt 5 /2004, S. 235 mit weiteren Nachweisen 
12 Zentralblatt für Jugendrecht 2000, S. 191 
13 vgl. DIJuF-Gutachten, Das Jugendamt 5/2004, S. 235 
14 Allein die Tatsache, dass (bislang) Hilfe in einer Jugendhilfeeinrichtung gewährt wurde, 
stellt kein Ausschlusskriterium für eine mögliche Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers dar.  
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2.1.3. Lese-Rechtschreib-Störung 
 Für LRS sind gemäß dem Beschluss der Kultusministerkonferenz die Schulen 

zuständig, sowohl was die Diagnose, als auch die darauf aufbauende Bera-
tung und Förderung betrifft15.16  

 Außerdem kann die Diagnose Lese-Rechtschreibstörung nach den Kriterien  
der ICD als seelische Störung ohnehin nur erfolgen, wenn ausgeschlossen ist, 
dass diese auf mangelnden schulischen Unterricht zurückzuführen ist.  

 Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen kann eine Zuständigkeit der Ju-
gendhilfe in Betracht kommen.17

 
2.1.4.  Suchtmittelabhängigkeit 
 Bei suchtmittelabhängigen und/oder psychisch kranken Kindern und Jugendli-

chen, bei denen Krankenversicherungsschutz bei der gesetzlichen Kranken-
versicherung besteht, kommt als Rehabilitationsträger vorrangig die gesetzli-
che Krankenkasse in Betracht18. Eine Zuständigkeit der Jugendhilfe kommt 
danach dann in Betracht, wenn z.B. keine Krankenversicherung vorliegt. Die 
Anträge sind bei der zuständigen Krankenkasse einzureichen. Bei jungen Voll-
jährigen, die Beiträge bei der Rentenversicherung einbezahlt haben, kommt 
die LVA als Kostenträger für die Behandlung auf.  

 
 Bei privat versicherten Minderjährigen und jungen Erwachsenen, wo der An-

spruch auf medizinische Rehabilitation aufgrund der Versicherungsbedingun-
gen ausgeschlossen ist, kommt der öffentliche Träger der Jugendhilfe eben-
falls in Betracht. Anträge sind in diesem Fall an das zuständige Jugendamt zu 
richten. 

 
2.1.5. Junge Volljährige ( § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII)  

Junge Volljährige haben Anspruch auf Leistungen vom Jugendhilfeträger, so-
weit die Voraussetzungen nach § 41 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe vorlie-
gen19

 

                                                 
15 Grundsätze der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkei-

ten im Lesen und Rechtschreiben. (Beschluss vom 04.12.2003, herunterzuladen u.a. bei 
www.bildungsserver.de) 

16 s. Arbeitshilfe zum Umgang mit LRS des Landesjugendamtes W.-L. (Bezugsquelle: 
www.lja-wl.de) 

17 s. Arbeitshilfe zum Umgang mit LRS des Landesjugendamtes W.-L. (Bezugsquelle: 
www.lja-wl.de) 

18 s. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 
19 Die frühere Regelung, wonach die überörtlichen Träger der Sozialhilfe Erstmaßnahmen für 

über 18 jährige seelisch Behinderte im Sinne des § 35a SGB VIII  bei  Vorliegen der sons-
tigen Voraussetzungen freiwillig übernahmen, wurde aufgrund einer Änderung der Recht-
sprechung ersatzlos aufgegeben.  

   Gleichfalls wurde aufgrund geänderter Rechtsprechung zum Bereich der Hilfe für junge 
Volljährige die Regelung, dass bei schon bestehenden Hilfemaßnahmen der überörtliche 
Sozialhilfeträger ab dem 21.Lebensjahr bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
in jedem Fall die Hilfe übernahm, ersatzlos aufgegeben. 
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Über § 41 Abs. 2 SGB VIII haben auch junge Volljährige als Soll-Leistung ei-
nen Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn die sonstigen gesetzlichen Vor-
aussetzungen vorliegen. Junge Volljährige sind nach § 7 Abs. 1 Ziffer 3 SGB 
VIII Personen vom 18-27 Lebensjahr. Die Leistung endet jedoch in der Regel 
mit dem 21. Lebensjahr und kann nur in Ausnahmefällen darüber hinaus fort-
gesetzt werden. 
 
Dies bedeutet, dass für seelisch behinderte junge Volljährige bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen (§ 35a SGB VIII i.V. mit § 41 SGB VIII) der Ju-
gendhilfeträger für die Hilfegewährung zuständig ist. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts setzt die Hilfe nach 
§ 41 SGB VIII nicht voraus, dass der junge Volljährige seine Verselbständi-
gung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erreichen wird20. 
 
Die Regelungen sind auch für Maßnahmen des ambulant betreuten Wohnens 
anzuwenden. 
 
Ein Neufall (also keine Fortsetzungshilfe) nach dem 21. Lebensjahr im Zu-
ständigkeitsbereich  der Jugendhilfe ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
 
Gesondert zu prüfen ist, ob die beantragte Hilfe dem Kriterium der Geeignet-
heit und Erforderlichkeit entspricht. 
 
Bei Erstmaßnahmen ab dem 21. Lebensjahr übernimmt für (teil-) stationäre 
Maßnahmen der überörtliche Sozialhilfeträger bis auf weiteres die Kosten. 

 
 Für Maßnahmen in ambulanten betreuten Wohnformen ist der überörtliche 
Sozialhilfeträger nur dann zuständig, wenn die ambulant erbrachte Betreu-
ungsleistung dazu dient, ein selbstbestimmtes Leben außerhalb einer statio-
nären Einrichtung zu ermöglichen oder zu sichern. 

 
2.1.6. Hilfe zur Erziehung 

Gemäß § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche) ist das Kind oder der Jugendliche selbst anspruchsberechtigt. 
Damit ist ein Einklang zu den §§ 53,54 SGB XII (Personenkreis und Aufgabe / 
Maßnahmen der Hilfe) hergestellt. 
Bei Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff  SGB VIII) sind die Personensorgeberechtig-
ten die Anspruchberechtigten. 
Eine Gewährung der Hilfe zur Erziehung ist dann möglich, wenn eine zum 

 Wohl des Minderjährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. 
 
 

2.2 Kontaktaufnahme / Beratungsgespräch 
 

Zur Feststellung des notwendigen Hilfebedarfsbedarfs nimmt der Rehabilitati-
onsträger Kontakt mit dem Hilfesuchenden auf. In einem kurzfristig zu erfol-

                                                 
20 vgl. BVerwG,  5 C 26/98, BVerwGE,  Band 109, Seite 325-330 und ZfS  2002, Seite 279-

282. 
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gendem Beratungsgespräch wird der Hilfesuchende über Hilfsangebote, die 
Leistungsvoraussetzungen sowie ggf. über sachliche und örtliche Zuständig-
keiten  informiert.  
Vgl. dazu Empfehlungen zum Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII  
Überarbeitete Fassung 2001, herausgegeben durch das Landesjugendamt 
Westfalen – Lippe21. 

 
 
2.3 Antragstellung 
 

Der Antrag auf Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII ist bei dem zuständi-
gen Jugendamt zu stellen. 
 
Im Rahmen der Zuständigkeitsklärung gem. § 14 SGB IX, Satz 1-6 ist dem 
Antragsteller innerhalb der bestehenden Fristenregelung die sachliche und 
örtliche Zuständigkeit mitzuteilen. 

 
2.3.1 Erstgespräch 

Das Erstgespräch dient der Klärung der örtlichen und sachlichen Zuständig-
keit, der Überprüfung des Hilfebedarfes und ggf. der Vorbereitung für das 
Fachgespräch.  

 
2.3.2 Entbindung von der Schweigepflicht 

Um die notwendige individuelle Hilfe durch konkrete Information ermitteln zu 
können, erweist es sich in der Regel als notwendig, Ärzte, Therapeuten, Be-
treuer und ggf. andere Personen von der Schweigepflicht zu entbinden. 

 
2.3.3 Komplettierung der Unterlagen 

Bei der Durchsicht der Unterlagen ist die Vollständigkeit zu prüfen und ggf. 
sind im konkreten Fall noch weitere Unterlagen anzufordern. 
 

2.3.4 Fristen  
In § 14 Abs. 1 SGB IX ist vorgesehen, dass der Rehabilitationsträger innerhalb 
von 2 Wochen nach Eingang eines Antrages bei ihm feststellt, ob er nach den 
für ihn geltenden Leistungsgesetzen für die Leistung zuständig ist. 
Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die Leistungen nicht zuständig ist, lei-
tet er den Antrag unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen Re-
habilitationsträger zu. 

 
Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den Reha-
bilitationsbedarf unverzüglich fest. Soweit für diese Entscheidung ein Gutach-
ten nicht erforderlich ist, ist eine Entscheidung innerhalb von 3 Wochen nach 
Antragseingang zu treffen. 

 
Ist ein Gutachten erforderlich, soll dieser innerhalb von 2 Wochen erstellt wer-
den. Die abschließende Entscheidung des Rehabilitationsträgers ist innerhalb 
von 2 weiteren Wochen zu treffen.  
 

                                                 
21 Quelle: www.lja-wl.de – Themenfenster: Hilfe zur Erziehung, Materialien 
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Wenn ein Gutachten erforderlich ist, hat der Rehabilitationsträger dem Leis-
tungsberechtigten 3 wohnortnahe Sachverständige zu benennen.  
 
Bei der folgenden Auswahl des Sachverständigen ist dem Wunsch des Leis-
tungsberechtigten Rechnung zu tragen.  

 
Die gesetzlichen Fristen in § 14 SGB IX gelten unmittelbar auch für die Ju-
gendhilfe bei Leistungsanträgen gem. § 35a SGB VIII.  
Wenn ein Antrag bei einem anderen Rehabilitationsträger gestellt wurde, der 
Antrag aber von diesem Rehabilitationsträger wegen sachlicher Unzuständig-
keit an das Jugendamt verwiesen wurde, besteht keine Möglichkeit der Rück-
/Weiterverweisung des Antrages. 
 
Das Jugendamt hat also auch dann in der Sache zu entscheiden, wenn es 
sich sachlich für unzuständig hält. Die einzige Ausnahme ist in § 14 Abs. 2 
Satz 5 SGB IX geregelt. Allerdings ist zu beachten, dass der Jugendhilfeträger 
nach § 6 Abs. 1 SGB IX nicht für unterhaltssichernde und andere ergänzende 
Maßnahmen Rehabilitationsträger sein kann.  

  
2.3.4 Kostenerstattung 

  Die Möglichkeit zur Kostenerstattung ergibt sich u.a. aus § 14 SGB IX in Ver-
bindung mit § 105 SGB X. 
In diesem Zusammenhang ist auf den Kostenerstattungsausschluss für geleis-
tete Hilfen in § 14 Abs. 4 Satz 3 SGB IX zu verweisen, die von einem zuerst 
angegangenen unzuständigen Leistungsträger erbracht wurden.  
 
Eine Ausnahme vom Regelfall kann dann vorliegen, wenn die Rehaträger et-
was anderes vereinbaren. Den Jugendämtern in Westfalen-Lippe und im 
Rheinland wurde der Abschluss einer Vereinbarung zu § 14 SGB IX angebo-
ten. Den zuständigen Mitarbeitern der Sozialhilfe wird bekannt gegeben, wel-
che  Jugendhilfeträger/Rehaträger  die Vereinbarung i.S. des § 14 Abs.4 Satz 
3 SGB IX mit dem Landschaftsverband als überörtlichem Sozialhilfeträ-
ger/Rehaträger geschlossen haben. 

 
 
2.4 Ärztliche Stellungnahmen / Berichte / Gutachten 
 

Entsprechend § 14 SGB IX benennt das Jugendamt den Klienten in der Regel 
 3 möglichst wohnortnahe Gutachter. 

 
2.4.1 Neutralität 

Die Neutralität einer Stellungnahme / eines Berichtes oder eines Gutachtens 
ist in der Regel gewährleistet, wenn sichergestellt ist, dass der Gutachter / die 
Gutachterin kein wirtschaftliches Interesse an einer später durchzuführenden 
Hilfe haben kann.  

 
2.4.2 Qualität 

 Fachkundige Stellungnahmen / Berichte und Gutachten sind erforderlich, um 
die notwendigen Hilfen auswählen zu können. Es sind daher diejenigen Per-
sonen zur Begutachtung zu bestellen, die über tatsächliche Erfahrungen mit 
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dem Klientel verfügen. Mehrheitlich verfügen i. d. R.  Ärztinnen und Ärzte für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie (idealer weise mit psychotherapeutischer Zu-
satzausbildung) und approbierten Kinder- und Jugendpsychotherapeuten in 
den entsprechenden Fachklinken oder Abteilungen bzw. Ambulanzen und 
Praxen über diese Erfahrung. 

 
2.4.3 Mindeststandard 

Im gegebenen Zusammenhang wird i.d.R. eine Stellungnahme / ein Bericht 
ausreichen. Die inhaltlichen Aussagen der Stellungnahme / des Berichtes sol-
len auch für einen Nicht-Mediziner erfassbar und Nachfragen unkompliziert 
möglich sein. Konkrete Fragestellungen führen am ehesten zu einem befriedi-
genden Ergebnis zum Zweck der Hilfeplanung. 
Das Jugendamt entscheidet über die Zuordnung zum Personenkreis, d.h. dar-
über, ob nach Feststellung der seelischen Störung die Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft beeinträchtigt ist, oder diese droht.  

 
2.4.4 Kosten 

Ein ärztliches Gutachten unterscheidet sich von einer ärztlichen Stellungnah-
me / einem ärztlichen Bericht durch einen wesentlich größeren Umfang und 
damit durch deutlich höhere Kosten. 
Wenn über die Stellungnahme / den Bericht hinaus ein ergänzendes Gutach-
ten des Facharztes von einem Jugendamt gewünscht wird, übernimmt dieses 
auch die Kosten.  
Ersuchen Eltern aus eigener Entscheidung um ein Gutachten, tragen sie die 
Kosten nach der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) selbst.  

 
 
2.5 Hilfeplanverfahren 
 
2.5.1 Fachgespräch 

Das Fachgespräch dient der Feststellung des Leistungsanspruchs der An-
tragsteller. Der Leistungsanspruch wird geprüft und das indizierte Hilfeangebot 
entwickelt. Vor Einberufung des Fachgespräches soll von der fallzuständigen 
Fachkraft rechtzeitig der anspruchsbegründete Bericht bzw. Antrag auf Ein-
gliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII oder eine Tischvorlage vorgelegt wer-
den. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, fach-
lich und interdisziplinär ein entsprechendes Hilfsangebot des Jugendamtes zu 
erarbeiten. Zu den Informationen gehören u.a. auch vorhandene Gutachten 
und Befunde. Durch standardisierte Leitfragen werden Gutachten und Befun-
de aussagekräftiger. 
 Die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises bei dem Fachgespräch wird als 
bekannt vorausgesetzt (§ 36 SGB VIII). Das Protokoll über das Fachgespräch 
wird an die Beteiligten weitergeleitet. Das Ergebnis des Fachgespräches dient 
als Grundlage für das Hilfeplangespräch. 

 
Eine Vereinbarung über das weitere Vorgehen ist zu treffen. Das Hilfeplange-
spräch ist kurzfristig zu terminieren und soweit notwendig sind die Unterlagen 
zu komplettieren und ggf. weitere Berichte / Stellungnahmen / Gutachten ein-
zuholen. 
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2.5.2 Hilfeplangespräch 
Aufgabe des Hilfeplangespräches ist es, auf der Grundlage des Fachge-
sprächs einen Hilfeplan mit allen Beteiligten (Kind / Jugendlicher, Familie, Ex-
perten und ggf. dem Leistungserbringer) zu entwickeln und die notwendige 
Hilfe festzulegen. 

 
Im Regelfall nehmen an dem Hilfeplangespräch teil: 
- die fallverantwortliche Fachkraft des öffentlichen und/oder freien Trä-

gers; 
- die Eltern / Personensorgeberechtigten; 
- der / die Volljährige; 
- das Kind oder der / die Jugendliche; 
- sonstige Personen, die von den Eltern bzw. von dem Kind / dem / der 

Jugendlichen oder von der Fachkraft zur Teilnahme gebeten werden; 
(VertreterInnen der Schule, PsychologInnen, FachärztInnen). 
 

Die schriftliche Dokumentation des Hilfeplangespräches (Hilfeplan) dient der 
Festhaltung von Absprachen zwischen den Leistungsberechtigten, den Leis-
tungsempfängern, Leistungserbringern und den Kostenträgern. Die Federfüh-
rung obliegt dem Jugendamt. 

 
Der Hilfeplan beinhaltet eine konkrete und inhaltlich festgelegte Zeit-/ Zielpla-
nung und benennt namentlich oder institutionell die jeweiligen Verantwortlich-
keiten der Beteiligten zur Erbringung und zur Zielerreichung der vereinbarten 
(Teil-) Leistungen. Im Hilfeplan werden der erzieherische Bedarf, die zu ge-
währende Eingliederungshilfe nach dem SGB XII sowie die notwendigen Leis-
tungen festgestellt und dokumentiert. 

 
 - Eine Aussage zum Vorschlag des Fachgespräches. 

- Die Gründe, die die Gewährung von Eingliederungshilfe sinnvoll und 
notwendig erscheinen lassen. 

 -  Die Verteilung der Aufgaben zwischen Eltern und Beteiligten, sozialen 
Diensten, Einrichtungen bzw. Einzelpersonen. 

 - Die Beschreibung der Erwartung an Eltern und Kind / Jugendliche/n. 
 - Eine Aufklärung über mögliche Folgen des Scheiterns der Intervention. 
 - Die Festlegung des Zeitpunktes für die Fortschreibung des Hilfeplanes  

(max. 1 Jahr) 
 -  Bestimmung der jeweilig Verantwortlichen. 
 - Unterschiedliche und abweichende Wünsche und Vorstellungen der 

Beteiligten.  
 - Die individuelle Situation des Hilfeempfängers lässt jederzeit eine not-

wendige Modifikation des Hilfeplanes zu. 
 
2.5.3 Entscheidung über Art und Umfang der Hilfe 

Der § 35a SGB VIII als Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche stellt in 
der Zuordnung zum Personenkreis der von einer seelischen Behinderung be-
drohten jungen Menschen oder seelisch behinderten Personen einen reinen 
Verwaltungsakt dar. Die Maßnahmen ergeben sich aus dem § 54 des SGB 
XII. 
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Die Zuordnung vorzunehmen, obliegt ausschließlich dem örtlich und sachlich 
zuständigen Jugendamt. Grundlage dafür stellt das interdisziplinär besetzte 
Hilfeplangespräch dar, welches Mindeststandards erfüllen muss.  

 
2.5.3.1 Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII 

Nach § 5 SGB VIII hat der Leistungsberechtigte das Recht  
-  zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen 
-  und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. 

 
Das Wahlrecht dient dem Zweck, zwischen konzeptionellen und weltanschau-
lichen Varianten wählen zu können. Es wird allerdings begrenzt, wenn es mit 
unverhältnismäßigen Mehrkosten ist. Was unverhältnismäßig ist, wird im Ge-
setz nicht festgelegt. In der Praxis wird allerdings häufig eine 20 Prozent-
Grenze praktiziert, die auch in der Rechtsprechung aufgegriffen wird.22 Das 
Bundesverwaltungsgericht  will allerdings nicht nur einen rein rechnerischen 
Vergleich durchführen: Nach seiner Meinung sind Mehrkosten  dann "unver-
hältnismäßig", wenn die hieraus folgende Mehrbelastung des (Sozialhilfe-) 
Haushalts zum Gewicht der vom Hilfebedürftigen angeführten Gründe für die 
von ihm getroffene Wahl der Hilfemaßnahme nicht mehr im rechten Verhältnis 
steht, so dass die Frage nach der (Un-)Verhältnismäßigkeit wunschbedingter 
Mehrkosten sich nicht in einem rein rechnerischen Kostenvergleich erschöpft, 
sondern eine wertende Betrachtungsweise verlangt (vgl. BVerwGE, Beschluss 
vom 18.3.2003, 5 B 14/03, Juris WBRE 410010295). Was im Ergebnis hieße: 
Je nach Haushaltslage der Kommune in Abwägung zu den  vorgetragenen 
Gründen sind Über- oder Unterschreitung eine festgelegten Regelmarke von 
z.B. 20 Prozent Mehrkosten möglich). 
Während bei der Art der Einrichtung ein Wahlrecht besteht, können hinsicht-
lich der Gestaltung der Hilfe Wünsche geäußert werden, was einen geringen 
Verbindlichkeitsgrad hat.  
Ohnehin muss die angestrebte Hilfeart (welche Hilfe) und der Hilfeort (welche 
Einrichtung) hinsichtlich der fachlichen Geeignetheit und Erforderlichkeit über-
prüft werden. 
Aus dem Wunsch- und Wahlrecht folgt nicht etwa ein Selbstbeschaffungsrecht 
der Bürger.  
Das Jugendamt muss erst die Möglichkeit haben, die Voraussetzungen einer 
Hilfegewährung zu prüfen. Lediglich dann, wenn das Jugendamt trotz Kennt-
nis des Hilfebedarfs und Vorliegen aller Hilfevoraussetzungen eine notwendi-
ge Hilfe nicht leistet und auch keine fachlich empfohlenen/abgesicherten Al-
ternativen anbietet, ist es in bestimmten Fällen zur Leistungen verurteilt wor-
den (sog. Systemversagen), zumindest ab dem Zeitpunkt wo dem Jugendamt 
eine Prüfung und Entscheidung möglich war.  Es kommt aber auch hier immer 
auf den Einzelfall an. 
 Das „Verbot“ der Selbstbeschaffung ist nunmehr auch in § 36a Abs.1 SGB  
VIII  und war vorher schon in § 15 Abs. 1 Satz 5 des SGB IX für den Bereich 
der Jugendhilfe geregelt. Die oben beschriebenen Ausnahmen davon sind in § 
36a Abs. 3 SGB VIII und in § 15 Abs. 1 Satz 4 SGB IX geregelt.  

                                                 
22 bei Mehrkosten von 20.v.H. ist regelmäßig von unverhältnismäßigen Mehrkosten 
auszugehen, vgl. OVG Frankfurt/Oder, 5.0.2002 4 B 127/02. 
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2.5.4 Mindeststandard des Hilfeplans 
 Die Protokolle der Hilfeplangespräche sollen enthalten 
 - Darstellung der Situation des Kindes / des / der Jugendlichen und sei-

ner / ihrer Familien oder der / des jungen Volljährigen und des damit 
zusammenhängenden aktuellen Hilfebedarfes; 

 - Überprüfung / Bewertung der in dem vorangegangenen Hilfeplange-
spräch gestellten Ziele und Aufgaben; 

 - ggf. Formulierung der neuen Ziele und Aufgaben aller Beteiligten; 
 - konkrete Vereinbarung der Leistungen aller Beteiligter; 
 - evtl. den Zeitpunkt zur Beendigung der Eingliederungshilfe. 
 
2.5.5 Erstellen des Bescheides 

 Auf Grundlage des von allen Beteiligten unterschriebenen Hilfeplanes erlässt 
das Jugendamt einen rechtsmittelfähigen Bescheid und stellt diesen den An-
tragsstellern zu. Der in seiner jeweils gültigen Form bestehende Hilfeplan ist 
Grundlage des Bescheides.  

 
2.5.6 Fortschreibung des Hilfeplans 

 Nach § 36 Abs. 2 SGB VIII soll der Hilfeplan regelmäßig darauf überprüft wer-
den, ob die gewählte Hilfeart auch weiterhin geeignet und notwendig ist. Dies 
gilt insbesondere in der Anfangsphase der Hilfeleistung des  Einzelfalles. Im 
Regelfall gibt es alle 6 Monate ein Hilfeplangespräch. 
Die Verantwortliche für die Einberufung solcher Hilfeplangespräche ist die zu-
ständige Fachkraft des Jugendamts. Diese stimmt sich mit den anderen Betei-
ligten ab. 
Die Zeitabstände der Überprüfung des Hilfeplanes richten sich nach den Er-
fordernissen des Einzelfalles. 

 
2.5.7 Erfolgskontrolle 

Die Erfolgskontrolle wird durch die schriftliche Dokumentation der Ergebnisse 
des Hilfeplanes sowie durch die schriftliche Fixierung der bislang ungelösten 
Fragestellungen erzielt.  
Dieses Protokoll soll von allen Beteiligten unterschrieben und ihnen zur Verfü-
gung gestellt werden. 
In einem von den Beteiligten festzulegenden Zeitrahmen werden die bisher 
ungelösten Fragestellungen lösungsorientiert bearbeitet. 

 
 
2.6 Verbindliche Kooperation aller Beteiligten 
 

Die verbindliche Kooperation aller Rehabilitationsträger wird durch § 12 SGB 
IX, Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger geregelt. 
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3. Leistungen 
 
 
3.1 Rechtsgrundlagen 

Die Rechtsgrundlagen der Leistungsgewährung sind in den folgenden Geset-
zen geregelt:  

 
 SGB IX - Rehabilitationsgesetz 
 § 4  - Leistungen zur Teilhabe (Ziel der Leistungen) 
 § 5  - Leistungsgruppen (für die Jugendhilfe Nr. 1, 2 und 4) 
 § 9  - Wunsch- und Wahlrecht 

§ 26 ff  - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
 § 33 ff  - Leistungen zu Teilhabe am Arbeitsleben 

§ 42  -  Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen (Abs.  
2 Satz 3) 

 § 43   -  Arbeitsförderungsgeld 
 § 55 ff  -  Leistungen zu Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
 § 57   -  Förderung der Verständigung 
 
 SGB VIII - Kinder und Jugendhilfegesetz  

§ 35 a  -  Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju- 
gendliche 

 
 SGB XII 
 § 54   -  Leistungen der Eingliederungshilfe 
 
 
3.2 Katalog der möglichen Leistungen 
 

Im Zusammenwirken mit der Jugendhilfeplanung ist darauf hinzuwirken, dass 
bestehende Angebote bedarfsgerecht ausgestattet und weiterentwickelt wer-
den; dementsprechend sind diese vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

 
 Es ist darauf hinzuwirken, dass das Verhältnis mit den privaten Anbietern ana-

log zu der Verfahrensweise mit freien Trägern der Jugendhilfe gestaltet wird 
(Qualitäts- und Leistungsabsprachen). 

 
Nach den Bestimmungen des SGB IX sind für die Jugendhilfe als Rehabilitati-
onsträger folgende Leistungsgruppen zu erbringen: 
 
1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation; 
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben; 
4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 
 
Auch die Leistungsformen der Jugendhilfe kommen in Betracht, soweit sie zur  
Deckung des Eingliederungsbedarfs geeignet sind.  
 
Da das SGB VIII hinsichtlich der Art der Leistungen auf das SGB XII verweist, 
ist dessen Leistungskatalog und die sogenannte Eingliederungshilfeverord-
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nung  einbezogen. Nach dem SGB XII (§ 54, Leistungen der Eingliederungshil-
fe) kommen insbesondere folgende Leistungen in Frage: 

 1. Leistungen zur Teilhabe am Leben der Gesellschaft 
2. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation; 
3. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben; 
4. Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung; 

 5. Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit; 
6. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der  Maßnahmen; 

 
 
3.3 Kostenregelungen 
 
3.3.1 Verhältnismäßigkeit 

Hierbei gilt weiterhin die im § 5 Wunsch- und Wahlrecht, Abs. 2 festgeschrie-
bene Regelung, wonach den Wünschen entsprochen werden soll.  

 
3.3.2 Kostenerstattung  

Nach der gesetzlichen Regelung des SGB IX (§ 14 Zuständigkeitsklärung, 
Abs.1) muss binnen den vorgegebenen Fristen geklärt werden, wer zuständi-
ger Rehabilitationsträger ist.  
Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabilitationsträger festge-
stellt, dass ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist, erstattet dieser dem 
Rehabilitationsträger, der die Leistung erbracht hat, dessen Aufwendungen 
nach den für diesen geltenden Rechtsvorschriften. 

 
 Für unzuständige Rehabilitationsträger als erstangegangene Träger, die eine 
Leistung nach Absatz 2 Satz 1 und 2 erbracht haben, ist § 105 des Zehnten 
Buches nicht anzuwenden (es sei denn, es wurde eine Vereinbarung abge-
schlossen, s. Ziffer 2.3.4).  
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Arbeitshilfe  
zum Umgang mit LRS 

 
Leitfaden für Jugendämter 

 
 
 
 

 

 



Einleitung 
 

1. Nach wie vor bedeutet die Zuordnung von Kindern mit Lese-Rechtschreib-
Störung (i.W. LRS) zum Personenkreis der „seelisch behinderten Kinder“ eine 
der Hauptschwierigkeiten für die Fachkräfte in den Jugendämtern im Rahmen 
der Umsetzung des § 35a SGB VIII. 
LRS wird in und i.V. mit Schule entdeckt und verursacht zunehmend Probleme 
für alle Beteiligten – Kinder, deren Eltern, Lehrer/-innen, Beratungsstellen, 
Jugendämter, Krankenkassen...  
 
Die Beschäftigung mit dem Thema wirft immer häufiger Fragen auf, wie:  
- Wer ist zuständig für die Behandlung von Kindern mit LRS? 
- Wann ist die Zuständigkeit der Schule, wann der Krankenversicherung, 

wann der Jugendhilfe gegeben? 
- Wie kann eine zuverlässige Diagnostik aussehen?  
- Wann gehören Kinder mit LRS zum Personenkreis der „seelisch 

behinderten oder von einer solchen Behinderung bedrohten Kinder“? 
- Wessen Aufgabe ist die Zuordnung? 
 
Die Antworten fallen derzeit teils kontrovers aus. Nach einem neuen 
Beschluss der Kultusministerkonferenz ist eindeutig die Schule zuständig.TP

1
PT  

Nicht selten schicken Lehrer/-innen Eltern zu Lerninstituten, Beratungsstellen 
oder Jugendämtern. Die Eltern verlangen anschließend von der Jugendhilfe 
die Finanzierung von Fördermaßnahmen, z.B. wegen vermeintlicher 
„seelischer Behinderung“ zu übernehmen, oder als Ausfallbürge für eine nicht 
durchgeführte schulische Förderung einzutreten. Nach den Statistiken der 
Jugendhilfe wird ein wesentlicher Teil der – vor allem ambulanten - Hilfen i.V. 
mit § 35 a SGB VIII wegen LRS gewährleistet. TP

2
PT  

Gundsätzlich muss festgehalten werden, dass ein Kind nicht automatisch von 
einer „seelische Behinderung“ betroffen oder bedroht ist, wenn es nicht gut 
lesen und/oder schreiben kann. Mit anderen Worten: Das Jugendamt ist 
keinesfalls für die Therapie aller LRS –Störungen, sondern allenfalls für einen 
kleinen, klar umgrenzten Kreis - zuständig und auch nur dann, wenn alle 
anderen Hilfen von anderen Leistungsträgern / Institutionen erfolglos 
geblieben sind bzw. nicht zum Tragen kommen (sogenannter 
Nachranggrundsatz in der Jugendhilfe im Sinne des § 10 SGB VIII). Dies  
sollte den Beteiligten klar sein, damit sie die Vorgenehsweise bei der 
Überprüfung von entsprechenden Anträgen an die Jugendhilfe verstehen.  

 
2. Es gibt verschiedene Diagnostikinstrumente und –verfahren, die bisher 
eingesetzt werden und deren Interpretation Probleme mit sich bringt. Es ist 
hilfreich, gewisse Standards der Diagnostik zu beachten, die die Zuordnung zu 
LRS und damit evtl. verbundenen subsidiären Jugendhilfeleistungen oder 
eben den Ausschluss dieser Leistungen erleichtern könnten. 
Um bei diesen Fragen der Praxis Unterstützung zu leisten, hat das 
Landesjugendamt in einem interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitskreis 
die Arbeitshilfe erstellt. 

 
                                                 
TP

1
PT Grundsätze zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und 

Rechtschreiben (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 04.12.2003) 
TP

2
PT HzE Bericht 2002 (Schilling, Pothmann, Overmann) S. 125 ff. 



Diagnostik 
 

• Was ist eine LRS? 
Die Lese-Rechtschreibstörung (LRS) wird im ICD-10 unter den umschriebenen 
Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten erfasst (F81.0). 

„Es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des 
Fertigkeitserwerbs von frühen Entwicklungsstadien an gestört sindTP

3
PT. Dies 

ist nicht einfach Folge eines Mangels an Gelegenheit zu lernen; es ist auch 
nicht allein als Folge einer Intelligenzminderung oder irgendeiner 
erworbenen Hirnschädigung oder -krankheit aufzufassen.“ (ICD-10 F81) 
„Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame 
Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein 
durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene 
Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene 
Worte wiederzuerkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche 
Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen 
Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in 
die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. 
Umschriebenen Entwicklungsstörungen des Lesens gehen 
Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während 
der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und 
Verhaltensbereich häufig.“TP

4
PT 

 
Eine häufige Untergruppe bilden die isolierten Rechtschreibstörungen (F81.1) 

„Es handelt sich um eine Störung, deren Hauptmerkmal in einer 
umschriebenen und bedeutsamen Beeinträchtigung der Entwicklung von 
Rechtschreibfertigkeiten besteht, ohne Vorgeschichte einer Lesestörung. 
Sie ist nicht allein durch ein zu niedriges Intelligenzalter, durch 
Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar. Die 
Fähigkeiten, mündlich zu buchstabieren und Wörter korrekt zu schreiben, 
sind beide betroffen.“TP

5
PT 

 
Bei der Erstellung einer Diagnose muss dementsprechend im Gespräch mit 
den Eltern auf die frühere kindliche Entwicklung (v.a. Sprache und Motorik) 
geachtet werden. Ebenso müssen organische und schulgebundene Faktoren 
ausgeschlossen werden. Der weiteren muss eine mindestens 
durchschnittliche Grundbegabung vorhanden sein. 
 

• Vorfilterung 
Im Rahmen einer Antragstellung oder im Verdachtsfall sollten im Rahmen 
einer diagnostischen Prozedur folgende Unterlagen eingeholt werden: 

- Atteste über eine medizinische Überprüfung der Hör- und Sehfähigkeit  
(im Idealfall durch Pädaudiologen und Augenfachärzte, die Erfahrungen  
mit Kindern haben). Die Atteste dürfen max. 1 Jahr alt sein. 
- Schulzeugnisse (möglichst über die ganze Schullaufbahn) 
- detaillierte Beurteilung durch die Schule (Klassenlehrer, evtl. Fachlehrer  

                                                 
TP

3
PT Da es schon im Vorfeld der Schule Entwicklungsauffälligkeiten existieren, könnten mit einer Testung 

im Kindergarten, z.B. Bielefelder Screening (BISC; Jansen et al.,1999) die potentiellen Betroffenen 
ausgefiltert und mit ensprechenden Maßnahmen - quasi präventiv - gefördert werden. Dadurch könnte 
die Anzahl der LRS-Fälle vermindert und deren Schweregrad gemildert werden.  
TP

4
PT ICD-10 GM (German Modification) 2004. Im Detail auch H.Dilling, W.Mombour, M.H.Schmidt (Hrsg.) 

Internationale Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 Kapitel V (F). 3. Auflage Verl. Hans Huber 
1993 S. 270-279. 
TP

5
PT S.Fußnote 4 



für Deutsch) 
- Aussagen über die Auswirkungen bisheriger schulischer Förderung  
- Berichte über die bisher durchgeführten Maßnahmen und in  Anspruch 
genommenen Hilfen, falls vorhanden, sollten auch gesammelt und 
vorgelegt werden. 

 
• Tests        

a. Die Tests, die zur Diagnostik  einer Lese-Rechtschreib-Störung verwendet 
werden, müssen folgenden Minimalstandards entsprechen:  
Sie müssen 

- die statistischen Gütekriterien erfüllen 
- gültige Normen haben und 
- im richtigen Anwendungszeitraum eingesetzt werden. 

 
Tests zur Überprüfung der Rechtschreibefähigkeiten sind z.B.: 

- Diagnostische Rechtschreibtests (DRT 1-5)TP

6
PT 

- Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (SLRT)TP

7
PT 

- Hamburger Schreib-Probe (HSP) 
 

Tests zur Überprüfung der Lesefähigkeiten sind z.B.: 
- Würzburger Leise Leseprobe (WLLP) für die Klassen 1 - 4TP

8
PT 

- Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (SLRT)TP

9
PT 

 
Test zum Leseverständnis ist z.B.: 

- KNUSPEL - LTP

10
PT 

- ZLVT 4-6 (Zürcher Leseverständnistest)TP

11
PT 

 
Die endgültige Diagnose einer Lese-Rechtschreibstörung sollte nicht vor Mitte 
der zweiten Klasse gestellt werden.  
 
b. Tests zur Überprüfung der Intelligenz sind z.B.: 

- Hamburg-Wechsler Intelligenztest für Kinder (HAWIK III)TP

12
PT 

- Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) TP

13
PT 

                   - bei erkennbaren muttersprachlichen Problemen sollte als sprachfreier   
   Test ein CFT 1 oder (je nach Alter) CFT 20TP

14
PT durchgeführt werden 

oder: 
- als Regelverfahren ein CFT 20 (mit Wortschatztest WS und  
  Zahlenfolgetest ZF) und, falls der IQ ≤ 85 ausfällt, ein  
Verfahren, das es stärker erlaubt, die kindlichen Reaktionen /     
Arbeitsstrategien zu beobachten, z. B. HAWIK III, AIDTP

15
PT oder K-ABC. 

  

                                                 
TP

6
PT DRT 1 (R. Müller), DRT 2 und 3 (R. Müller), DRT 4 (M. Grund, G. Haug, C.L. Neumann), DRT 5 (M. 

Grund, G. Haug, C.L. Neumann). 
TP

7
PT (M. Mayringer, H. Wimmer)  

TP

8
PT (P. Küspert, W. Schneider)  

TP

9
PT (K. Landerl, H. Wimmer, E. Moser) 

TP

10
PT (H. Marx)  

TP

11
PT  (H. Grissemann, W. Baumberger) 

TP

12
PT ( Hrsg. U. Tewes, P. Rossmann, U. Schallberger)  

TP

13
PT (A.S. Kaufman, N.L. Kaufman, dt. P. Melchers, U. Preuß)  

TP

14
PT CFT 1(R.B. Cattell, R.H. Weiß, J. Osterland) bzw. CFT 20 (R.H. Weiß)  

TP

15
PT Adaptives Intelligenz-Diagnostikum (K. D. Kubinger, E. Wurst)  



 
• Interpretation der Testergebnisse / Prozentränge 

Prozentrang (PR) ≤ 10 und eine 
Differenz von mindestens 12 T-Wert-Punkten zwischen dem 
Intelligenztest und dem Rechtschreib- oder Lesetest. 
Ein Beispiel:  Bei einem Prozentrang von 10 in der Rechtschreibleistung 

muss der Schüler einen IQ- Wert von mindestens 99 
haben, um das Kriterium "Differenz von 12 T-Werten" zu 
erfüllen. 

Die Normtabelle M09 TP

16
PT zur Beurteilung umschriebener 

Entwicklungsstörungen ist im Anhang zu finden. 
 

• Standardkriterien zur Entscheidung: 
Eine LRS liegt demnach vor, wenn: 

o Auffälligkeiten in der Anamnese seit dem Vorschulalter bestehen,  
o organische oder unterrichtsbezogene Faktoren durch ärztliche und 

schulische Atteste neueren Datums ausgeschlossen werden können, 
o In einem umfassend durchgeführten diagnostisches Verfahren 

folgendes festgestellt wurde: 
a. mindestens durchschnittliche Grundbegabung 
b. spezifische Ausfälle in den Testergebnissen mit einem Prozentrang 
von ≤ 10 in den hier relevanten Lese- und Rechtschreib-Leistungen 

   
• Zusätzliche Tests können bei Bedarf durchgeführt werden, um ein noch  

kompletteres Bild zu bekommen. TP

17
PT 

 
• Was ist eine seelische Behinderung gem. § 35a SGB VIII? 

Im SGB VIII wird im § 35a im ersten Absatz der Anspruch auf 
Eingliederungshilfe folgendermaßen gefasst: 

  Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 
1.  ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 

Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, UundU 

2.  daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

 
• Feststellung der Abweichung vom alterstypischen Zustand 

Es soll in jedem Einzelfall überprüft werden, ob die seelische Gesundheit der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen von dem für ihr Alter typischen Zustand 
abweicht und diese Abweichung mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 
Monate besteht. Die Aufgabe kann durch in diesem Bereich erfahrene 
Fachkräfte (Ärzte/Ärztinnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychologische Psychotherapeuten und -therapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten und -therapeutinnen TP

18
PT; oder auch 

Psychologen/Psychologinnen TP

19
PT) erfüllt werden.  

Die Feststellung soll auch eine Aussage über Entwicklungsrisiken und 
Prognose beinhalten. 
Hier sind bisherige Befunde, Testergebnisse u.ä. mit zu berücksichtigen.  

 
                                                 
TP

16
PT in: Döpfner, M. u.a.: Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter Hogrefe, 2000 

TP

17
PT zu den Persönlichkeitstests s. später bei Kapitel Zuordnung 

TP

18
PT s. Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Novellierung des SGB VIII 

TP

19
PT zu Begutachtung s. §14 SGB IX (Rehabilitationsgesetz) 



 
Zusammenhänge zwischen Lese-Rechtschreibstörung und 
Eingliederungshilfe i. S. des § 35a SGB VIII 

 
Es besteht kein Automatismus zwischen einer diagnostizierten Lese-
Rechtschreib-Störung und der Anspruchsberechtigung zu Leistungen im 
Zusammenhang mit Eingliederungshilfe i. S. des § 35a SGB VIII. Es muss 
vielmehr auf Grund der diagnostizierten LRS die Teilnahme am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt sein oder eine solche Beeinträchtigung (mit hoher 
Wahrscheinlichkeit) zu erwarten sein. 
  
Mit fortschreitendem Alter und bei fehlender Förderung erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich aufgrund ungünstiger Einflussfaktoren die 
Probleme zumindest verstärken. Diese Erfahrung hebt erneut die 
Notwendigkeit der rechtzeitigen Erfassung und adäquaten Förderung der von 
LRS betroffenen Kinder im schulischen Rahmen hervor. 

 
• Abklärung der beeinflussenden Faktoren 

Die Prognose, wie ein Kind trotz seiner Schwächen und Handicaps entwickeln 
wird, hängt zum größten Teil von den Risiko- und Resilienzfaktoren ab, die es 
in seinem Umfeld vorfindet. Deshalb ist es sinnvoll und empfohlen, diese 
Umstände abzuklären. 
Zu den Risikofaktoren zählen u.a.: 

- auffälliges Verhalten im Vorschulalter 
- belastende familiäre Beziehungen 
- sonstige belastende Beziehungen des Kindes 
- Dauer der Problematik 
- Verhaltensauffälligkeiten 

 
Zur umfassenden Diagnostik einer seelischen Störung gehören Anamnese, 
Verhaltensbeobachtung, Exploration von Eltern und Kindern (evtl. von 
ErzieherInnen und LehrerInnen) sowie psychologische Testverfahren. 
 

• Mögliche Testverfahren 
• sind meist Fragebogenverfahren, z. B. 

� AFS (Angstfragebogen für Schüler)TP

20
PT 

� HANES-KJ (Hamburger Neurotizismus und Extraversionsskala 
für Kinder und Jugendliche)TP

21
PT 

� PFK 9-14 (Persönlichkeitsfragebogen für Kinder 9-14) TP

22
PT 

� DISYPS-KJ (Diagnostik-System für psychische Störungen im 
Kindes- und Jugendalter)TP

23
PT 

� Kinder-DIPS (Diagnostisches Interview bei Psychischen 
Störungen) TP

24
PT 

� CBCL (Child Behavior Checklist)TP

25
PT 

                                                 
TP

20
PT (Wieczerkowski et al.) 

TP

21
PT (2. verbesserte Aufl. von F. Buggle, F. Baumgärtel) 

TP

22
PT (4. überarbeitetet und neu normierte Auflage von W. Seitz, A. Rausche 1997) 

TP

23
PT (Döpfner, Lehmkuhl 1997) 

TP

24
PT (S. Unnewer, J. Margraf, S. Schneider ) 

TP

25
PT Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (Döpfner et al. 1998) 



� Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ, deutsche 
Version) TP

26
PT 

� HAPEF-K (Hamburger Persönlichkeitsfragebogen für Kinder) TP

27
PT 

� Satzergänzungstest 
� ESI (Erziehungsstil-Inventar)TP

28
PT 

 
• Zuordnung 

Ob aus der festgestellten Abweichung von dem alterstypischen Zustand eine 
beeinträchtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erfolgt und der 
Eingliederungshilfebedarf besteht, entscheidet die zuständige Fachkraft des 
öffentlichen Jugendhilfeträgers (§35a Abs1 Satz 2 SGB VIII).  
Das Jugendamt prüft selbstverständlich auch, ob und ggf. welche Hilfen 
vorrangige Leistungsträger oder andere Stellen (Schule) erbracht haben oder 
erbringen müssen.  
 

 
Vorgehen bei Verdacht auf LRS  
 

• Problemwahrnehmung in Richtung LRS 
a. durch Eltern 
b. durch Schule 

 
• Problemklärung durch die Schule 

a. Fördermaßnahmen durch die Schule (gem. Erlass des KM von 
19.07.1991 TP

29
PT und Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

04.12.2003 TP

30
PT), 

b. bei Nichtausreichen weitere Klärung 
 

• Kontaktaufnahme zum Jugendamt 
a. Optimalerweise: Beratungswunsch der Eltern 
b. wahrscheinlicher: Antrag auf Förderung gem. § 35a SGB VIII 
c. nach der Kontaktaufnahme Informationsblatt, falls vorhanden, den 

Eltern zusenden 
 

• Erfassung der Vorgeschichte 
a. Anamneseerhebung im/nach dem Kontaktgespräch 
b. vorherige Befunde sammeln 
c. Schulberichte anfordern (auch darüber, was bisher unternommen 

wurde) 
d. ärztliche Abklärung evtl. somatischer Komponente (Seh- und 

Hörvermögen) 
 

                                                 
TP

26
PT (Goodman, R. 1999) 

TP

27
PT (H. Wagner, F. Baumgärtel 1978) 

TP

28
PT (2. verbesserte Aufl. von H.W. Krohne, A. Pulsack 1990) 

TP

29
PT Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens 

und Rechtschreibens (LRS) 
RdErl. d. Kultusministeriums v. 19.7.1991 II A 3.70-20/0-1222/91 NRW 
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Lesen und Rechtschreiben (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 04.12.2003) 



• Diagnostisches Verfahren bei LRS und seelischer Behinderung / 
Gutachterliche Stellungnahme / Gutachten 

a. Beauftragung 
b. Durchführung 
c. Erstellung der sozialpädagogischen Diagnose im ASD 
d. Auswertung – kollegiale Beratung im Jugendamt, evtl. unter Zuziehung 

von Experten (z.B. Beratungsstelle, wenn nicht Diagnostiker) 
 
• Zuordnung zum Personenkreis 

a. Überprüfung der Kriterien der Eingliederungshilfe (§ 35a Abs 1 Satz 2 
SGB VIII) 

b. Wenn die Kriterien zutreffen Überleitung in das Hilfeplanverfahren 
 

• Aufstellung des Hilfeplans, Auswahl geeigneter Maßnahmen und 
Anbieter, Leistungsvereinbarung, Bescheid 

Bei festgestellter Lese-Rechtschreibstörung sollen der Familie und der 
Schule Empfehlungen zur allgemeinen und schulischen Förderung 
gegeben werden. 
Wenn eine Eingliederungshilfe für notwendig erachtet und eine 
längerfristige Förderung geplant wird, muss ein regelrechtes 
Hilfeplanverfahren eingeleitet werden 
 

� Fortschreibung des Hilfeplans, Überprüfung der Maßnahme  
(nach vereinbarten Kriterien), regelmäßige Schulberichte über 
Leistungen und Fortschritte 

 
• Beendigung der Maßnahme, Abschlussgespräch, Evaluation 

Beim Abschluss einer durchgeführten Maßnahme ist es sinnvoll und 
wird empfohlen in einem Auswertungsgespräch mit dem Kind / 
Jugendlichen, den Eltern und fallabhängig auch mit dem 
Durchführenden die Ergebnisse festzuhalten, um die Maßnahme 
einheitlich zu evaluieren. Dabei sind Zeugnisse und Schulberichte mit in 
die Auswertung einzubeziehen. 

  



 
 
Mitglieder der Arbeitsgruppe:             
 
Margret Bitter 
 
 
Karin Eisenberg 
 
 
Dr. Sabine  Gaspar-Sottmann 
 
 
Gerd Hochmair 
 
 
Jürgen Hollaender 
 
 
Werner Labuszynski  
 
 
Elke Lübbermann-Landscheidt 
 
 
 
Ralf Meyer 
 
 
Alfred Oehlmann-Austermann 
 
Ferdinand Ostermann 
 
 
Michael Reiske 
 
Wolfgang Schreck 
 
 
Irmgard Weishaupt 
 

Stadt Münster, Amt für Kinder, Jugendliche, 
Familien, Kommunaler Sozialdienst 
 
Clearing- und Diagnostikstelle „Seelische 
Behinderung“ der Stadt Bochum 
 
Katholischer Jugend- und Familiendienst  
„AufWind“, Lennestadt  
 
Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und 
Kinder des Kreises Herford 
 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und 
Eltern, Siegen   
 
Psychologischer Beratungsdienst der Stadt 
Dortmund   
 
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche des Kreises 
Recklinghausen   
 
Psychologische Beratungsstelle des DW, 
Plettenberg 
 
LWL – Landesjugendamt Münster 
 
Fachbereich Soziales, Jugend und 
Gesundheit des Kreises Soest 
 
Jugendamt Stadt Ibbenbüren   
 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und 
Eltern, Gelsenkirchen 
 
Familien-, Ehe-, Kinder- und Jugendberatung 
des Kreises Lippe 
 

Redaktion    Dr. Paul Erdélyi   LWL- Landesjugendamt Münster 
 



 
¾ Anlagen 

 
 
• Erlass des Kultusministeriums NRW 1991 
• Beschluss der Kultusministerkonferenz 04.12.03 
• ICD-10 GM F81.0TP
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• Normtabelle M09 
• Materialien  

In dieser Anlage befinden sich einige Beispiele, wie in den Kommunen 
strukturiert mit den Aufgaben umgegangen wird. Sie dienen lediglich als 
Beispiel, sie können übernommen oder modifiziert werden. Wenn Sie eigene 
Arbeitsblätter verwenden, können Sie einen Vergleich ziehen. 
� zur Vorfilterung: 

o Antrag auf Leistungen (Kreis Herford) 
o Schulbericht zur Feststellung von Leistungen der 

Jugendhilfe (1997 Kreis Herford) 
o  Anforderung eines Schulberichts (Münster) 
o Ermittlung des außerschulischen Förderbedarfs...(Kreis 

Siegen-Wittgenstein)  
� Zur Vorgehensweise 

o Diagnostikschema (Kreis Lippe)  
o Antragsverfahren (Beratungsstelle Plettenberg)  
o Leitfaden AufWind (Kreis Olpe) 
o Verfahrensschema zur Bearbeitung von Anträgen... (1997 

Kreis Herford) 
o Verfahrensschema zum Umgang mit § 35a... (2001 Stadt 

Bergkamen) 
o Ablaufschritte (Stadt Dortmund) 
o Formblatt J (1998 LWV Baden) 
o Anmerkungen zum Explorationsleitfaden (Kreis Herford)  

 
¾ Glossar 
 
Adoleszenz die Zeit zwischen der "vollen Kindheit" und dem  

"Erwachsensein", das heißt bis zur vollen biologischen und 
sozialen Reife, überdeckt zeitlich also die „Pubertät" als 
Zwischenphase. TAdoleszenz T ist gekennzeichnet durch den 
biologischen Schub, den der Körper bekommt 
(Größenwachstum, Ausbildung der Geschlechtsmerkmale) und 
durch die inneren, seelischen Auseinandersetzungen des jungen 
Menschen mit den Veränderungen, die in ihm vorgehen, und den 
Anforderungen der Außenwelt im Hinblick auf die "soziale Reife".  

http://www.sociologicus.de/lexikon/lex_soz/a_e/adolesze.htm 
 
Ausfallbürge Das Jugendamt versteht sich heute nicht mehr als eine  

Kontrollinstanz und Eingriffsbehörde, sondern als eine moderne 
Dienstleistungsbehörde, bei der die Beratung von jungen 
Menschen und ihren Eltern im Mittelpunkt steht. Es bleibt aber 
Ausfallbürge für die Erziehung eines Kindes, wenn z. B. die 
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Eltern ihre Erziehungsverantwortung missbräuchlich ausüben, in 
Strafhaft genommen wurden oder verstorben sind. Auch muss es 
weiterhin bei bedeutenden Verstößen gegen das Kindeswohl 
eingreifen, also insbesondere bei Kindesmisshandlung, 
sexuellem Missbrauch und Verwahrlosung. Ferner kommt dem 
Jugendamt eine besondere Bedeutung hinsichtlich der 
Vernetzung von Jugendhilfeeinrichtungen (einschließlich der 
Kindertageseinrichtungen) zu (siehe z. B. §§ 78, 79, 81 SGB 
VIII). 

 
Evaluation Bewertung eines Projektes bzw. Prozesses anhand von  

festzulegenden TUKriterien UT entweder von innen (interne od. 
Selbstevaluation) und/oder außen (externe Evaluation) zur 
Standortbestimmung und Beschreibung von 
Verbesserungspotentialen. 

http://www.quality.de/lexikon/evaluation.htm 
 
Exploration: Die gezielte Befragung des Patienten zur Ermittlung  

psychopathologischer Erscheinungen. In der Psychologie wurde 
dieser Begriff übertragen auf die Ermittlung normaler psychischer 
Vorgänge mittels Befragung eines Probanden. Je nachdem, für 
welche Zwecke die Exploration verwendet wird, unterscheidet 
man zwischen der in der Meinungsforschung verwendeten 
Exploration (auch Interview genannt), die insbesondere 
persönliche Daten vermitteln soll, der Exploration, bei der 
Unklarheiten, Widersprüche und Lücken einer klinisch-
diagnostischen Untersuchung beseitigt werden sollen, und der 
Exploration als experimentell-diagnostischer Methode zur 
Untersuchung von Persönlichkeitseigenschaften, Interessen, 
Werthaltungen, Einstellungen, Problemen und Denkweisen des 
Befragten.  

http://www.medpsych.uni-freiburg.de/OL/glossar/body_exploration.html 

Hilfeplanverfahren Das THilfeplanverfahrenT dient in der TUJugendhilfe UT dazu, 
eine geeignete TUErziehungshilfe UT für TUKinder UT, TUJugendliche UT 
und TUFamilienUT zu regeln bzw. die Ziele und 
TRahmenbedingungen der Hilfe festzuschreiben. 
Gesetzlich geregelt ist das Hilfeplanverfahren in § 36 des 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII / KJHG). Der 
Gesetzgeber schreibt dem öffentlichen Jugendhilfeträger 
(Jugendamt) vor, vor Installation einer Hilfe zur Erziehung 
ein ordentliches Hilfeplanverfahren durchzuführen.    

                                                      http://www.lexikon-definition.de/Hilfeplanverfahren.html 

 
ICD-10  Internationale Klassifikation von Krankheiten (International  

Classification of Diseases) 10. Revision. Das Manual ist für den 
klinischen Gebrauch bestimmt und dient zur diagnostischen 
Zuordnung abweichender Gesundheitszustände. Kapitel V 
befasst sich mit psychischen Störungen. Der Begriff Krankheit 
wird nicht benutzt. 



 
 
KMK  Konferenz der Kultusminister der Bundesländer 
 
KuMi  hier: Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Pädaudiologe Audiologe (HNO Arzt), der sich auf die Diagnose und 

Behandlung von Hörschäden bei Kindern spezialisiert hat. 
  
Resilienz: Widerstandsfähigkeit: Fähigkeit, sich von nachteiligen 

Erfahrungen schnell zu erholen oder in belastenden 
Lebensumständen ohne offensichtliche Schädigungen zu 
bestehen und Bewältigungskompetenzen zu entwickeln. 

   
Resilienzfaktoren   

Im Säuglingsalter: positive Aufmerksamkeit von 
Familienmitgliedern und Fremden: die Kinder weisen ein 
positiveres Ess- und Schlafverhalten auf, was zu weniger 
Distress seitens der Eltern führt 
Im Krabbelalter:  Autonomie, Suche nach neuen Erfahrungen, 
positive soziale Orientierung, größere Fortschritte: gute 
Kommunikations- und Selbsthilfefertigkeiten 
In der Grundschule: gutes Verhältnis zu Mitschülern; die Kinder 
nutzten ihre Fähigkeiten effektiv, hatten vielseitige Interessen 
und Hobbies 

(vgl. PETERMANN/KUSCH/NIEBANK 1998: „Resilienz“, S. 222-224) 

subsidiär / Subsidiarität (Recht) In Lehrbüchern zum Recht ist häufig die 
Rede davon, ein Gesetz gelte gegenüber einem anderen nur 
Tsubsidiär T. Die Subsidiarität bedeutet, dass ein Gesetz mit einer 
(meistens) spezielleren Regelung vorrangig vor demjenigen mit 
einer allgemeinern Regelung gilt (TUlat. UT: Tlex specialis derogat legi 
generaliT).  

 
Subsidiarität stammt zunächst einmal etymologisch von dem 
lateinischen 'Subsidium', was soviel wie Hilfe, Unterstützung und 
Beistand oder Hilfsmittel bedeutet. Das Adjektiv 'subsidiär' 
umfasst zusätzlich auch die Bedeutung der behelfsmäßigen 
Lösung. In politischer und soziologischer Hinsicht verweist das 
'Subsidiaritätsprinzip' auf den Grundsatz, nach dem 
übergeordnete gesellschaftliche Einheiten (bes. der Staat) nur 
solche Aufgaben an sich ziehen dürfen, zu deren Wahrnehmung 
untergeordnete Einheiten (bes. die Familie) nicht in der Lage 
sind - so jedenfalls der derzeitige Sprachgebrauch. Dieses 
gesellschaftspolitische Prinzip geht auf die kirchliche Soziallehre 
zurück. 


 



 
 
     
  
 

 Beratungsstelle für Lese-Rechtschreib-Schwäche/Legasthenie e.V.  
 

Förderung von Schülerinnen und Schülern 
bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen 

des Lesens und Rechtschreibens (LRS) 

RdErl. d. Kultusministeriums v. 19.7.1991 
(GABI. NW. I S. 174/BASS 14-01 Nr. 1) 

1. Lesen- und Schreibenlehren als Aufgabe der Schule 

1.1 Der Beherrschung der Schriftsprache kommt für die sprachliche Verständigung, für den 
Erwerb von Wissen und Bildung, für den Zugang zum Beruf und für das Berufsleben besondere 
Bedeutung zu. Das Lesen und Schreiben zu lehren gehört daher zu den wesentlichen Aufgaben 
der Grundschule. In diesen Bereichen müssen alle Kinder tragfähige Grundlagen für das weitere 
Lernen erwerben. In den Schulen der Sekundarstufe I sollen die grundlegende Fähigkeit, Texte 
zu lesen und lesend zu verstehen, sowie die Rechtschreibsicherheit kontinuierlich 
weiterentwickelt werden. Diese Fähigkeiten müssen auch in den Fremdsprachen systematisch 
aufgebaut werden. 

1.2 Es gibt Schülerinnen und Schüler, bei denen besondere Schwierigkeiten im Erlernen des 
Lesens und Rechtschreibens beobachtet werden. Für diese Schülergruppe sind besondere 
schulische Fördermaßnahmen notwendig. 

1.3 Ein nach den Richtlinien und Lehrplänen sorgfältig durchgeführter Lese- und 
echtschreibunterricht, in dem die Entwicklung der Lernprozesse gründlich abgesichert ist, ist eine 
entscheidende Bedingung dafür, daß Versagen im Lesen und Schreiben verhindert wird. 

Das Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens vollzieht sich in einem individuell sehr 
verschieden verlaufenden Lernprozeß. Zu den Voraussetzungen gehören spezifische Sprach- 
und Sprechfähigkeiten, Fähigkeiten der visuellen und auditiven Wahrnehmung und 
dermotorischen Koordination. Über die Bereitschaft zum Lesen und Schreiben von Texten hinaus 
sind auch die allgemeinen Lernvoraussetzungen von Bedeutung, z.B. Lernfreude und 
Selbstvertrauen, Konzentrations- und-Merkfähigkeit, intellektuelle Neugierde, Lerntempo und 
Denkfähigkeit sowie die Fähigkeit, mit Mißerfolgen umzugehen; 

Die Schule muß die Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf diese Voraussetzungen gezielt 
fördern, damit sich lang andauernde und erhebliche Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens 
und Rechtschreibens nicht entwickeln. Das pädagogische Kernstück der Arbeit der Lehrerin und 
des Lehrers besteht darin, bei der Schülerin oder dem Schüler eine positive Lernstruktur zu 
erhalten oder aufzubauen. Alle Fördermaßnahmen können nur in einer ermutigenden 
Lernsituation wirksam werden. 

2. Fördermaßnahmen 

Um besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreibeg zu vermeiden oder zu überwinden, 
sind allgemeine Fördermaßnahmen, gegebenenfalls zusätzliche Fördermaßnahmen, unter 
Umständen aber auch außerschulische Maßnahmen erforderlich. 

Fördermaßnahmen haben größere Aussicht auf Erfolg,  

•  wenn bekannt ist, wie bei der einzelnen Schülerin oder dem Schüler die verschiedenen 
Lernbedingungen zusammenwirken, und wenn die Fördermaßnahmen hierauf abgestimmt sind,  



•  wenn sie möglichst früh einsetzen,  
•  wenn sie konsequent über einen angemessenen Zeitraum hinweg durchgeführt werden,  
•  wenn die Erziehungsberechtigten informiert und die Inhalte mit der Klassenlehrerin  
•  bzw. dem Klassenlehrer und den Fachlehrerinnen bzw. -lehrern abgestimmt sind,  
•  wenn ihr Zweck mit der Schülerin oder dem Schüler besprochen ist, wenn sie die Teilziele 
jeweils kennen, unmittelbare Rückmeldung über den Lernfortschritt und Übungserfolg erhalten 
und wenn sie die Fördermaßnahme insgesamt als Hilfe erleben.  

2.1 Analyse der Lernsituation 

Um Schülerinnen und Schüler bei Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) gezielt fördern 
zu können, ist es hilfreich, das Bedingungsgefüge der LRS möglichst genau zu kennen. Hierzu 
gehören  

•  schulische (z. B. Didaktik und Methodik des Lese- und Schreiblehrgangs sowie des 
Rechtschreibunterrichts, Lehrerverhalten),  
•  soziale (z.B. häusliches Lernumfeld, Verhalten der Mitschülerinnen und Mitschüler),  
•  emotionale (z.B. Selbstsicherheit, Lernfreude, Belastbarkeit, Umgang mit Mißerfolgen),  
•  kognitive (z.B. Stand der Lese- und Schreibentwicklung, Denkstrategie, Wahrnehmung, 
Sprache),  
•  physiologische (z. B. Motorik, Seh- und Hörfähigkeit)  

Bedingungen sowie das Lern- und Arbeitsverhalten. Die bloße Feststellung des Ausmaßes von 
Versagen genügt nicht. 

Die Analyse stützt sich in erster Linie auf die Reflexion über den eigenen Unterricht und die 
kontinuierliche Beobachtung der Schülerin und des Schülers. Die Lehrerin oder der Lehrer wird 
sich gegebenenfalls der Beratung durch eine in der LRS-Förderung besonders erfahrene 
Lehrkraft versichern. 

In Einzelfällen wird sich die Notwendigkeit ergeben, zusätzlich den Rat einer Schulpsychologin 
oder eines Schulpsychologen oder anderer in der LRS-Diagnose erfahrener Fachleute 
einzuholen. Dies setzt das Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten voraus. 

Wenn konkrete Hinweise auf organische Bedingungen vorliegen, ist den Erziehungsberechtigten 
eine fachärztliche Untersuchung zu empfehlen. 

2.2 Allgemeine Fördermaßnahmen 

Allgemeine Fördermaßnahmen werden im Rahmen der Stundentafel nach den entsprechenden 
Richtlinien und Lehrplänen durchgeführt (innere Differenzierung, Förderunterricht). 

Ziel der allgemeinen Fördermaßnahmen ist es,  

•  daß im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unterricht Lernschwierigkeiten und Lernlücken 
durch individuell abgestimmte Hilfen behoben werden und  
•  daß dadurch Schülerinnen und Schüler bei Lernschwierigkeiten in der gewohnten Lerngruppe 
verbleiben.  

2.3 Zusätzliche Fördermaßnahmen 

Zusätzliche Fördermaßnahmen sind schulische Förderkurse, die über die Stundentafel hinaus 
zusätzlich durchgeführt werden. In Einzelfällen ist die Zusammenarbeit mit einer 
Schulpsychologin bzw. einem Schulpsychologen oder anderen Fachleuten hilfreich. 

Ziel der zusätzlichen Fördermaßnahmen ist es,  



•  das Entstehen von Lernschwierigkeiten zu verhindern, wenn vor dem Hintergrund der 
individuellen Lernbedingungen zu erwarten ist, daß allgemeine Fördermaßnahmen allein nicht 
ausreichen werden,  
•  Lernschwierigkeiten zu beheben, die durch allgemeine Fördermaßnahmen allein nicht 
behoben werden können.  

2.4 Inhalte der Förderung 

Bei den allgemeinen und den zusätzlichen Fördermaßnahmen handelt es sich um  

•  Maßnahmen, die die Bereitschaft zum Lesen und Schreiben von Texten wecken und stärken.  
•  Übungen, die geeignet sind, Schwierigkeiten in jenen Bereichen abzubauen, die als 
Voraussetzungen für den Lese- und Schreiblernprozeß angesehen werden. Sie können unter 
anderem eine Förderung  

• der Groß-, Fein- und Graphomotorik,  
• der visuellen und auditiven Wahrnehmung,  
• der sprachlichen Fähigkeiten,  
• der Merkfähigkeit und Konzentration  

umfassen.  

•  Leseübungen, die in Verbindung mit der allgemeinen Sprachförderung geeignet sind, die 
Lesefertigkeit und Lesefähigkeit zu fördern. Systematische Ergänzungen des Leselehrgangs (wie 
z. B. Lautgebärden) gehören ebenso zur Leseförderung wie die Benutzung motivierenden 
Lesematerials, das zu selbständigem Lesen anregen und die Lesefreude wecken kann.  
•  Schreibübungen, die zu einer formklaren, bewegungsrichtigen und zügigen Hand schrift führen 
- besonders auch das Schreiben der Druckschrift. Auch die Benutzung einer Schreibmaschine 
kann hilfreich sein.  
•  Rechtschreibübungen, die geeignet sind, die Rechtschreibsicherheit zu verbessern. Sie 
umfassen unter anderem  

• Schaffen sinnvoller Schreibsituationen,  
• sytematisches Üben und konsequentes Wiederholen, damit die Wörter des 

Grundwortschatzes beherrscht werden,  
• systematisches Üben von Rechtschreibmustern, damit die Wörter des 

Grundwortschatzes auch in ihrer Modellfunktion wirksam werden,  
• Sichern rechtschreibspezifischer Arbeitstechniken (Entspannungsübungen, Strategien 

zum Erkennen und Vermeiden von Fehlern, Nachschlagen, Korrekturtechniken).  

•  individuell abgestimmte Hilfe bei Rechtschreibschwierigkeiten im Fremdsprachenunterricht der 
Sekundarstufe I.  

Fördermaßnahmen haben größere Aussichten auf Erfolg, wenn das gesamte Bedingungsgefüge 
der LRS berücksichtigt wird. Zur Förderung gehört daher auch,  

•  die Schülerin oder den Schüler zu selbständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten zu 
führen,  
•  hilfreiche Arbeits- und Lernstrategien zum Abbau von Lernrückständen zu vermitteln,  
•  durch differenzierte Hausaufgaben ein gezieltes und selbständiges Arbeiten aufzubauen und 
Überforderungen zu vermeiden,  
•  Hilfen für die Bewältigung der LRS aufiuzeigen, insbesondere für den Umgang mit Mißerfolgen 
und angstauslösenden Situationen (z.B. Prüfungen, Klassenarbeiten).  

2.5 Bewertung des Fördererfolgs 

Jede Fördermaßnahme muß kontinuierlich daraufhin überprüft werden, ob mit ihr das 
angestrebte Ziel, die Verbesserung der Lesefähigkeit und Rechtschreibsicherheit, erreicht 



werden kann. 

Damit die Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler aufgebaut und erhalten wird, ist 
die konsequente positive Rückmeldung auch über kleine Lernfortschritte erforderlich. Ist kein 
Lernzuwachs festzustellen, müssen die gewählte Methode und gegebenenfalls das 
Förderkonzept geändert werden. 

2.6 Außerschulische Maßnahmen 

Trotz intensiver schulischer Fördermaßnahmen ist es möglich, daß einzelne Schülerinnen und 
Schüler die für das Weiterlernen grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten im Lesen und 
Rechtschreiben nicht erwerben. Dies kann insbesondere der Fall sein bei Schülerinnen und 
Schülern  

•  mit einer psychischen Beeinträchtigung (z. B. ausgeprägte Angst vor Mißerfolgen, geringes 
Selbstvertrauen),  
•  mit neurologischen Auffälligkeiten (z. B. Störungen der sensomotorischen Integration, der 
Lateralitätsstruktur, bei zentralmotorischen oder Hirnfunktionsstörungen),  
•  mit sozial unangemessenen Verhaltenskompensationen (z. B. verstärkte Aufmerksamkeit 
forderndes, aggressives oder gehemmtes Verhalten).  

Die Schule weist in diesem Fall die Erziehungsberechtigten auf geeignete außerschulische 
Förder- und Therapiemöglichkeiten hin (z. B. Schulspycho!ogische Beratungsstellen, motorische 
oder Sprachtherapien, Erziehungsberatungsstellen). Werden über die schulische Förderung 
hinaus außerschulische Maßnahmen durchgeführt, sollten diese miteinander abgestimmt 
werden. 

3. Organisation der zusätzlichen Fördermaßnahmen 

Über Gruppenzusammensetzung, Methoden und Materialien, Einsatz der Lehrkräfte sowie Zeit 
und Dauer der Maßnahme ist nach pädagogischen Gesichtspunkten zu entscheiden. Die 
Förderkurse sollen kontinuierlich stattfinden. Sie sollten möglichst nicht im Anschluß an den 
Unterricht durchgeführt werden und dürfen nicht zu einer unzumutbaren Belastung der Schülerin 
oder des Schülers führen. 

Der durch die zusätzlichen Fördermaßnahmen in den einzelnen Schulen entstehende Bedarf an 
Lehrerstunden kann nur im Rahmen der Lehrerwochenstundenpauschale (Nr. 4.3 der Richtlinien 
zur Errechnung des Lehrerstellenbedarfs und zur Bildung der Klassen - BASS 11-11 Nr. 2) 
gedeckt werden. 

3.1 Zielgruppe 

Zusätzliche Förderma0nahmen kommen in Betracht für Schülerinnen und Schüler  

•  der Klassen 1 und 2, denen die notwendigen Voraussetzungen für das Lesen- und 
Schreibenlernen noch fehlen und die die grundlegenden Ziele des Lese- und 
Rechtschreibunterrichts nicht erreichen,  
•  der Klassen 3 bis 6, deren Leistungen im Lesen oder Rechtschreiben über einen Zeitraum von 
mindestens drei Monaten den Anforderungen nicht entsprechen(§ 25 Abs. 1 Nr. 5 Allgemeine 
Schulordnung - BASS 12-01 Nr. 2),  
•  der Klassen 7 bis 10, wenn in Einzelfällen deren besondere Schwierigkeiten im Lesen oder 
Rechtschreiben bisher nicht behoben werden konnten. Im Bedarfsfalle sollte hier eine 
schulübergreifende Fördergruppe eingerichtet werden.  

3.2 Einrichtung 

Die Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach Sprache/Deutsch unterrichten, stellen nach den in Nr. 
3.1 festgelegten Kriterien fest, für welche Schülerinnen und Schüler zusätzliche 



Fördermaßnahmen notwendig sind. Dies kann auch auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
geschehen. 

Sie melden diese Schülerinnen und Schüler nach Rücksprache mit der jeweiligen 
Klassenkonferenz und unter Angabe der bisher durchgeführten Fördermaßnahmen der 
Schulleitung. Diese entscheidet über die Teilnahme und richtet zum Schulhalbjahr einen 
entsprechenden Förderkurs ein. 

Für die Einrichtung schulübergreifender Förderkurse ist die untere Schulaufsicht zuständig. 

Die Zuweisung erfolgt im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten. 

Rechtzeitig vor Beginn des Schulhalbjahres meldet die Schulleitung der Schulaufsicht den 
Umfang der geplanten zusätzlichen Fördermaßnahmen. 

Sofern Förderkurse nicht vorgesehen sind, können Erziehungsberechtigte deren Einrichtung bei 
der Schulaufsicht anregen. 

3.3 Fördergruppen 

Die Förderkurse sollen in der Regel sechs bis zehn Schüler umfassen. Wenn es für das 
Erreichen des Förderziels notwendig ist, können im Einzelfall auch kleinere Gruppen gebildet 
werden. 

Zusätzliche Fördermaßnahmen können auch in klassen-, in jahrgangsstufen- und (in der 
Grundschule nur in besonders begründeten Ausnahmefällen) schulübergreifenden Gruppen 
durchgeführt werden. 

3.4 Förderdauer 

Die Planung der Förderzeit (z.B. täglich kurze Förderzeiten, zeitlich befristete 
Intensivmaßnahmen en bloc, Nachmittagskurse) sollte im Einzelfall danach entschieden werden, 
was für das Erreichen des Förderziels hilfreich ist. 

Die Förderkurse sollten für einen Zeitraum von mindestens einem halben Schuljahr eingerichtet 
werden. Sie umfassen je nach Bedarf bis zu drei Wochenstunden. 

3.5 Zusammenarbeit 

Da sich Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten häufig auch auf andere Fächer auswirken, ist 
eine enge Zusammenarbeit der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers, aller Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer und gegebenenfalls der Schulpsychologischen Beratungsstelle mit der Lehrkraft 
erforderlich, die die Fördermaßnahme durchführt. 

Beim Übergang in die weiterführende Schule kann im Einvernehmen mit den 
Erziehungsberechtigten die aufnehmende Schule über die besonderen Schwierigkeiten der 
Schülerin oder des Schülers und über die bisherigen Fördermaßnahmen informiert werden. 

4. Leistungsfeststellung und -beurteilung 

Soweit nachstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten für Schülerinnen und Schüler mit 
Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben die allgemeinen Bestimmungen über die 
Leistungsfeststellung und -beurteilung. 

Für Schülerinnen und Schüler, die einer zusätzlichen Fördermaßnahme bedürfen, gilt für die 
Klassen 3 bis 6 und in besonders begründeten Einzelfällen auch für die Klassen 7 bis 10 
zusätzlich: 



4.1 Schriftliche Arbeiten und Übungen 

Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der Rechtschreibleistung im Fach 
Deutsch und in den Fremdsprachen kann die Lehrerin oder der Lehrer im Einzelfall eine andere 
Aufgabe stellen, mehr Zeit einräumen oder von der Benotung absehen und die Klassenarbeit mit 
einer Bemerkung versehen, die den Lernstand aufzeigt und zur Weiterarbeit ermutigt. In den 
Fremdsprachen können Vokabelkenntnisse durch mündliche Leistungsnachweise erbracht 
werden. Die Erziehungsberechtigten sind über den Leistungsstand ihres Kindes zu informieren. 

Die Rechtschreibleistungen werden nicht in die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten und 
Übungen im Fach Deutsch oder in einem anderen Fach mit einbezogen. 

4.2 Zeugnisse 

Der Anteil des Rechtschreibens ist bei der Bildung der Note im Fach Deutsch zurückhaltend zu 
gewichten. 

In den Zeugnissen kann in der Rubrik “Bemerkungen" aufgenommen werden, daß die Schülerin 
oder der Schüler an einer zusätzlichen LRS-Fördermaßnahme teilgenommen hat. 

4.3 Versetzung 

Bei Entscheidungen über die Versetzung oder die Vergabe von Abschlüssen dürfen die 
Leistungen im Lesen und Rechtschreiben nicht den Ausschlag geben. 

4.4 Übergang zu Realschulen und Gymnasien 

Besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben allein sind kein Grund, eine Schülerin oder einen 
Schüler für den Übergang in die Realschule oder das Gymnasium bei sonst angemessener 
Gesamtleistung als nicht geeignet zu beurteilen. 

5. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 

Die Erziehungsberechtigten sind über das Bedingungsgefüge der Lese- und 
Rechtschreibschwierigkeit ihres Kindes und über die geplanten Fördermaßnahmen ausführlich 
zu informieren. 
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Ziele 
 
Es gibt Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben. 

Der Beherrschung der Schriftsprache kommt für die sprachliche Verständigung, für den Erwerb 

von Wissen und Informationen, für den Zugang zum Beruf und für das Berufsleben besondere 

Bedeutung zu.  

Zustandekommen, Erscheinungsbild, Ausmaß und Folgen solcher Schwierigkeiten wurden aus-

führlich untersucht und diskutiert. Die pädagogische, psychologische und medizinische Forschung 

auf diesem Gebiet ist kontrovers und hat viele Fragen nicht abschließend geklärt. Unbestritten ist, 

dass die Diagnose und die darauf aufbauende Beratung und Förderung der Schülerinnen und 

Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben zu den Aufgaben der 

Schule gehört. 

Erwerb der Fähigkeit zum Lesen und Rechtschreiben in der Schule 
 
Die Schule entwickelt Arbeitsformen, durch die Schülerinnen und Schüler die erforderlichen indivi-

duellen Entwicklungsmöglichkeiten erhalten, um Sinn und Nutzen der Schriftsprache in eigenen 

Aktivitäten und im Austausch mit anderen zu erfahren und Einsichten in ihre Funktion und ihren 

Aufbau zu gewinnen.  

Ein Lese- und Schreibunterricht, der am jeweiligen Lernentwicklungsstand des Kindes ansetzt, 

ausreichend Lernzeit gibt und die Ergebnisse gründlich absichert, ist die entscheidende Grundlage 

für den Erwerb der Fähigkeit zum Lesen und Rechtschreiben.  

Dazu ist es wichtig die Lernschwierigkeiten frühzeitig zu erkennen, um mit der Förderung mög-

lichst frühzeitig beginnen und einen individuellen Förderplan entwickeln zu können. Die Beobach-

tung des sprachlichen, kognitiven, emotional-sozialen und des motorischen Entwicklungsstands, 

der Lernmotivation im Lesen und Schreiben und der Sinnestüchtigkeit der einzelnen Schülerin 

oder des einzelnen Schülers mit besonderen Lernschwierigkeiten sind für die förderdiagnostische 

Tätigkeit grundlegend. Daher ist die Beobachtung der Lernausgangslage, insbesondere in der 

Klassenstufe 1, von grundlegender Bedeutung. 

Für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im 

Lesen und Rechtschreiben werden in Auswertung förderdiagnostischer Beobachtungen Förder-

pläne entwickelt und für den individuell fördernden Unterricht genutzt. Sie sollen im Rahmen des 

schulischen Gesamtkonzeptes mit allen beteiligten Lehrkräften, den Eltern sowie den Schülerin-

nen und Schülern abgesprochen werden. Sie bilden die Grundlage für innere und äußere Diffe-

renzierung. 
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Für Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben 

sind besondere Unterstützungsprogramme wie Intervallförderung oder Förderung in Zusatzkursen 

entwickelt worden. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und den Eltern ist eine wichtige Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Hilfe.  

Die Maßnahmen der Differenzierung und individuellen Förderung sollten bis zum Ende der 10. 

Jahrgangsstufe abgeschlossen sein. 

Die Vermittlung der Fähigkeit, Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Le-

sen oder Rechtschreiben zu fördern, gehört zu den Aufgaben der Lehrerbildung in allen Phasen. 

Dazu gehören, besonders für die an Grundschulen tätigen Lehrkräfte, die Ausbildung in der Didak-

tik und Methodik des Erstlese- und Erstschreibunterrichts, die Diagnosefähigkeit, die Ableitung von 

Förderschwerpunkten und die Erarbeitung von Förderplänen. 

Die Eltern von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Recht-

schreiben sollen über Erscheinungsformen der Schwierigkeiten und die Möglichkeit, sie zu über-

winden, informiert werden. Sie erhalten Hinweise auf die jeweils angewandte Lese- und Recht-

schreibmethode, auf die besonderen Lehr- und Lernmittel, auf häusliche Unterstützungsmöglich-

keiten, geeignete Fördermaterialien, Motivationshilfen und Leistungsanforderungen.  

Leistungsbewertung 

Grundsätze 
Auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen und lang anhaltenden Schwierigkeiten im Lesen 

und Rechtschreiben unterliegen in der Regel den für alle Schülerinnen und Schüler geltenden 

Maßstäben der Leistungsbewertung. Nachteilsausgleich und Abweichen von den Grundsätzen der 

Leistungserhebung und Leistungsbewertung kommen vor allem beim Erlernen von Lesen und 

Rechtschreiben in der Grundschule zum Einsatz und werden mit andauernder Förderung in den 

höheren Klassen wieder abgebaut. 

Vorrangig vor dem Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungserhebung und 

Leistungsbewertung sind Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleichs vorzusehen.  

Insgesamt sind Maßnahmen denkbar wie z. B.:  

• Ausweitung der Arbeitszeit, z. B. bei Klassenarbeiten, 

• Bereitstellen von technischen und didaktischen Hilfsmitteln, 

• Einordnen der schriftlichen und mündlichen Leistung unter dem Aspekt des erreichten 

Lernstands mit pädagogischer Würdigung. 

Als Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungserhebung und Leistungsbe-

wertung kommen in Betracht: 
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• stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, insbesondere in Deutsch und den Fremd-

sprachen, 

• Verzicht auf eine Bewertung der Lese- und Rechtschreibleistung in allen betroffenen Unter-

richtsgebieten, nicht nur im Fach Deutsch, 

• Nutzung des pädagogischen Ermessensspielraumes und zeitweiser Verzicht auf die Be-

wertung von Klassenarbeiten während der Förderphase. 

Für schriftliche Arbeiten oder Übungen in den übrigen Lernbereichen und Fächern kann vorgese-

hen werden, die Rechtschreibleistungen bei den Beurteilungen nicht mit einzubeziehen. Auch im 

Fremdsprachenbereich ist bei o. g. Leistungen dieser Schülerinnen und Schüler entsprechend zu 

verfahren. Alle Abweichungen von den üblichen Bewertungsregelungen müssen ihre Grundlage in 

den individuellen Förderplänen der Schülerinnen und Schüler haben. 

Zeugnisse 
Das Prinzip, wonach in besonders begründeten Ausnahmefällen die Erteilung einer Teilnote im 

Lesen oder Rechtschreiben ausgesetzt werden kann, gilt grundsätzlich auch für Zeugnisse. In 

Abgangs- und Abschlusszeugnissen gelten diese Prinzipien jedoch nur, wenn eine mehrjährige 

schulische Förderung unmittelbar vorausgegangen ist. Die Abweichungen von den allgemeinen 

Grundsätzen der Leistungserhebung und -beurteilung sind in den Zeugnissen zu vermerken. 

Bei Versetzung oder bei Übergang in eine weiterführende Schule ist die Gesamtleistung einer 

Schülerin bzw. eines Schülers zu berücksichtigen. 
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F81.-  Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten 

  Es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des 
Fertigkeitserwerbs von frühen Entwicklungstadien an gestört sind. Dies ist nicht 
einfach Folge eines Mangels an Gelegenheit zu lernen; es ist auch nicht allein als 
Folge einer Intelligenzminderung oder irgendeiner erworbenen Hirnschädigung 
oder -krankheit aufzufassen.  

F81.0  Lese- und Rechtschreibstörung 

  Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in 
der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das 
Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar 
ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wiederzuerkennen, 
vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich 
betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen 
häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte 
im Lesen gemacht werden. Umschriebenen Entwicklungsstörungen des Lesens 
gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während 
der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich 
häufig.  

  Entwicklungsdyslexie  
Umschriebene Lesestörung  
"Leserückstand"  

  Exkl.: Alexie o.n.A. ( R48.0 )  
Dyslexie o.n.A. ( R48.0 )  
Leseverzögerung infolge emotionaler Störung ( F93.- )  

F81.1  Isolierte Rechtschreibstörung 

  Es handelt sich um eine Störung, deren Hauptmerkmal in einer umschriebenen 
und bedeutsamen Beeinträchtigung der Entwicklung von 
Rechtschreibfertigkeiten besteht, ohne Vorgeschichte einer Lesestörung. Sie ist 
nicht allein durch ein zu niedriges Intelligenzalter, durch Visusprobleme oder 
unangemessene Beschulung erklärbar. Die Fähigkeiten, mündlich zu 
buchstabieren und Wörter korrekt zu schreiben, sind beide betroffen.  

  Umschriebene Verzögerung der Rechtschreibfähigkeit (ohne Lesestörung)  

  Exkl.: Agraphie o.n.A. ( R48.8 )  
Rechtschreibschwierigkeiten:  
· durch inadäquaten Unterricht ( Z65 )  
· mit Lesestörung ( F81.0 )  

F81.2  Rechenstörung 

  Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von 
Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung 
oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem 
die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, 
Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, 
die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differential- und 
Integralrechnung benötigt werden.  

  Entwicklungsbedingtes Gerstmann-Syndrom  
Entwicklungsstörung des Rechnens  
Entwicklungs-Akalkulie  

  Exkl.: Akalkulie o.n.A. ( R48.8 )  
Kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten ( F81.3 )  
Rechenschwierigkeiten, hauptsächlich durch inadäquaten Unterricht 
(Z65)  
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F81.3  Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten 

  Dies ist eine schlecht definierte Restkategorie für Störungen mit deutlicher 
Beeinträchtigung der Rechen-, der Lese- und der Rechtschreibfähigkeiten. Die 
Störung ist jedoch nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder 
eine unangemessene Beschulung erklärbar. Sie soll für Störungen verwendet 
werden, die die Kriterien für F81.2 und F81.0 oder F81.1 erfüllen.  

  Exkl.: Isolierte Rechtschreibstörung ( F81.1 )  
Lese- und Rechtschreibstörung ( F81.0 )  
Rechenstörung ( F81.2 )  

F81.8  Sonstige Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten 

  Entwicklungsbedingte expressive Schreibstörung  

F81.9  Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, nicht näher bezeichnet 

  Lernbehinderung o.n.A.  
Lernstörung o.n.A.  
Störung des Wissenserwerbs o.n.A.  

 



M09 Normtabelle zur Beurteilung umschriebener Entwicklungsstörungen

T IQ PR

70 130 98

69 97

68 127 96

67 96

66 124 95

65 93

64 121 92

63 90

62 118 88

61 86

60 115 84

59 82

58 112 79

59 76

56 109 73

55 69

54 106 66

53 62

52 103 58

51 54

50 100 50

49 46

48 97 42

47 38

46 94 34

45 31

44 91 27

43 24

42 88 21

41 18

40 85 16

39 13

38 82 12

37 10

36 79 8

35 7

34 76 5

33 4

32 73 3

31 3

30 70 2

29 2

28 67 1

27 1

26 64 1

25 1

24 61 0

23 0

22 58 0

21 0

20 55 0
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... 

DER 
OBERBÜRGERMEISTER 

 

Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien 
-Kommunaler Sozialdienst- 
 

                          Auskunft erteilt: 
                           

Zimmer:   
Telefon:    
Telefax:  
Sprechzeiten: 
Mo – Fr 09.00 – 12.00 Uhr 
Do 14.30 – 18.00 Uhr
  
  
  

 
 
 
 
Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche 
 
 

Anforderung eines Schulberichtes für das Kind:     
 
Datum und Zeichen Ihres Schreibens: Mein Zeichen (Bitte angeben): Münster, 15.10.2004 
 51.3.411 

Name 
 
 

Vorname 
 
 

Geburtsdatum 
 
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mir liegt ein Antrag der Mutter des o.gen. Kindes auf Leistungen nach § 35a SGB VIII / KJHG vor. 
Das Verfahren ist mit den  Eltern besprochen worden und sie haben mir die Genehmigung erteilt, 
von Ihnen notwendige Informationen einzuholen.  
 
Die Bearbeitung eines Antrages über Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche, bedarf 
einer besonderen Abstimmung aller Beteiligten. Grundlage einer Entscheidung ist eine Diagnose, 
die alle antragsrelevanten Lebensbereiche des Kindes oder des Jugendlichen umfasst. 
  
Bei Eingliederungshilfen, deren Problemhintergrund durch schulische Lern- und 
Leistungsbedingungen geprägt sind, dient der Schulbericht der Bedarfsfeststellung und gibt auch 
Auskunft über die von der Schule selbst erbrachten Anstrengungen. 
 
Von daher benötige ich von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme zu folgenden Fragen, die ich 
als Anlage beifüge. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Hilfe, ohne die erforderlichen Angaben ist eine Entscheidung über den 
vorliegenden Antrag auf Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz nicht möglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A.  
 
 
 
 
                                                                   

Datum  
 
         ______________________ 
          
Konten der Stadtkasse Zentrale Verbindungen 
Sparkasse Münsterland-Ost  Kto.-Nr. 752 (BLZ 400 501 50)          Commerzbank Münster  Kto.-Nr. 393 210 0/00        (BLZ 400 400 28)     Hauptvermittlung (0251) 492-0 
Landeszentralbank Münster Kto.-Nr. 40 001 700 (BLZ 400 000 00) Deutsche Bank Münster Kto.-Nr. 0470 005        (BLZ 400 700 80) Telefax (0251) 492-7700 
Postbank Dortmund  Kto.-Nr. 21 1 36-461 (BLZ 440 100 46) Dresdner Bank Münster Kto.-Nr. 606 465 600        (BLZ 400 800 40) E-Mail 
SEB   Kto.-Nr. 1 010 305 100 (BLZ 400 101 11) Volksbank Münster eG Kto.-Nr. 4 200 800        (BLZ 401 600 50) Stadtverwaltung@stadt-muenster.de 
Bankhaus Lampe Münster  Kto.-Nr. 306 002 (BLZ 480 201 51) Westdeutsche Landesbank  Münster Kto.-Nr. 61 226 (BLZ 400 500 00)  



 
 

... 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name (Stempel) der Schule  
     
  

Welche Schulen über welche Zeiträume hat der Schüler/die Schülerin bisher besucht? 
 
 
Schuleintritt: 
 
 
Bisher besuchte Schulen: 
 
Von bis Schulform Name der Schule Klassenstufe(n)
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Besonderheiten in der bisherigen Schulentwicklung: 
Welche Empfehlungen gab es bei der Schuleingangsuntersuchung? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Bitte beschreiben Sie den Schulbesuch (Regelmäßigkeit, ...) des Schülers/der Schülerin. 
Leistungsfähigkeit Ihrer Schülerin / ihres Schülers: 

 
O  schulformentsprechend 
O  wäre auf der Schulform _________________________ besser aufgehoben 
O  wäre auf einer niedrigeren Klassenstufe besser aufgehoben 
O  wäre auf einer höheren Klassenstufe besser aufgehoben 

 
Leistungsbereitschaft Ihrer Schülerin / ihres Schülers: 

 
O  sehr wenig leistungsbereit 
O  wenig leistungsbereit 
O  leistungsbereit 
O  sehr leistungsbereit 
O  äußerst leistungsbereit  

 



 
 

... 

Besteht für die Schülerin/den Schüler über den Regelunterricht hinaus Förderbedarf? 
 
O  ja   O nein 

 
Wenn ja, in welchen Bereichen? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Was ist Ihrer Meinung nach der Grund/die Gründe für den Förderbedarf? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Der Schüler/die Schülerin nimmt an folgenden schulinternen Fördermaßnahmen teil: 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
wenn nicht, warum nicht:  
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
 
Der Schüler/die Schülerin nimmt an folgenden außerschulischen Fördermaßnahmen teil:  
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
wenn nicht, warum nicht:  
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Wie ist Ihre Schülerin/Ihr Schüler in die Klassengemeinschaft integriert ?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

 

Welche Stellung nimmt sie/er im Klassenverband ein?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Leidet sie/er unter einem Mangel an Selbstwertgefühl?     
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Welche Bedingungen aus dem familiären Umfeld spielen eine wichtige Rolle für die Situation der 
Schülerin/des Schülers?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Benötigen die Eltern bzw. der Elternteil Ihrer Meinung nach Angebote an erzieherischer  
 
Unterstützung und Beratung?  O  ja  O  nein  O  mir nicht bekannt 
 
Wenn ja, welche? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Haben sich die Eltern zwecks Hilfestellung schon einmal an Sie gewandt? 
O  ja  O  nein    O  mir nicht bekannt 

 
Haben Sie schon einmal zu den Eltern Kontakt aufgenommen wegen irgendwelcher Probleme? 

O  ja   O  nein  
 
 
 

 
 
An das Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien a.d.D. über den 
zuständigen Schulrat  

 
 
_____________________ 
(Unterschrift) 



Schulamt für den Kreis Siegen-Wittgenstein 
 
Ermittlung des außerschulischen Förderbedarfs in LRS oder Dyskalkulie  
(Information für Jugendämter im Verfahren zur Gewährung von Hilfen gemäß §35 
aSGBVIII) 
 
Name:                                              Klasse:                  Schule: 
 
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus, soweit gesicherte Erkenntnisse über die einzelnen 
Teilbereiche vorliegen. Sollte der Platz nicht ausreichen, verwenden Sie bitte unter Angabe der 
Bezugsnummer die Rückseite. 
 
1.  Analyse der Lernsituation 
 
1.1  Schulische Vorgaben - ( z.B. besondere Vorgaben durch die Didaktik und Methodik 

des Lese-Schreiblehrgangs, - des Rechtschreibunterrichts, - des Mathematikunterrichts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Situation des Schülers 
 
1.2.1  Soziale Bedingungen (z.B. häusliches Lernumfeld, Mitarbeit der Eltern, Stellung in der 

Klasse, Beziehungen zu Mitschülern, Verhalten den Mitschüler/innen gegenüber, soziale 
Fähigkeiten, besondere Stärken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2  Emotionale Bedingungen (z.B. Selbstsicherheit, Lernfreude, Belastbarkeit, Umgang mit  

Misserfolgen) 
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1.2.3  Kognitive Bedingungen (z.B. Stand der Lese- u. Rechtschreibentwicklung, Sprache,  
Wahrnehmung, Zahlbegriffsentwicklung, Zahlenverständnis, Rechenoperationen...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4  Physiologische Bedingungen (z.B. Motorik, Seh- und Hörfähigkeit, ADS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Problemlage 
 
2.1  Wie wirkt sich das Problem auf die Selbstbewertung des Kindes, sein Verhalten und auf 

seine sozialen Beziehungen aus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Wie wirkt sich das Problem auf die sozialen Beziehungen innerhalb der Klasse und im 

Unterricht aus (emotionale Reaktionen, Gespräche, Rücksicht, Hilfen, Vorwürfe, 
Diskriminierungen...)? 
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3.  Schulischer Leistungsstand 
 
Besteht z.Zt. 
Versetzungsgefahr?______________________________________________________  
 
Welche Klasse/n wurden 
wiederholt?_____________________________________________________________   
 
Grund der Wiederholung (Fächer, 
Fachbereiche)?__________________________________________________________ 
 
Aktuelle Leistungen in Sprache/Mathematik im einzelnen - Nennen Sie Problembereiche in den 
Fächern Sprache/Deutsch oder Mathematik (auch:. Heben sich die Lernschwierigkeiten deutlich 
vom Lernvermögen in anderen Fächern ab ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Bisherige schulische Förderung: 
 
Beginn der Förderung: Schuljahr      Klassenstufe______________                      
 
4.1  Durchführung der Fördermaßnahmen 
 
4.1.1  Klasseninterne Förderung (gem. 2.2. Rd. Erl. vom 19.7.1991) 

 individuelle Förderung 
 gruppenbezogene Förderung (Gruppengröße, Gruppenzusammensetzung): 

In welchem Umfang wurde diese gruppenbezogene Förderung angeboten? 
Schuljahre:______________________________ 
Anzahl der Wochenstunden:_____________ 
 
4.1.2  Zusätzliche Fördermaßnahmen (gern. 2.3 Rd. Erl. vom 19.7.1991) 
Anzahl der Wochenstunden:________________ 
Dauer der Förderung von    bis 
Gruppengröße: __________________________ 
Gruppenzusammensetzung: 
 
Der Förderunterricht wurde erteilt durch: _______________________________________ 
 
Wurden Lernfortschritte erzielt (wenn ja welche)? 
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Zusätzliche Angaben nur zur Information der zuständigen Schulaufsicht 
 
4.2  Besondere Schwerpunkte des Förderunterrichts: 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  Haben fachliche Bedingungen die erfolgreiche Förderung beeinträchtigt?  

(z. B. Unterrichtskürzungen) 
 
 

4.4  Haben organisatorische Bedingungen die erfolgreiche Förderung beeinträchtigt? 
 
 
4.5  Was kann die Schule künftig leisten?  

Welche sonstigen Fördermaßnahmen werden vorgeschlagen? 
 
 
 
 

5.  Welche Gespräche mit Eltern, Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen, 

anderen Personen oder Beratungssstellen haben bisher stattgefunden? 
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Verfahrensschema im Kreis Lippe 

 DIAGNOSTIK

(drohende) Störung 
der seelischen 

Gesundheit aufgrund 
einer schulischen 

Teilleistungsschwäche 
bei sonst mindestens 
mittlerer Intelligenz 

 Teilleistungs-
störung LRS/RS

Beteiligte 
 

Schulpsychologi-
scher Dienst 

 
Fachlich qualifizierte 

andere Personen 
oder Institutionen 

 
Fachäerzte 

 
Fachkliniken 

Be

Be

Fac
an
o

E
ko
H
de
T
B
ge
G
un
T

THERAPIE Beteiligte 
 

Eltern 
 

Schule 
 

Schulpsychologi-
scher Dienst 

 
Behandelnde Ärzte 

Die
Störung der
seelischen 
Gesundheit 
Beteiligte 
 

ratungsstelle des 
Kreises 

 
SOS 

ratungszentrum 
Schieder 

 
hlich qualifizierte 
dere Personsn 

der Istitutionen 
Fachärzte 

Fachkliniken

rmittlung des 
nkreten 

ilfebedarfs und 
r geeignetsten 

herapie unter 
erücksichtigung 
ografische 

egebenheiten 
d freier 

herapieplätze 
Möglichst genaue 
Ermittlung der 
Störungen und 
ihrer Ursachen 
unter 
Einbeziehung des 
häuslichen und 
schulischen 
Umfeldes und 
deren Stör- und 
Stützfaktoren
D

 f

k
T

Beteiligte 
 

Jugendamt 
 

iagnostische 
Fachkräfte 

 
ür die Therapie 
in Frage 

ommenden 
herapeuten
Es wird eine nach Art und Umfang bedarfsgerechte Therapie erarbeitet und in einer 
ensprechenden Vereinbarung mit dem Therapeuten festgelegt, wobei eine dynamische 
Fortschreibung vorbehalten bleibt.



Prozessmerkmale bei der Entscheidung über den Förderbedarf nach § 35a KJHG
im Zusammenhang mit einer Lese-Rechtschreib-Störung

Jugendamt der Stadt Plettenberg,
Schulamt für den Märkischen Kreis,

Psychologische Beratungsstelle des Diakonisches Werkes in Plettenberg



AufWind - LRS-Diagnostik und -Förderung  
(Verfahrensschema für den Kath. Jugend- und Familiendienst Lennestadt, Kr.Olpe) 
 
 
1. Anfrage betreffs LRS -

Diagnostik und -
Förderung 

• Eltern wenden sich direkt an AufWind 
• Eltern werden an AufWind verwiesen durch: JA, Freie Träger, 

Kiga, Schule, Kinderärzte etc. 
2. Anmeldung bei 

AufWind 
• telefonische oder persönliche Anmeldung/Anmeldebogen 
• Terminvereinbarung für Erstgespräch/Terminmitteilung 
• Eltern werden gebeten Zeugnisse und Klassenarbeiten zum 

Erstgespräch mitzubringen 
3.  Erstgespräch • Exploration und Anamnese/LRS-Anamneseleitfaden 

• Mitgabe des LRS-Fragebogens  
• Notwendige Schweigepflichtsentbindungen (v.a. Lehrer + 

Gesundheitsamt) 
• Eltern werden gebeten, sich beim Gesundheitsamt für die 

somatische Abklärung einen Termin zu holen (falls Eltern nicht 
zum Gesundheitsamt gehen möchten: Verweisung an Augen- + 
Kinder- + Ohrenarzt etc.) 

• Ärztliche Befunde, die nicht älter als ein halbes Jahr sind, sind 
ebenfalls ausreichend. 

4.  Diagnostik • Entwicklungsdiagnostik (DRT/SLRT/Hamburger Schreib- und 
Leseprobe/BISC/Knuspel-Lesetest/Münsteraner 
Diagnoseinstrument) 

• Leistungsdiagnostik (HAWIK III, K-ABC) 
• Verhaltensbeobachtung (Verhaltensbeobachtungsbogen) 

5. Auswertung • Auswertung diagnostischer Daten (Diagnosedokumentation) 
• Somatischer Befund (wird vom Gesundheitsamt bzw. anderen 

Ärzten mitgeteilt)  
• LRS liegt vor: ja/nein  
• Falls LRS vorliegt: Einschätzung der seelischen Gesundheit 

6. Auswertungsgespräch • LRS liegt vor: Gespräch mit Eltern, Eltern fördern Kind 
selbst:Einarbeitung in das Marburger Elterntraining/Allgemeine 
Fördermaterialien. 
Kind wird im AufWind gefördert:Warteliste LRS-Förderung 
ggf. Antrag Jugendamt: päd. Lernhilfe über § 27 KJHG 

• LRS und seelische Gesundheit ist beeinträchtigt; 
Eltern können einen Antrag nach §35a KJHG stellen (beim 
Jugendamt oder alternativ bei freien Trägern, d.h. SKF/M, DW): 
Das Auswertungsgespräch kann gemeinsam mit Eltern, 
Jugendamts-mitarbeiter (das Einverständnis der Eltern 
vorausgesetzt) und dem AufWind-Beraterin stattfinden. Die 
Eltern können in diesem Gespräch dann direkt einen Antrag nach 
§35a KJHG stellen. 
Sonst: Auswertungsgespräch mit der AufWind-Beraterin  
Eltern vereinbaren ggf. Termin mit zuständigem 
Jugendamtsmitarbeiter.  
Der zuständige Jugendamtsmitarbeiter erhält die AufWind-
Diagnose-dokumentation.  
Jugendamt entscheidet darüber ob eine seelische Behinderung 
vorliegt und über die Förderung. 
Das Kind wird bei AufWind auf die §35a KJHG-Warteliste LRS-
Förderung aufgenommen. 

• LRS liegt nicht vor: Gespräch mit den Eltern, weitere Beratung 
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7. Bescheid vom JA bei § 
35a KJHG 

• Bei Vorlage der Bewilligung wird das Kind, je nach freien 
Kapazitäten, in die AufWind-Fördergruppe aufgenommen  

8. Förderung • Allgemeine LRS-Fördergruppen werden je nach Bedarf und 
Kapazitäten angeboten (Warteliste und laufende Gruppen werden 
zentral im Sekretariat dokumentiert, eine Mitarbeiterin ist 
verantwortlich) 

• In jeder AufWind-Einrichtung werden vier Kinder nach §35a 
KJHG in die Fördergruppe aufgenommen (Dokumentation 
zentral über Sekretariat) 
Die Einrichtungsleitung entscheidet gemeinsam mit den 
Mitarbeitern, welche Kinder in die Fördergruppe aufgenommen 
werden (Alter, Entwicklungsstand usw.) 
(Fördermaterialien: Sommer-Stumpenhorst/Colli/Reuter-
Liehr/Allgemeine Fördermaterialien) 

• Verlaufsdiagnostik durch AufWind (Evaluation) 
9. Abschluss • Die Förderung ist beendet: 1. Bei Ablauf des 

Bewilligungszeitraumes bei §   35a-KJHG 
 2. Bei positivem Ergebnis der 
Maßnahme 
 3. Bei Abbruch durch Eltern, Kind oder 
AufW. 
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Evaluation • Bewertung der Maßnahme 
• Abschlussgespräch mit den Eltern 
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Verfahrensschema Jugendamt Stadt Bergkamen 2001 

Verfahrensschema zum Umgang mit § 35 a KJHG ab 01.01.2001 
 
 
Zu Beginn des Verfahrens vom Antragsteller vorgelegtes Gutachten nehmen ein späteres, 
im Beratungsprozess zu erarbeitendes Ergebnis nicht vorweg. 
 

 

)

Hilfep

Beratung 
Genaue Erfassung der Problemlag
oder familiäres Problem? Scheidun

Stufe 1 
Was kann durch Beratung im ASD 
und erledigt werden? 
Ggfls. Erweiterter Beratungsbedarf
Hinzuziehung weiterer Beratungsst
• EB 
• Kinder- und Jugendpsychatrie Ha

Sprechstunde 
• Gesundheitsamt Unna 

Sprechstunde 
Beratung (in der Regel durch ASD
LRS = zurück an Schule gem. 
Runderlass vom 19.07.1991 
Einleitung eines 
lanverfahrens nach § 36 

KJHG
e, handelt es sich um ein medizinisches, schulisches, erzieherisches 
gs- oder Tremmungsproblematik 

geklärt 

 unter 
ellen 

mm 

Stufe 3
Kann kein Angebot nach Stufe 1 oder 2 
erbracht werden, können externe 
Angebote in Betracht gezogen werden, 
wie z.B. EB 
Erläuterung zu Stufe 3 
Inhalte und Festlegung im Hilfeplanverfahren. 
Es soll genaue Formulierungen zu Zielsetzung und Fragestellungen beinhalten (keine pauschale    
Formulierungen). Ggfls. sollen zu speziellen Problembereichen enstprechend fachkundige Teilnehmer wie 
Ärzte, Psychologen, Lehrer usw. teilnehmen. 
Klärung, welche Praxis für das Problem das beste Angebot machen kann. 
Erarbeitung eines genauen Vertrags: 
• Was soll erreicht werden? 
• In welchem Umfang? 
• Wie lange soll die Maßnahme dauern? 
• Wieviel Zeit wird für das Kind verwandt? 
• Wie ist der Anteil der Elternarbeit? 
Stufe 2
Beratungsergebnis 
(erweiterter Handlungsbedarf) 
Klärung im Rahmen des 
Hilfeplanverfahrens nach § 36 KJHG. 
Welche Hilfe wird benötigt und kann aus 
eigenen Ressourcen, ggfls. durch 
Einkauf von qualifizierten Kräfte, gewährt 
werden?
Information an WH 
Fortschreibung 
Stadt Bergkamen JHP/öffentlichkeit/LRS.doc   



Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und Eltern der Stadt Dortmund 

Vorgehen bei Hilfen nach §35a (LRS und Rechenschwäche) für Dortmund: 
 
1.Die Eltern müssen sich zur Abklärung immer an die im Stadtbezirk gelegene 
Beratungsstelle wenden. Haben sich die Eltern direkt an den Jugendhilfedienst 
gewandt, um dort direkt Hilfe nach §35a zu beantragen, werden sie von dort an die 
Beratungsstellen verwiesen. 
 
2. Die Beratungsstelle überprüft, ob eine LRS oder eine Rechenschwäche vorliegen 
und ob Hilfe nach §35a die richtige Hilfe ist. Gegebenenfalls bekommen die Eltern 
eine Bescheinigung, in der dies bestätigt wird und die Notwendigkeit von  Förderung 
bestätigt wird. 
 
3. Die Eltern werden in der BSt darüber informiert, dass die Förderung in einer der 
Beratungsstellen stattfinden wird. 
 
4. Die Eltern wenden sich mit dem Schreiben der BSt an den Jugendhilfedienst mit 
der Bitte um Genehmigung der Hilfe. 
 
5. Der JHD wendet sich an die entsprechende Schulaufsicht mit der Bitte um eine 
Stellungnahme zu der Frage der Notwendigkeit von Förderung. 
 
6. Die Schulaufsicht wendet sich an die Schule des Kindes. Wenn sie Rückmeldung 
erhalten hat, geht diese an den JHD. (Auf Ablehnungsbescheide der Krankenkasse 
wird inzwischen verzichtet) 
 
7. Die Eltern bekommen vom JHD die Bestätigung, dass Förderung notwenig ist und 
finanziert wird. In dem Schreiben bekommen die Eltern auch mitgeteilt, dass der JHD 
ihnen die Beratungsstelle nennen wird, in der Förderung möglich ist. 
 
8.Intern haben wir eine Methode der Zuteilung zu den Förderorten entwickelt. Ziel ist 
dabei, die Kinder vor Ort zu fördern. 
 
9. Die Förderung beginnt. Eltern sind stark einbezogen. 



LWV Baden, Landesjugendamt, Juli 1998, 2000/1 

F o r m b l a t t     J 
 

Verfahrenshinweise zur Bedarfsfeststellung für Leistungen  
nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII 
einschließlich der Leistungen nach § 35a und § 41 

mit Beiblättern für Stellungnahmen 
 
 

 
Städt. Jugendamt/ Kreisjugendamt Ort, Datum: 
 
 ___________________________
     
 Aktenzeichen:  
  
 ___________________________ 
 
 
 
 
Bedarfsfeststellung für Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII für  
 
 
 
Zuname, Vorname, Geburtstag:   ___________________________________________________________________________ 
 
Wohnort, Straße, Kreis ggf. Telefon-Nummer:   _______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Name und Anschrift des/der Personensorgeberechtigten ggf. Telefon-Nummer:   _____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Diese Hinweise gehen von folgendem Aufbau bzw. folgenden Arbeitsschritten aus: 
 
• Arbeitsgrundlagen Sozialer Dienst (Checkliste) 
 
• Antrag der Leistungsberechtigten 
 
• Beiblätter für Stellungnahmen 
 
 Beiblatt A : Fachärztliche Stellungnahme 
 Beiblatt B : Psychologische Stellungnahme 
 Beiblatt C : Fachliche Stellungnahme der Schule 
 Beiblatt D : Sozialpädagogische Stellungnahme aus Diensten/Einrichtungen 
 
• Entscheidung und Begründung durch den Sozialen Dienst im            
 Jugendamt / Hilfeplanung (Checkliste) 
 
• Leistungsbescheid durch das Jugendamt  
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FORMBLATT J / Arbeitsgrundlage Sozialer Dienst: 
 
 
Arbeitsgrundlagen Sozialer Dienst (Checkliste) 
  
 
Antrag/Anfrage 
 
 - Wer hat was mitgeteilt?    
 - Was ist Thema (Hypothesenbildung)?    
 - Auf welcher Rechtsgrundlage basiert der Arbeitsauftrag?    
 
 
Entscheidungserhebliche Informationen betreffend  
 
 - familiäres Umfeld    
 - soziales Umfeld    
 - Entwicklungsverlauf    
 - Potentiale zur Problembewältigung    
 - Integrationsgrad in gesellschaftliche und soziale Systeme (z. B. Schule, 
  Gleichaltrigenbezug u. a.)    
 - bereits angebotene Hilfen und deren Ergebnisse.    
 
 
 
Beratung  
 
 - aktuelle Einschätzung durch die Anfragenden / durch die Familie 
 - aktuelle Einschätzung, Prognose des Sozialen Dienstes 
 - sind weitere Beratungen/Leistungen erforderlich? 
 
 - Ggf. Hinweise auf Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 

(Aufklärung der Eltern über Möglichkeiten und Konsequenzen eines Antrages auf ent-
sprechende Leistungen)    

 
 
 
Willenserklärung der Leistungsberechtigten (s. FORMBLATT J / Antrag) 
 
 
Einschätzung anderer Stellen(s. FORMBLATT J / Beiblätter ) 
 
 
Entscheidung / Hilfeplanung (s. FORMBLATT J / Checkliste Entscheidung und Begründung/Hilfeplanung) 
 
 
Leistungsbescheid (s. FORMBLATT J / Leistungsbescheid) 
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FORMBLATT J / ANTRAG  

       
 
 
Antrag der Leistungsberechtigten  
 
 
 
(entsprechend dem im örtlichen Jugendamt dafür vorgesehenen Formular) 
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FORMBLATT J / Beiblätter A - D 

 
 
 
Beiblätter für Stellungnahmen 
 
 
 
Bitte entscheiden Sie, welche Fachdisziplin Sie für Ihre Entscheidung im Einzelfall befragen 
wollen und prüfen Sie vorher, ob bereits entsprechende verwertbare fachliche Stellung-
nahmen vorliegen.  
 
Sie können auch Fragestellungen, die für die Bewertung des Einzelfalles erforderlich sind  
ergänzen oder einzelne im Einzelfall überflüssige Fragen streichen. 
 
 
 
 
 
Für folgende Bereiche sind grundsätzliche Fragestellungen vorformuliert: 
 
 
 
• Beiblatt A: Fachärztliche Stellungname durch eine Kinder- und Jugendpsychiaterin / 
  einen Kinder- und Jugendpsychiater 
 
 
• Beiblatt B: Psychologische Stellungnahme durch eine Diplompsychologin /  
  einen Diplompsychologen 
 
 
• Beiblatt C: Fachliche Stellungnahme der Schule 
 
 
• Beiblatt D: Sozialpädagogische Stellungnahme aus Diensten/Einrichtungen 
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Notizen / sozialpädago- 
gische Auswertung  

 
 
Raum für Notizen / Zusammenfassung und sozialpädagogische Auswer-
tung der Form- und Beiblätter als Grundlage für die weitere Hilfeplanung  
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FORMBLATT J / ENTSCHEIDUNG UND 
BEGRÜNDUNG / HILFEPLANUNG 

 
 

 
Entscheidung und Begründung durch den Sozialen Dienst im Jugendamt/ 
Hilfeplanung (Checkliste) 
 
 
 
I. Zusammenfassung und sozialpädagogische Auswertung der Form- und Beiblätter 
 als Grundlage für die weitere Hilfeplanung 
 
  
 
 
II. Hilfeplangespräch mit der Familie 
 Informationsaustausch und Diskussion der Ergebnisse  
 
  
 
 
III. Feststellung des Hilfebedarfs und der Hilfeart (rechtliche Zuordnung)  
  
 
 - Auswahl und Ausgestaltung der Hilfen    
 
 - Nah- und Fernziele    
 
 - Prognose (Dauer, Inhalte)    
 
 - Beratung über mögliche Auswirkungen der Hilfeleistungen ( z. B. Entwicklung, 

Mitwirkung, Kosten)    
 
 
 
 
IV. Vereinbarung der Beteiligten  
 
 z. B. zu  
 
 - Fortschreibung    
 
 - Informationsaustausch    
 
 - Krisenmanagement.    
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FORMBLATT J / LEISTUNGSBESCHEID 

 
 
 
Leistungsbescheid durch das Jugendamt 

 
 
(entsprechend dem im örtlichen Jugendamt dafür vorgesehenen Formular) 
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 FORMBLATT J / Beiblatt A / Seite 1

 
Beiblatt A:  
 
Fachärztliche Stellungnahme  
in der Regel durch eine Kinder- und Jugendpsychiaterin/einen Kinder- und Jugendpsychiater 
 
I. Anfrage der Eltern / des Jugendamtes: 
 
In Zusammenhang mit dem Antrag auf Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfe- 
 
gesetz (SGB VIII) vom .................................... bitten wir 
 
 
________________________________________________________________________ 
(Herrn/Frau/Institution, Anschrift) 
 
________________________________________________________________________ 
 
die folgenden Fragen zu beantworten, die erforderlich sind zur Entscheidung über die Lei-
stung sowie für die Hilfeplanung. 
 
Sollten Zweifel bestehen, ob die zugrundeliegenden Sachverhalte dem Antragsteller/der Antragstellerin bekannt 
sind, bringen Sie diese Sachverhalte ihm/ihr zur Kenntnis. Nachdem der Antragsteller/die Antragstellerin dadurch 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, soll das Beiblatt an das Jugendamt weitergegeben werden. 
 
Ort, Datum    ________________________ Ort, Datum    _________________________ 
 
________________________________  _________________________________ 
Unterschrift: Eltern/Sorgeberechtigte    Unterschrift: Jugendamt 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
ggf. zusätzliche Unterschrift des über 15-jährigen Kindes 
 
 
II. Allgemeine Angaben: 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes/des Jugendlichen ggf. eigene Anschrift: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Name und Anschrift der Eltern/der Sorgeberechtigten, Krankenkasse: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Stellungnahme wurde erstellt aufgrund eigener ärztlicher Untersuchung am: ___________ 
 
Folgende Untersuchungsverfahren wurden angewendet: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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FORMBLATT J / Beiblatt A / Seite 2 

 
III. Leitfragen: 
 
 
1. Vorgeschichte der Erkrankung/Störung (insbesondere auch deren Beginn) und mögliche 

Verursachungsfaktoren: 
  
 
 Bisheriger Verlauf, durchgeführte Behandlungen und deren Ergebnisse: 
  
 
 Aktuelle Situation (ggf. auch Beschreibung der familiären Situation in Bezug auf die vor-

liegende Symptomatik): 
  
 
 
2.  Festgestellte Befunde und medizinische Diagnosen (ICD 10) nach dem Multiaxialen 

Klassifikationsschema: 
  
 
 
3. Beschreibung der funktionellen Befunde und der Auswirkungen (körperlich, kognitiv) der 

unter 2. genannten Befunde auf die Bewältigung von alterstypischen Entwicklungs-
aufgaben: 

 
  
 
4. Beschreibung der Ressourcen bzw. Einschränkungen, die im lebenspraktischen und 

sozialen Bereich bestehen (z. B. spezielle Verhaltensweisen, besondere Fähigkeiten und 
Stärken, soziale Benachteiligungen, Lernstörungen und Beeinträchtigungen) infolge der 
unter 2. genannten Befunde: 

 
  
 
5. Empfohlene ärztliche Behandlung sowie ggf. Anregungen zur zusätzlichen Unterstützung 

(insbesondere auch Reihenfolge, Umfang und voraussichtliche Dauer der erforderlichen 
Hilfen): 

 
  
 Prognose des weiteren Verlaufs bzw. mögliche Grenzen der Behandlung: 
 
  
 Vorschläge zur Evaluation: 
  
 
 
6. Handelt es sich um eine Krankheit nach SGB V? Falls ja, welche der empfohlenen Maß-

nahmen sind ärztlich zu verordnen? 
 
  
 
 
 
_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Facharztes/der Fachärztin (für Kinder- u. Jugendpsychiatrie) 
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Beiblatt B:  
 
Psychologische Stellungnahme  
durch eine Diplompsychologin/einen Diplompsychologen (insbesondere auch einer Psycho-
logischen Beratungsstelle) 
 
I. Anfrage der Eltern / des Jugendamtes 
 
In Zusammenhang mit dem Antrag auf Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfe- 
 
gesetz (SGB VIII) vom .................................... bitten wir 
 
 
________________________________________________________________________ 
(Herrn/Frau/Institution, Anschrift) 
 
________________________________________________________________________ 
 
die folgenden Fragen zu beantworten, die erforderlich sind zur Entscheidung über die Lei-
stung sowie für die Hilfeplanung. 
 
Sollten Zweifel bestehen, ob die zugrundeliegenden Sachverhalte dem Antragsteller/der Antragstellerin bekannt 
sind, bringen Sie diese Sachverhalte ihm/ihr zur Kenntnis. Nachdem der Antragsteller/die Antragstellerin dadurch 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, soll das Beiblatt an das Jugendamt weitergegeben werden. 
 
Ort, Datum    ________________________ Ort, Datum    _________________________ 
 
________________________________ ________________________________ 
Unterschrift: Eltern/Sorgeberechtigte    Unterschrift: Jugendamt 
 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
ggf. zusätzliche Unterschrift des über 15-jährigen Kindes 
 
 
II. Allgemeine Angaben: 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes/des Jugendlichen ggf. eigene Anschrift: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Name und Anschrift der Eltern/der Sorgeberechtigten: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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III. Leitfragen: 
 
 
1.  Kurze Problembeschreibung aus psychologischer Sicht (insbesondere auch deren Beginn 

und mögliche Verursachungsmomente bzw. wer sieht worin ein Problem, wer ist daran in 
welcher Weise beteiligt, wie wird das Problem geschildert, wen belastet es am meisten, 
am wenigsten, welche Verursachungsideen gibt es in der Familie): 

 
 Bisheriger Verlauf der geschilderten Schwierigkeiten und bisherige Problemlösungsver-

suche:  
 
 Aktuelle Problemlage inklusive Beschreibung der familiären Situation in Zusammenhang 

mit der Symptomatik: 
 
 
 
2.  Die Untersuchung wurde durchgeführt am:    
 
 Folgende Untersuchungsverfahren wurden eingesetzt:    
 
 Die Untersuchung brachte folgende Ergebnisse:    
 
 
 
3. Über welche Problemlösestrategien und Potentiale verfügen Kind/Jugendlicher und 

Familie bzw. soziales Umfeld? 
 
 
 
4.  Fähigkeiten und Begabungen des Kindes (insbesondere in Bezug auf die Bereiche 

Kommunikation, Kognition, Emotion und Autonomie): 
 
 Einschränkungen des Kindes im Lebensvollzug (insbesondere in Bezug auf die Bereiche 

Kommunikation, Kognition, Emotion und Autonomie): 
 
 
 
5. Welche Hilfen (Art, Reihenfolge, Umfang und Dauer der Hilfe und Prognose) z. B. durch 

Schule oder andere Dienste/Einrichtungen werden angeregt: 
 
 
 Darüber hinausgehender, möglicher Hilfebedarf :   
 
 
 
6. Vorschläge zur Evaluation: 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift: 
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Beiblatt C:  
 
Fachliche Stellungnahme der Schule 
 
I. Anfrage der Eltern / des Jugendamtes 
 
In Zusammenhang mit dem Antrag auf Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfe- 
 
gesetz (SGB VIII) vom .................................... bitten wir 
 
 
________________________________________________________________________ 
(Herrn/Frau/Institution, Anschrift) 
 
________________________________________________________________________ 
 
die folgenden Fragen zu beantworten, die erforderlich sind zur Entscheidung über die Lei-
stung sowie für die Hilfeplanung. 
 
Sollten Zweifel bestehen, ob die zugrundeliegenden Sachverhalte dem Antragsteller/der Antragstellerin bekannt 
sind, bringen Sie diese Sachverhalte ihm/ihr zur Kenntnis. Nachdem der Antragsteller/die Antragstellerin dadurch 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, soll das Beiblatt an das Jugendamt weitergegeben werden. 
 
Ort, Datum    ________________________ Ort, Datum    _________________________ 
 
________________________________ ________________________________ 
Unterschrift: Eltern/Sorgeberechtigte    Unterschrift: Jugendamt 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
ggf. zusätzliche Unterschrift des über 15-jährigen Kindes 
 
 
II. Allgemeine Angaben: 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes/des Jugendlichen ggf. eigene Anschrift: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Name und Anschrift der Eltern/der Sorgeberechtigten: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Seit wann ist das Kind in der Klasse/Schule?   ___________________________________ 
 
Bei Schulwechsel: Bisher besuchte Klasse, Schule und Grund des Schulwechsels: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________
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III. Leitfragen: 
 
 
1. Welche besonderen Verhaltensweisen des Kindes wurden beobachtet (wann, wie häufig 

und wann auch nicht)?  
 
 
 Wie kann dies erklärt werden? 
 
 
 
2. Welche Reaktionen erfolg(t)en in der Regel auf das genannte Verhalten von Seiten des 

Lehrers/der Lehrerin, der Mitschüler und Mitschülerinnen?  
 
 
 Wie reagiert dann das Kind? 
 
 
 
3. Wie ist das Kind in die Schulklasse integriert? Hat es Freunde und Freundinnen innerhalb 

der Klasse und außerhalb? 
 
 
 
4.  Wie ist der Kontakt zwischen Schule und den Eltern/Sorgeberechtigten?  
 
 
 Welche Absprachen gibt es zwischen Schule (evtl. auch den Beratungs-

lehrern/Beratungslehrerinnen o. ä.) und den Eltern? 
 
 
 
5. Wie ist das Kind leistungsmäßig zum Klassendurchschnitt insgesamt einzuordnen? 
 
 
 Wie sind die Leistungen des Kindes in folgenden Fächern? 
 
  
 
 über-,       unter-,   durchschnittlich 
 
Fach         ______________________    
 
Fach         ______________________    
 
Fach         ______________________    
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6. Welche Stärken hat das Kind (nicht nur bezogen auf Schulfächer, sondern auch auf 

sonstige Tätigkeiten, Verhaltensweisen und Interessen)? 
 
 
 Welche Schwächen sind zu beobachten (nicht nur bezogen auf Schulfächer, sondern  

auch auf sonstige Tätigkeiten, Verhaltensweisen und Interessen)? 
 
 
 
7. Gibt es Hinweise darauf, daß bei dem Kind Teilleistungsstörungen (z. B. Lese-, Recht-

schreib- oder Rechenschwäche) vorliegen? Welche schuldiagnostischen Untersuchungen 
(z. B. durch Beratungslehrer/-innen, Schulpsychologen/Schulpsychologinnen, Son-
derschullehrer/-innen) wurden bereits mit welchem Ergebnis durchgeführt? 

 
 
 
8.  Welche zusätzlichen besonderen Unterstützungsmöglichkeiten wurden bereits innerhalb 

des Klassenunterrichts, der Schule bzw. des Bereiches des Staatlichen Schulamtes 
 
 
 - in welchem Umfang  
   
 - mit welchem Ergebnis durchgeführt? 
   
 
 
9. Welche weiteren schulischen Fördermaßnahmen sind angezeigt im Bereich 
  
 
 - der Klasse/Schule 
   
 - des Staatlichen Schulamtes 
   
 - der Schulpsychologischen Beratungsstelle 
   
 - sonstige Möglichkeiten? 
   
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift: 
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Beiblatt D  
 
Sozialpädagogische Stellungnahme aus Diensten/Einrichtungen 
 
I. Anfrage der Eltern / des Jugendamtes 
 
In Zusammenhang mit dem Antrag auf Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfe- 
 
gesetz (SGB VIII) vom .................................... bitten wir 
 
 
________________________________________________________________________ 
(Herrn/Frau/Institution, Anschrift) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
die folgenden Fragen zu beantworten, die erforderlich sind zur Entscheidung über die Lei-
stung sowie für die Hilfeplanung. 
 
Sollten Zweifel bestehen, ob die zugrundeliegenden Sachverhalte dem Antragsteller/der Antragstellerin bekannt 
sind, bringen Sie diese Sachverhalte ihm/ihr zur Kenntnis. Nachdem der Antragsteller/die Antragstellerin dadurch 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, soll das Beiblatt an das Jugendamt weitergegeben werden. 
 
Ort, Datum    ________________________ Ort, Datum    _________________________ 
 
________________________________ _________________________________ 
Unterschrift: Eltern/Sorgeberechtigte    Unterschrift: Jugendamt 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
ggf. zusätzliche Unterschrift des über 15-jährigen Kindes 
 
 
II. Allgemeine Angaben: 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes/des Jugendlichen ggf. eigene Anschrift: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Name und Anschrift der Eltern/der Sorgeberechtigten: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Seit wann ist das Kind in der Einrichtung bzw. nimmt Leistungen des Dienstes in Anspruch? 
 
________________________________________________________________________ 
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III. Leitfragen: 
 
 
1. Welches auffallende Verhalten des Kindes wurde beobachtet (welches, wann, wie häufig 

bzw. unter welchen Umständen nicht)?  
 
 
 Wie kann das erklärt werden?  
 
 
 
 
2. Welche Reaktionen erfolg(t)en in der Regel auf das genannte Verhalten durch die erzie-

henden Fachkräfte bzw. von anderen Kindern? Wie reagierte daraufhin das Kind? 
 
 
 
 
3. Wie ist das Kind in seine Gruppe integriert? Hat es Freunde und Freundinnen in der Ein-

richtung?  
 
 
 
 
4. Welche Stärken hat das Kind?  
 
 
 
 
5. Welche Unterstützung/Förderung braucht das Kind? 
 
 
 
 
6.  Wie ist der Kontakt zwischen Einrichtung und den Eltern/Sorgeberechtigten? 
 
 
 Welche besonderen Absprachen gibt es zwischen beiden? 
 
 
 
 
7. Wurden bereits diagnostische Untersuchungen in der Einrichtung durchgeführt? Wenn ja, 

durch wen und mit welchem Ergebnis? 
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8.  Gab es bereits eine besondere Förderung des Kindes (in welchem Umfang und mit wel-

chem Ergebnis)? 
  
  
 Braucht das Kind derzeit eine (weitere) besondere Unterstützung in der Einrichtung? 
 
  
 Was könnte die kindliche Entwicklung darüber hinaus stärken bzw. seine persönliche 

bzw. familiäre Situation zusätzlich stabilisieren? 
 
 
 
 
9. Wie wird die zukünftige Entwicklung des Kindes eingeschätzt? 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift: 
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Hinweise zu Verständnis und Gebrauch  
des Formblattes J  

für die Fachkräfte des Sozialen Dienstes  
des Jugendamtes  

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Was ist das Formblatt J ? 
 
Das Formblatt J (Jugendhilfe bzw. Jugendamt) besteht aus Hinweisen zum Ablauf des 
fachlichen Entscheidungsprozesses des Sozialen Dienstes der Jugendämter, aus For-
mularen der örtlichen Jugendämter (Anträge auf Leistungen der Jugendhilfe und Lei-

stungsbescheide) und Fragebögen, die Leitfragen für Stellungnahmen der im Einzelfall 
notwendigen Fachdisziplinen (z. B. Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychologie, Schule, 

Heil- und/oder Sozialpädagogik) enthalten. Über die Auswahl der im Einzelfall sinnvollen 
und notwendigen Fragebögen entscheiden dabei die Sozialarbeiter/-innen im Sozialen 
Dienst nach fachlichen Gesichtspunkten. Das Formblatt-J-Verfahren macht Vorgehens-

weisen des Sozialen Dienstes transparent, strukturiert den Entscheidungsfindungsprozeß 

und klärt die Kooperationsgrundlagen mit den Vertretern/Vertreterinnen der anderen Diszi-

plinen. 

 
 

a) Allgemeine Hinweise  

 

 • Wozu doch (noch) ein Formblatt ? 
 

 Ausgangspunkt der Erarbeitung war die Kritik am Formblatt-A-Verfahren, das der neuen 

Zuständigkeit der Jugendhilfe für die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen 

(ebenso für die von einer seelischen Behinderung bedrohten Kinder und Jugendlichen) im 

KJHG nicht entspricht. Das Jugendamt brauchte ein Verfahren, das seine Aufgaben-

stellung verdeutlicht und seiner Rolle als Fachbehörde bei der Bedarfsfeststellung und 

Planung der Hilfe in Kooperation mit den erforderlichen Fachdisziplinen Rechnung trägt. 

Auf dieser Grundlage wurde unter Federführung des Landesjugendamtes in einer interdis-

ziplinären Arbeitsgruppe ein jugendhilfespezifisches Verfahren (Formblatt J) zur Bedarfs-

feststellung für Leistungen nach dem KJHG insbesondere auch der seelisch behinderten 

Kinder und Jugendlichen als Alternative zum Formblatt A entwickelt. 
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 • Was ist unter seelischer Behinderung zu verstehen ? 
 

Entscheidendes Kriterium zur Einschätzung in Bezug auf eine (drohende) seelische Be-

hinderung ist die erkennbare (bzw. drohende) Desintegration eines Kindes oder Ju-

gendlichen aus alterstypischen sozialen Bezügen (Familie, Schule, soziale Gruppe) auf-
grund einer seelischen Störung. Nicht jede Verhaltensauffälligkeit ist somit gleichbe-

deutend mit einer seelischen Störung und nicht jede seelische Störung entwickelt sich 

zwangsläufig zu einer (drohenden) seelischen Behinderung. 

 

 

 • Was ist Aufgabe des Sozialen Dienstes ? 
 

Die Fachkräfte des Sozialen Dienstes steuern den Prozeß der Bedarfsfeststellung für 

die notwendigen und erforderlichen Leistungen in Kooperation mit den für ihre Ent-

scheidung notwendigen Fachdisziplinen im Rahmen der Hilfeplanung. Idealtypisch ist 

der Soziale Dienst des Jugendamtes Ausgangspunkt für das Formblatt-J-Verfahren, der in 

Absprache mit den Eltern und Kindern das weitere Vorgehen bespricht und plant und die 

eigene fachliche Einschätzung in die Entscheidung bezüglich Rechtsgrundlage und 

Hilfeart einbringt.  

Bausteine für die fachliche Bewertung  einer (drohenden) seelischen Behinderung 

finden sich sowohl im Selbsterleben der Kinder oder Jugendlichen als auch in Reaktio-
nen des sozialen Umfelds. Es geht weniger um eine möglichst genaue allgemeingültige 

statische Definition von seelischer Behinderung, sondern um die Stärkung der Entschei-

dungsfähigkeit der Fachkraft des Sozialen Dienstes auf dem Hintergrund der eigenen 

Einschätzung sowie unter Beteiligung der Experten/Expertinnen anderer Fachbereiche. 

 

 

 • Worauf ist zu achten? 

 

 Das Formblatt J  

 - bezieht sich ausschließlich auf den Bereich des KJHG/SGB VIII; soweit spezielle 

gesetzliche Regelungen nicht vorhanden sind, gelten die Bestimmungen des SGB I 

bzw. SGB X 
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 - wurde ursprünglich für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und 
Jugendlicher entwickelt, kann jedoch auch generell für den gesamten Bereich der 
Hilfen zur Erziehung angewendet werden. 

 

Generell sollen die Eltern (schriftlich oder mündlich) auf ihr Recht hingewiesen werden, 

daß sie ihre Mitarbeit verweigern können verbunden mit der Information über die sich 

daraus ergebenden Konsequenzen.  

 

Ansonsten ist dem Datenschutz dadurch genüge getan, indem die Eltern selbst 

(gemeinsam mit dem Jugendamt) die Anfragen an die entsprechenden Stellen unter-

zeichnen; es bedarf also keiner sonst üblichen „Einwilligungserklärung“. 

 

 

b) Hinweise zu speziellen Teilen des Formblattes J  

 

 • Checkliste Arbeitsgrundlagen Sozialer Dienst und Checkliste Entscheidung und 

Begründung/Hilfeplanung 
 

Die in den Checklisten (Checkliste Arbeitsgrundlage Sozialer Dienst und Checkliste Ent-

scheidung und Begründung/Hilfeplanung) aufgeführten Verfahrensschritte legen ein 

chronologisches Vorgehen nahe; tatsächlich kann im direkten Gespräch eine andere 

Reihenfolge der Themen sinnvoll und fachlich angemessen sein (prozeßhaftes Vorge-

hen).  Die aufgeführten Arbeitsschritte dienen der Transparenz der ASD-Arbeit. 

 

 

 • Antrag 

 
Das Antragsformular des jeweiligen Jugendamtes kann in die Formblatt-J-Unterlagen 

eingefügt und für die Antragstellung benutzt werden. 

 

 • Zu den Beiblättern generell 

 
 - Die ab Teil III formulierten Vorschläge für Leitfragen sind formulartechnisch als Diktier-

vorlage zu werten, die Beantwortung soll nicht in den Fragebogen direkt erfolgen. 
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 - Nicht immer sind von allen Fachdisziplinen Einschätzungen einzuholen, zumal 

möglicherweise bereits entscheidungsverwertbare diagnostische  Einschätzungen jün-

geren Datums vorliegen; nicht notwendige Einschätzungen und der damit verbundene 

Aufwand sind den beteiligten Personen nicht nur aus Kostengründen zu ersparen.  

 

 - Es besteht die Möglichkeit, für den Einzelfall wichtige Fragestellungen zu ergänzen bzw. 

auch unpassende Fragestellungen zu streichen.  

 

 
 Zu Beiblatt A: 
 

 Die für die Jugendhilfe relevante medizinische Fachdisziplin ist die Kinder- und Jugend-

psychiatrie; in Ausnahmefällen können auch Vertreter/-innen anderer fachlicher Schwer-

punkte (z. B. Neuropädiatrie) angefragt werden. 

 

 Zu Beiblatt B: 
 

 Die Abgabe diagnostischer Einschätzungen durch Diplompsychologen/Diplom-

psychologinnen aus Psychologischen Beratungsstellen berührt das Selbstverständnis der 

Beratungsstellenarbeit und bedarf einer Absprache zwischen Jugendamt und 

Beratungsstelle.  

 

 Zu Beiblatt C: 
 

 Die Anfrage richtet sich generell an die Schule zu deren Entscheidung, wer dort die Ein-

schätzung am besten vornehmen kann. Die Anfragen des ASD in Bezug auf einzelne 

Schulfächer sollen sich auf die für die jeweiligen Fragestellungen relevanten Fächer be-

schränken. 

 
 Zu Beiblatt D: 
 

 Die Anfrage kann sich im Einzelfall auch richten an Pflegeeltern, Leiter/-innen und Mitar-

beiter/-innen von Tagesgruppen oder Kindergruppen (z. B. im Rahmen der Sozialen 

Gruppenarbeit) o. ä.  
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 • Checkliste Entscheidung und Begründung/Hilfeplanung 

 
 Die Auswertung der Form- und Beiblätter und der eigenen Einschätzung der Fachkraft 

des Sozialen Dienstes dient als Grundlage der weiteren Hilfeplanung vor dem Hilfeplan-

gespräch mit den Eltern.  

 

 Die unter II. bis IV. aufgeführten Arbeitsschritte sind möglicherweise Bestandteil des bis-

her bereits für andere Jugendhilfeleistungen üblichen Hilfeplanverfahrens.  

 

 

 • Leistungsbescheid 

 
 Der Leistungsbescheid durch das Jugendamt kann im Rahmen des Formblatt-J-Verfah-

rens nach dem jeweils vor Ort üblichen Bescheidmodus erteilt werden. 
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Vorwort 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Systemen Jugendhilfe und Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in allen ihren Facetten ist nach wie vor ein Thema, das zu vielen 
Kontroversen führen, Reibungsverluste mit sich bringen kann und deren Probleme 
nicht selten auf Kosten der beteiligten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen diskutiert werden. 
 
Bei allen systemimmanenten Schwierigkeiten und eingebauten Stolpersteinen kann 
die Kooperation strukturell verbessert werden und zu einem geregelten Miteinander 
führen. Wenn es gelingt, kann sowohl die Zufriedenheit, wie auch die Effektivität des 
Handelns aller Beteiligten auf diesem schwierigen Gebiet erhalten und erhöht 
werden. 
 
Um dazu einen Beitrag zu leisten, wurde folgende Arbeitshilfe von einer 
interdisziplinär auf breiter Basis besetzten Arbeisgruppe unter Federführung des 
Landesjugendamtes Westfalen-Lippe erarbeitet. 
 
Mitglieder der Arbeitsgruppe waren, als Vertreter / Vertreterinnen der beteiligten 
Dienste, Institutionen, Berufsgruppen und Träger: 
 
Hr. Ulrich Barz     Koordinator ASD, Jugendamt der Stadt  

Lünen 
Hr. Klaus Bethlehem    SGL Beratung, LWL, Landesjugendamt und  

Westf. Schulen Münster 
Fr. Erika Dreistein     Koordinatorin, Jugendamt der Stadt Dortund 
Fr. Gabriele Hermanns-Weland   Pflegedienstleiterin, Elisabeth-Klinik  

Dortmund 
Fr. Dr.med. Ulrike Horacek   Leiterin des Jugendärztlichen Dienstes, Kreis  

Recklinghausen 
Hr. Klaus Knippschild    ASD-Leiter, Jugendamt der Stadt Schwelm 
Hr. Ralf Mengedoth    Päd. Leiter, Ev. Jugendhilfe Schweicheln 
Fr. Andrea Mersbäumer    Sachbearbeiterin, LWL, Abt. Psychiatrie und  

Krankenhäuser Münster 
Fr. Elisabeth Möllenbeck    Jugendhilfeplanerin, Jugendamt des Kreises  

Borken 
Fr. Dr. med. Margarete von Rhein  Sprecherin der niedergelassenen Kinder-  

und JugendpsychiaterInnen in Westfalen-
Lippe, Bottrop 

Hr. Axel Ronig     Leiter des Jugendamtes der Stadt Hamm 
Fr. PD Dr. med. Renate Schepker  Leitende Ärztin, Westf. Institut für Kinder-  

und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und 
Heilpädagogik Hamm 

Hr. Hans-Joachim Scholz    Leitender Psychologe, Tagesklinik der WKJP  
In der Haard, Borken 

Hr. Edwin Stille     Psychiatriekoordinator, Kreis Herford 
Hr. Dr. med. Paul Erdélyi   Referent, SG Beratung, LWL, 

Landesjugendamt und Westf. Schulen, 
Münster – Federführung und Redaktion 

 
(Münster 2003) 
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1. Leitgedanken 
„Das psychoreaktiv erkrankte Kind 
braucht Psychotherapie, weil es krank ist, 
und es braucht Pädagogik, weil es ein 
Kind ist“  

(H. Herzka 1978) 
 

„Therapie ist Pädagogik mit anderen 
Mitteln“  

 (S. Freud) 
 
 
" Jedes Kind braucht Pädagogik......", dieses Zitat von Professor Herzka 
beschreibt treffend die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Pädagogen 
und Therapeuten, von Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie. Dabei sind von 
gemeinsamer Verantwortung getragene, lösungsorientierte Abläufe zum 
Vorteil des Kindes und seiner Familie anzustreben. 
Ein wesentlicher Bestandteil der Kooperation ist dabei, die Autonomie des 
Anderen zu wahren und nicht in seine Kompetenz „hineinzuentscheiden“. Dies 
geschieht im Bewusstsein bestehender gesetzlicher Vorschriften, struktureller 
Rahmenbedingungen und finanzieller Vorgaben. Denn: Ziel ist, die 
bestmögliche Lösung für das Kind zu erreichen. 

 
 
2. Ziel der Arbeitshilfe 
 

Ausgehend von den Leitgedanken hat die interdisziplinär besetzte 
Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe und Kinder-und Jugendpsychiatrien, sowie des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes die hier folgende Arbeitshilfe erarbeitet.  
 
Ziel der Arbeitshilfe ist es, die unbedingt notwendige Kooperation so zu 
strukturieren, dass sie als Leitfaden für alle beteiligten Institutionen und 
Dienste die Aufgabenerfüllung erleichtern und unnötige 
Auseinandersetzungen ersparen. Auch angesichts knapper werdender 
Ressourcen ist gute Zusammenarbeit das Gebot der Zeit. Der Abschluss von 
Kooperationsvereinbarungen und deren Evaluation ist aus Sicht der 
Arbeitsgruppe empfehlenswert und könnte auf dem hier niedergelegten 
basieren. 
 
Die Aussagen zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität beschreiben einen 
Optimalzustand, der anzustreben ist. Die Rahmenbedingungen vor Ort können 
Modifikationen erforderlich machen. Die Ziele der maximalen Vereinfachung 
und Transparenz, der Zufriedenheit aller Beteiligten und dadurch optimierten 
Qualität der Zusammenarbeit sollen jedoch im Mittelpunkt aller Bestrebungen 
stehen.  
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3. Empfehlungen zur Strukturqualität 
 
        Grundgedanken 
 

Voraussetzung  für die Gewährung einer Jugendhilfemaßnahme ist der 
erzieherische Bedarf. Über den Bedarf müssen alle im Prozess Beteiligten in 
einem Aushandlungsprozess entscheiden. 
Voraussetzung für eine Leistung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist der 
Behandlungsbedarf. Über den Behandlungsbedarf entscheidet der Arzt, der 
mit dem Fall befasst ist, nach diagnostischer Abklärung des Krankheitsbildes. 
Die Familie kann gegen diese Entscheidung votieren und die Behandlung 
ablehnen.  
  
Wenn es um die Klientel beider Helfersysteme geht, ist ein örtlich 
abgestimmtes Verfahren in Gestalt einer Kooperationsvereinbarung o.ä. 
empfohlen. 
Dabei ist es erforderlich, dass die beteiligten Bereiche (ASD oder Familienhilfe 
des Jugendamtes, Pflegekinderdienst, Beratungsstellen, Kliniken, 
Ambulanzen und Tageskliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ambulante 
oder stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe) zunächst für sich klären, wie 
sie ihre Aufgabe verstehen, wie sie die Aufgaben umsetzen wollen und an 
welchen Schnittstellen Kooperation bzw. Zusammenarbeit erforderlich ist.  

 
Die Einhaltung eines vereinbarten Verfahrens muss auf allen hierarchischen 
Ebenen als Arbeitshilfe und -unterstützung gewollt und anerkannt sein. Auf 
dieser Grundlage kann der notwendige Aushandlungsprozess (etwa im 
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII) mit dem Ziel 
stattfinden, gemeinsam festgelegte und akzeptierte Vereinbarungen oder 
Richtlinien einzusetzen. In dem Aushandlungsprozess wird es auch darauf 
ankommen, einen einheitlich vereinfachten Sprachgebrauch zu entwickeln, so 
dass ein "Aneinander-vorbei-reden" ausgeschlossen wird. Die Vereinfachung 
der Sprachen hilft sowohl den Helfer/-innen als auch den Betroffenen. 
Die Festschreibung, der Umgang mit den und die Fortschreibung der 
Vereinbarungen bzw. Richtlinien auf örtlicher Ebene geben Sicherheit, 
Verbindlichkeit und Vertrauen im gemeinsamen Miteinander der Disziplinen.  
Es empfiehlt sich, in beiden Bereichen die Grundsätze und Logik des anderen 
Systems bekannt zu machen. 
 

Strukturelle Bedingungen 
 

Zu einer tragfähigen und verlässlichen Zusammenarbeit sind einige 
strukturelle Minimalbedingungen zu erfüllen. Zu diesen Bedingungen gehören 
folgende: 
Ö  Informationsvermittlung 

Es ist ein regelmäßig zu aktualisierender Informationsstand durch 
Datenaustausch unter den Beteiligten zu gewährleisten mit 
Selbstverpflichtung aller zu: 
- Angeboten, Zuständigkeiten, Entwicklungen, Fallzahlen... 
- Organigramme, Telefonlisten... 
- Informationen über Zugangskriterien, Aufnahmemodus... 
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Ö  Besprechungsstruktur 

-    jährliche gemeinsame Konferenzen zur Überprüfung der Kooperation 
Ö  Regelung evtl. auftretender Konflikte 

-    fixe Ansprechpartner/innen für strittige Fälle (wenn direkt nicht lösbar, 
Einschaltung der nächst höheren Hierarchieebene...) 

Ö  Brückenfunktion des Kliniksozialdienstes 
Ö  Einrichtung einer Rufbereitschaft, die ein direktes Ansprechen in 

Krisensituationen ermöglicht 
Ö  Technische Bedingungen: Ausrüstung / Hilfsmittel  

(Anrufbeantworter, Internet-Anschluss, E-Mail-Adresse, evtl. Call-Center 
usw.) 

Ö  Gemeinsames Grundverständnis über Problemdefinition, Klientel usw., um 
konzertiert die passenden Hilfen zu gewährleisten 

Ö  Gemeinsame Fortbildungen, um ein Grundverständnis zu erreichen durch: 
-    Kenntnisse über die Arbeitsweisen der Anderen,   

Transparenz auch über Bedingungen, Zuordnungskriterien,  
- gegenseitige Impulse zur Verbesserung der eigenen Arbeit 

 -    Hospitation. 
 
 
4. Empfehlung zur Prozessqualität 
 

Grundgedanken 
Die gemeinsame Aufgabe beider Hilfesysteme ist die fördernde Begleitung 
von Entwicklungsprozessen bei Kindern und Jugendlichen – insbesondere die 
hilfreiche Gestaltung von akuten Krisen. 
Diese gemeinsame Aufgabe setzt die gegenseitige Akzeptanz der jeweiligen 
Fachlichkeit voraus (Behandlung Ù Erziehung.) Nur so ist eine gelungene 
Kooperation auf  „gleicher Augenhöhe“ möglich. 
 Zusammenarbeit darf nicht von menschlichen Zufälligkeiten abhängen, sie ist 
fachlich und rechtlich gefordert. 

 
Grundvoraussetzungen einer guten Zusammenarbeit 
 („Good Practice“) sind die folgenden Bedingungen:  

  
1. Klarheit bei den Verantwortungen und Arbeitsaufträgen 
2. Transparenz der Handlungen 
3. Beteiligung der Menschen 
4. Gemeinsame Gestaltung der Übergänge 
5. Rechtzeitigkeit der Kooperation 
6. Strukturierte Kommunikation zur gemeinsamen 
     Reflektion 
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4.1. Aufnahme in die Jugendpsychiatrie bei Beteiligung der  
         Jugendhilfe 
 

 Grundsätze 
In der Regel wird ein Systemwechsel nach vorheriger Klärung gut vorbereitet 
und miteinander abgestimmt wahrgenommen. 
Krisen in den Einrichtungen bzw. Krisen, die unmittelbar das Jugendamt 
betreffen und zu einer Aufnahme in eine Klinik der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie führen können, sind die Ausnahmen. 

 
Damit eine gute Zusammenarbeit gelingt, ist folgendes notwendig. Zentrale 
Bedeutung hat der erste Punkt:  
Klarheit bei den Verantwortungen und Arbeitsaufträgen. Wir schlagen vor, 
einerseits von der  „Fallführung“ und andererseits von der „Co-
Verantwortung“ zu sprechen. 
 
 
 
Zur Verdeutlichung das folgende Schema: 

 
 Fallführung Co-Verantwortung 
Geplante 
Aufnahme 

JH  

Krise in der JH / 
Einrichtung 

JH KJPP 

Aufnahme in der 
KJPP 

KJPP JH 

Rückkehr in die JH JH KJPP 
„nach der Krise ist vor der Krise“ 

 
Die „Fallführung“ soll auch die Kinder bzw. Jugendlichen vor zu vielen – 
vielleicht sogar gegensätzlichen – Interventionen schützen. 

 
Das Schema macht deutlich, dass eine Aufnahme in einer Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie der Jugendhilfe keine Zeit zum Aufatmen verschafft.  
Die Jugendhilfe bleibt auch deshalb weiter gefordert, weil die Verweildauer in 
der KJPP sich immer weiter reduziert. 
Nach der Klinikentlassung ist die KJPP weiterhin gefordert mitzuarbeiten. 
Also: Die jeweilige Verantwortung bleibt – allerdings verändern sich die 
abgesprochenen Arbeitsaufträge. 
 
Vor diesem gedanklichen Hintergrund werden im Folgenden die konkreten 
Merkmale der Prozessqualität beschrieben. 

 
4.1.1. geplante Aufnahme   
 

Die Regel dürfte es in diesen Fällen sein, dass der junge Mensch zunächst 
der Jugendhilfe bekannt geworden ist und sich im Rahmen der Hilfeplanung 
die Notwendigkeit zum Einbezug der Jugendpsychiatrie ergeben hat.  
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Die Beteiligung beider Institutionen von Anfang an kann sich z.B. dadurch 
ergeben, dass ein beratender Kontakt zwischen einer Jugendhilfeeinrichtung 
und einer Kinder-/ Jugendpsychiatrie besteht (Kinder- und 
Jugendpsychiater/innen einer Klinik oder niedergelassene KJPP berät 
Einrichtung regelmäßig) oder dass ein/e Mitarbeiter/in des Jugendamtes die 
Sorgeberechtigten eines jungen Menschen von der Notwendigkeit überzeugt 
hat, den jungen Menschen in einer KJPP vorzustellen und ein 
Ambulanztermin vereinbart wurde. 
 
Ablauf des Aufnahmeverfahrens:     
1.   Das Hilfeplangespräch führt zu der Entscheidung, dass KJPP zur 

Diagnostik oder/und therapeutischer  Unterstützung hinzugezogen werden 
sollte. 

2.   Das Jugendamt führt mit den Eltern / Sorgeberechtigten  ein 
vorbereitendes Gespräch und begleitet sie ggfs. zum Erstgespräch in die 
Klinik. Sofern der junge Mensch in einer Jugendhilfeeinrichtung lebt, nimmt 
an dem Gespräch ein/e Mitarbeiter/in der Jugendhilfeeinrichtung teil.  
Das Jugendamt klärt im Vorfeld mit der Einrichtung, dass es sich dabei um 
eine/einen MitarbeiterIn handeln muss, der grundsätzlich für die Begleitung 
dieses Falles zuständig ist und als konstante/r Ansprechpartner/in seitens 
der Jugendhilfeeinrichtung sowohl für die Klinik als auch für das 
Jugendamt zur Verfügung steht.  

3.   In dem Erstgespräch mit der KJPP  werden seitens der Jugendhilfe 
umfassende Informationen zu der vorhandenen Problematik gegeben. 
Diese Informationen beinhalten die Darstellung / Beschreibung:  
• der Auffälligkeiten/Störungen des jungen Menschen, 
• der Stärken, Ressourcen und Interessen des jungen Menschen, 
y der familiären und sozialräumlichen Lebensbedingungen des jungen 
Menschen, 
y der zugrunde gelegten Annahmen / Erklärungsansätze über die 
Verursachungszusammenhänge der Probleme, 
y der erfolgten Interventionen (pädagogische Maßnahmen, 
Jugendhilfemaßnahmen, Therapien etc.) und ihrer intendierten Wirkung, 
y der tatsächlich erzielten Ergebnisse/Wirkungen. 
Neben diesen Informationen formulieren die Vertreter der Jugendhilfe und 
die Sorgeberechtigten auch ihre Wünsche und Erwartungen an die KJPP, 
so dass erste Zielabsprachen möglich werden. 

4. Stellt die KJPP fest, dass weder eine Diagnostik- noch eine 
Behandlungsbedürftigkeit besteht, darf sie das Kind nicht zu Lasten der 
Krankenkassen aufnehmen und behandeln. Die Beteiligung der KJPP 
endet dann bereits hier. 

5. Wird dagegen festgestellt, dass eine psychiatrische Diagnostik erforderlich 
ist oder dass eine behandlungsbedürftige Erkrankung im Sinne des SGB V 
vorliegt, muss zunächst aus ärztlicher Sicht entschieden werden, ob die 
erforderlichen diagnostischen oder kurativen Maßnahmen ambulant, 
teilstationär oder stationär erbracht werden sollen. 

6.   Sinnvoll ist es dabei, vor einer abschließenden Entscheidung die 
Informationen / Vorstellungen von Sorgeberechtigten und Jugendhilfe mit 
einzubeziehen. So könnte z.b. aus rein symptomorientierter Sicht eine 
teilstationäre Behandlung noch ausreichend, unter Würdigung der 
aktuellen Lebensumstände des Kindes und seiner Familie / Heimgruppe 
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aber eine stationäre Behandlung erfolgversprechender sein oder auch 
umgekehrt  könnte sich etwa der Zeitpunkt für eine stationäre Intervention 
im Lichte der aktuellen Lebensumstände als ungünstig erweisen. 

7.   Die gemeinsame Absprache aller Beteiligten zu dem  weiteren Vorgehen 
ist eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Verlauf der 
Behandlung.  
Dazu gehören, so weit wie möglich:  
y Vereinbarungen zur zeitlichen Dimension (Beginn, Dauer) 
y Vereinbarungen über wechselseitige Berichtspflichten (Was muss wem 
zwingend mitgeteilt werden?) 
y Vereinbarungen über die Wahrnehmung von Aufgaben/Verpflichtungen, 
und die 
y Benennung der jeweiligen festen und kontinuierlichen 
Ansprechpartner/innen auf Seiten der Klinik, des Jugendamtes und der 
Jugendhilfeeinrichtung. 

 Sofern das Jugendamt nicht sorgeberechtigt ist, gilt es zu klären, in welchem 
Umfang und zu welchen Anlässen (regelmäßig vs. besondere Anlässe) und in 
welcher Form das Jugendamt und / oder die Jugendhilfeeinrichtung beteiligt 
werden. 
Für die Sicherstellung der Grundversorgung (z.b. Versorgung mit 
Taschengeld, Wäsche, Hilfsmittel etc.) des jungen Menschen während eines 
Klinikaufenthaltes sind grundsätzlich die Sorgeberechtigten bzw. die Jugend-
hilfeeinrichtung verantwortlich.  
Sollten sich Schwierigkeiten bei der Erfüllung dieser Aufgabe ergeben, wendet 
sich zunächst der Kliniksozialdienst an die Sorgeberechtigten bzw. die 
Jugendhilfeeinrichtung. Können die Mängel trotz mehrfacher Intervention des 
Klinksozialdienstes nicht behoben werden, nimmt der Kliniksozialdienst 
Kontakt zur Ansprechperson im Jugendamt auf. Gemeinsam werden dann 
Absprachen zum weiteren Vorgehen getroffen. 

 
4.1.2.   Aufnahme bei einer Krise 
 

Um die Anforderungen an die Kooperation der beiden Hilfesysteme näher 
beschreiben zu können, sollen die Merkmale von Krisen näher betrachtet 
werden. 
Krisen sind u.a. gekennzeichnet      
• durch Grenzüberschreitungen und Gefährdungen 
• durch einen großen Zeit- und Handlungsdruck 
• durch die eigene Ohnmacht 
• durch starke Emotionen 
 
Gefahren und Chancen von Krisen bestehen darin, dass sie das bisherige 
soziale Leben aufs Spiel setzen. 

 
Eine gelungene Kooperation in Krisensituationen soll vor allem die 
Verstehens- und Handlungsmöglichkeiten aller Akteure erweitern. Sie 
verbessert auch die sachgerechte Reflexion der Balance zwischen Hilfe und 
Kontrolle. 

 
Ziel ist es dabei, die besonderen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten in der 
Krise für die Kinder bzw. Jugendlichen nutzbar zu machen. 
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4.1.3.   Vorbereitung und Durchführung des Systemwechsels  
 

Wir wissen manchmal sehr genau was die anderen tun sollen. 
Wir wissen schon weniger was die anderen eigentlich wirklich tun können. 
Und wir wissen manchmal auch nicht, was wir selber tun können. 
 

4.1.3.1. Aus einer JH-Einrichtung in die Klinik der KJPP 
 

Die eigenen Möglichkeiten bedenken    
Krisen machen betroffen, die in sie Verwickelten brauchen Hilfe von Außen. 
Dieser notwendige distanziertere Blick auf die Krise - bevor Entscheidungen 
getroffen werden - muss innerhalb der Jugendhilfe sichergestellt sein. 
D.h. konkret: 
• Die einrichtungsinternen Möglichkeiten und Ressourcen sollen zunächst 

bedacht und bewertet werden (Ortswechsel z.b. in eine andere Gruppe 
überlegen, Doppeldienste organisieren, Auszeit ermöglichen,...) 

• Keine Anfrage bzw. keine Verlegung in die KJPP ohne Einschaltung der 
Einrichtungsleitung. Dies setzt funktionierende Leitungsrufbereitschaften 
(abends und am Wochenende) voraus. 

Ziel aller internen Bemühungen ist es, die Verstehens- und 
Handlungsmöglichkeiten der Akteure zu erweitern und so eine krisenhafte 
stationäre Aufnahme in eine Klinik zu vermeiden. 

 
Sich frühzeitig mit dem anderen Hilfesystem besprechen  
Die Sicht des anderen Hilfesystems ist so früh wie möglich in die interne 
Diskussion einzubauen: 
• Arbeitsweise, Rahmenbedingungen und Behandlungskonzept des 

anderen Hilfesystems müssen grundsätzlich bekannt sein. 
• Medizinische und rechtliche Aspekte zur Erweiterung der eigenen 

Verstehens- und Handlungsmöglichkeiten müssen frühzeitig genutzt 
werden. 

• Ambulante psychiatrische Optionen  müssen rechtzeitig diskutiert und 
wenn notwendig in Anspruch genommen werden. 

• Im Vorfeld von akuten Krisen müssen Absprachen für schwierige 
Situationen getroffen werden, die allen Beteiligten dann im Krisenfall 
Sicherheit geben. 

Vor jeder Fahrt zur Psychiatrie werden die Situation und das Vorgehen 
telefonisch mit dem Dienst habenden Arzt der zuständigen KJPP besprochen. 
 
Beteiligung organisieren      
Ganz wesentlich für den Entscheidungsprozess in einer Krise ist es, die 
Perspektiven der Beteiligten zu kennen. Beteiligt sind neben dem Kind bzw. 
dem Jugendlichen immer auch die anderen Kinder bzw. Jugendlichen in der 
konkreten Wohn- bzw. Lebenssituation, die Sorge-berechtigten (Eltern bzw. 
der Vormund) und die zuständige Fachkraft des Jugendamtes. 

 
Dies setzt somit eine gute telefonische Erreichbarkeit z.b. des Jugendamtes 
voraus. Die Einrichtung hat die Verantwortung, diese Beteiligung vor bzw. 
nach der Einleitung einer Psychiatrieaufnahme zu organisieren. 
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Dabei ist insbesondere in hoch akuten Krisen gemeinsam zu reflektieren: 
• Werden die Sicherheitsforderungen der Beteiligten erfüllt? 
•   Wird Abstand zum akuten Krisengeschehen ermöglicht? 
•    Werden verantwortlich Grenzen gesetzt? 
Wesentlich für das Gelingen ist die eigene Offenheit und das Interesse mit 
dem Kind bzw. Jugendlichen die Situation besser verstehen zu wollen. 
 
Klare Arbeitsaufträge abstimmen      
Zusammenarbeiten kann nur, wer seine eigenen Aufgaben kennt. 
Die Arbeitsaufträge müssen allen Beteiligten bekannt sein. Diese 
Arbeitsaufträge werden gemeinsam entwickelt und abgestimmt. Insbesondere 
die betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen müssen verstehen was passiert. 
Der Arbeitsaufträge an die KJPP könnten sein: 
• Durch eine psychiatrische Diagnose für alle besseres Verständnis dafür zu 

entwickeln was hinter den Verhaltensäußerungen steht (medizinische und 
psychologische Diagnose) 

• Reduzierung von Symptomen und Wieder-Befähigung am normalen 
Bildungsprozess teilzunehmen 

• Schutz bei krankheitsbedingtem Verlust der Selbststeuerung 
(krankheitsbedingte Selbst- bzw. Fremdgefährdung) 

• Einen Ort im Rahmen eines therapeutischen Prozesses für eine zeitweise 
Regression zu bieten 

 
Die gegenseitigen Erwartungen sollen in den Arbeitsaufträgen genannt 
werden. Unausgesprochene Aufträge können nicht erfüllt werden. 
 
Termine absprechen      
Schon zu Beginn des Systemwechsels wird das nächste Hilfeplangespräch 
nach 3-4 Wochen (d.h. nach der Erstellung der psychiatrischen Diagnose) 
vereinbart. Dieses kann ggf. auch nach der Entlassung des Patienten aus der 
KJPP statt finden.  
Die voraussichtliche Gesamtdauer der stationären Behandlung wird bereits zu 
Beginn benannt und zeitlich strukturiert. 
Kriseninterventionen dauern i. d. R. bis zu 14 Tagen.  Sollte sich eine längere 
Behandlungsdauer abzeichnen, wird dies so früh wie möglich kommuniziert. 
 
Dokumentation des Beratungs- und Entscheidungsprozesses 
Alle oben genannten Beratungs- und Abspracheprozesse werden schriftlich 
dokumentiert. Hierfür entwickelt jede Institution ein funktionales 
Dokumentationssystem. 
 
Durchführung des Wechsels      
• Die Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe haben gegenüber dem Kind bzw. 

Jugendlichen eine Informationspflicht über den Ablauf und die KJPP ganz 
allgemein, um Ängste bei den Betroffenen abzubauen. 

• Die notwendigen Formalitäten sind vorab geklärt. Alle erforderlichen 
Unterlagen werden mitgenommen. 

• Das Kind bzw. der Jugendliche hat seine persönlichen Sachen dabei. 
• Das Kind bzw. der Jugendliche wird von mindestens einer vertrauten 

Person aus der Einrichtung zur Klinik begleitet. 
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• Dank der vorherigen telefonischen Absprache wird das Kind bzw. der 
Jugendliche in der KJPP erwartet. Das Zimmer ist vorbereitet.  
Ein Mitarbeiter der KJPP hat Zeit für die individuelle Begleitung des Kindes 
bzw. des Jugendlichen. 

Bei der Verabschiedung wird der nächste Besuchstermin verbindlich 
vereinbart. 

 
 
4.1.3.2. Auf Anregung eines Jugendamtes  
  

Die Krisen im ambulanten Jugendhilfefall, wobei das Jugendamt zur Klärung 
der Krise die Vorstellung in der KJPP in Anspruch nehmen will, wird folgendes 
Verfahrensschema empfohlen. 

 
• Handelt es sich nach Einschätzung durch den/die Fall führende 

Mitarbeiter/-in um eine Krise, die einer sofortigen kinder- und 
jugendpsychiatrischen Vorstellung bedarf (Psychose, Suizidalität, 
lebensbedrohliche Magersucht...)  
- so nimmt er/sie direkt telefonischen Kontakt mit dem Arzt/der Ärztin 

vom Dienst (AvD) der zuständigen pflichtversorgenden Klinik auf und 
stellt anschließend das Kind / den/die Jugendliche/n vor. 

- Der AvD entscheidet nach erfolgter persönlicher Untersuchung über die 
Notwendigkeit der stationären Aufnahme als Krisenintervention. Er 
kann bei Bedarf den Hintergrunddienst der Klinik dazu zuziehen. 

- Wenn aus einer akuten Krise keine direkte Aufnahme erfolgt, aber 
der/die Jugendliche zur Zeit nicht in die Herkunftsfamilie zurückkehren 
kann, nimmt ihn das Jugendamt in Obhut 

 
• Wenn es sich nach Einschätzung durch den/die Fall führende Mitarbeiter/-

in um eine Zuspitzung einer länger andauernden Entwicklung handelt 
(Schulversäumnisse, wiederholte gewalttätige Übergriffe, wiederholter 
Drogengebrauch, wiederholte innerfamiliäre Konfliktsituationen, 
wiederholte Verhaltensauffälligkeiten im schulischen Bereich...) und keine 
akute Lebensgefahr besteht, kann folgendermaßen vorgegangen werden: 
- Zuerst empfiehlt sich, ein Gespräch mit den Sorgeberechtigten und 

Jugendlichen zu führen, um die Notwendigkeit der 
jugendpsychiatrischen Vorstellung zu erörtern und die Familie zu 
ermuntern, diese auch zu tun (Informationen über Jugendpsychiatrie, 
Vorgehensweisen... zu vermitteln, zu klären ob MA sie hin begleiten 
soll):  

- die jugendpsychiatrische Sprechstunde am zuständigen 
Gesundheitsamt aufzusuchen, oder 

- einen Termin bei einem/r niedergelassenen Kinder- und 
Jugendpsychiater/-in, oder 

- einen Termin in der zuständigen kinder- und jugendpsychiatrischen 
Institutsambulanz zu vereinbaren. 
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4.1.4. Umgang  mit Widerständen bezüglich Vorstellung / Aufnahme in der 

Klinik der KJPP 
 

Sofern ein Kind oder ein Jugendlicher sich nicht freiwillig zu einer Klinik begibt 
und sich evtl. aus  Krankheitsgründen gegen eine Vorstellung beim AvD 
verwehrt, bietet sich folgende Vorgehensweise an:  

- Wenn die Eltern einer Vorstellung, ggf. auch einer stationären 
Aufnahme zustimmen, sollten sie zunächst von einem klaren Auftreten 
gegenüber dem/r Jugendliche/n überzeugt werden. In den meisten 
Fällen reicht dies aus, den/die Jugendliche/n doch zu einer Vorstellung 
zu bewegen.  

- Sofern hierzu keine Möglichkeit besteht, kann ein Beschluss des 
Familiengerichtes eingeholt werden, dass eine stationäre Aufnahme 
zum Zwecke der Untersuchung, ggf. unter geschlossenen 
Bedingungen, und gegen den Willen des/r Betroffenen unter 
Gewaltanwendung erlaubt wird. Zur Zuführung zur Untersuchung (nicht 
zu einer späteren Unterbringung nach § 1631 BGB) kann sich das 
Gericht der zuständigen Behörden bedienen (Ordnungsbehörden und 
Polizei s. § 70 i.V.m. §§ 70e und 68 Abs.3 u. 4 FGG. Zum Antrag beim 
Familiengericht ist ein ärztliches Attest Voraussetzung, d. h. es ist ein 
Notarzt oder ein Hausarzt mit Erfahrung in der Psychiatrie hinzu 
zuziehen, der den Betroffenen zu befragen und zu untersuchen hat.  

 
Sofern die Sorgeberechtigen einer psychiatrischen Vorstellung und ggf. 
stationären psychiatrischen Aufnahme bei Hilfebedürftigkeit eines Kindes oder 
Jugendlichen nicht zustimmen, gelten die Voraussetzungen des Psych KG 
NRW. Auf dem Boden des Attestes eines Psychiatrie erfahrenen 
hinzugezogenen Arztes kann die zuständige Ordnungsbehörde, ggf. unter 
Zuziehung der Polizei, eine einstweilige Unterbringung verfügen.  
Neben dem PsychKG NRW besteht die Möglichkeit bei einer Nichtzustimmung 
der Eltern zu einer Untersuchung bzw. Unterbringung die Ersetzung der 
Zustimmung beim Familiengericht zu beantragen. (Eingriff in das Sorgerecht) 
 
Gemäß § 17 PsychKG müssen die aufnehmenden Ärzte in jedem Fall das 
Vorliegen der Voraussetzungen einer geschlossenen Unterbringung aus 
medizinischer Sicht überprüfen. Sollte sich herausstellen, dass diese nicht 
vorliegen, ist der Patient wieder zu entlassen, es sei denn er wandelt seinen 
Aufenthalt in einen freiwilligen um. Bei nicht Vorliegen der Voraussetzung 
zahlt die Staatskasse die Kosten eines evtl. Aufenthaltes. 

 
Primäre Aufgabe jedes an diesem Prozess Beteiligten ist die Deeskalation der 
Situation. Eine freiwillige Aufnahme und Behandlung sind für die Prognose 
sehr viel günstiger als eine unfreiwillige. Für die Einstellung einer 
pflichtversorgenden Klinik auf das Bewältigen der Krise ist es unabdingbar, 
den AvD vorher oder auf dem Weg zur Klinik über die Sachlage zu 
informieren, damit die Klinik entsprechende Dispositionen treffen kann, etwa 
problematische Wartezeiten im Eingangsbereich mit Ausreißversuchen des 
Jugendlichen zu vermeiden.  
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In aller Regel erfolgt ein Kriseninterventionsgespräch mit dem AvD, ggf. dem 
Hintergrunddienst sofort bei Eintreffen in der Klinik unter Hinzuziehung aller 
Beteiligten. Die gerichtliche Klärung einer evtl. notwendigen geschlossenen 
Unterbringung kann nach den Regularien der Gesetze auch kurzfristig später 
erfolgen.  

 
4.2. Behandlung in der KJPP 
 

Allgemeine Grundsätze 
• Die Fallführung liegt nun in der KJPP. Damit die Zusammenarbeit gelingt, 

wird die Co-Verantwortung der Jugendhilfe bewusst und gemeinsam 
gestaltet. Der „Beziehungsfaden“ soll nicht reißen. 
Das Zimmer des Kindes bzw. Jugendlichen in der Jugendhilfeeinrichtung 
wird nicht verändert oder neu belegt. 

• Die Jugendhilfe ist durch Besuche, Besprechungen,... regelmäßig präsent 
in der KJPP  

• Es gibt keine generellen Besuchs- oder Kontaktsperren durch die KJPP. 
(Ausnahme: Qualifizierte Entzugsbehandlung) 

• In der Jugendhilfeeinrichtung wird am Verstehen des Vorgefallenen 
gearbeitet, sofern nach Krise aufgenommen bzw. an einem Verständnis 
der Störung - sowohl im Mitarbeiterteam (evtl. mit einem Gast aus der 
KJPP), als auch in der Kinder- bzw. Jugendlichengruppe. 

• Das Hilfeplangespräch (oder ein Fachgespräch) nach der 3. 
Behandlungswoche wird von allen ausführlich vorbereitet. 

• Das zuständige Jugendamt stellt die notwendigen materiellen Ressourcen 
(Arbeitszeit, Fahrtkosten, Betreuungsgelder, etc.) für die 
Jugendhilfeeinrichtung während des Krankenhausaufenthalts sicher 
(„Abwesenheitsregelung“) 

• Die KJPP informiert bei besonderen Vorfällen die Jugendhilfeeinrichtung, 
die Sorgeberechtigten und das zuständige Jugendamt umgehend 
telefonisch. 

• Die Einbeziehung der Sorgeberechtigten ist die gemeinsame Aufgabe von 
JH und KJPP. Während der klinischen Behandlung liegt auch hier die 
Fallführung bei der KJPP. 

 
4.2.2. Prozess der Entscheidungsfindung und Hilfeanbahnung bei einem für 

das Jugendamt bisher unbekannten Fall in der kinder-/ 
jugendpsychiatrischen Klinikbehandlung. 

 
Wenn während des Therapieprozesses die Idee zur Einleitung einer 
Jugendhilfemaßnahme entsteht, erfolgt zunächst eine Beratung innerhalb des 
therapeutischen Rahmens mit der Familie und dem betroffenen Jugendlichen. 
Die Idee wird i.d.R. im Rahmen der Familientherapie, meist mehrfach, 
thematisiert; die Beratung der Familie hinsichtlich der einzuschreitenden Wege 
des Beantragungsverfahrens usw. erfolgt durch den Kliniksozialdienst.  
In Abhängigkeit vom Selbstverständnis der Familie als Anspruchsberechtigte 
und dem Vorliegen von Schweigepflichtentbindungen wird Kontakt zum 
Jugendamt aufgenommen. Je nach Konstellation erfolgt dies entweder durch 
den Kliniksozialdienst, der eine Helferkonferenz / Fachgespräch / 
Informationsgespräch in der Klinik koordiniert. Andererseits kann der Kontakt 
auch durch die Familie erfolgen, die ein erstes informatorisches Vorgespräch 
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mit dem/der zuständigen ASD-Mitarbeiter/in sucht, der/die ggf. über den 
Klinik-Sozialdienst vorinformiert wird.  
Eltern steht das Recht zu, sich auch direkt mit dem Jugendamt oder mit einem 
betreuenden Verband zusammenzusetzen.  
Nur in Ausnahmefällen, wenn z.b. Eltern die stationäre Behandlung des 
Kindes nicht wollen und eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegt oder 
Gefahr im Verzug ist, kann die Klinik ohne Vorliegen einer 
Schweigepflichtentbindung, ggf. auch ohne Wissen der Eltern, von sich aus 
Kontakt zum Jugendamt aufnehmen. Das Jugendamt kann eine 
Inobhutnahme in der Klinik initiieren, die durch den Familienrichter überprüft 
und ggf. bestätigt werden muss. 
 
Nach der Kontaktaufnahme (d.h.: nach erster Information der 
Kooperationspartner) erfolgt ein Fachgespräch zum Informationsaustausch. 
Es findet in der Regel in der Klinik statt mit Eltern, ggfs. mit dem Patienten, der 
Klinik (hier in der Regel dem/r behandelnden Therapeuten/in und dem/r 
zuständigen Kliniksozialarbeiter/in, ggfs. auch mit einer Bezugsperson aus 
dem Pflege- und Erziehungsdienst), dem Jugendamt / der Einrichtung über 
schon vorliegende Diagnosen, Erkenntnisse und Empfehlungen der Klinik.  
Anschließend wird das Protokoll von allen Teilnehmenden unterzeichnet und 
dient als Grundlage für die weitere Hilfeplanung im Sinne einer Vorklärung des 
Hilfebedarfs. Ein gesonderter Bericht der Klinik ist zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr nötig. 
 
In schwierigen Konstellationen hat es sich bewährt, dem Informations-/ 
Fachgespräch unter Beteiligung der Eltern und ggfs. Des/r Jugendlichen ein 
informatorisches Vorgespräch zwischen Therapeuten/innen, Jugendhilfe-
vertretern/innen und Kliniksozialdienst vor zu schalten, um die im 
anschließenden Gespräch zu erwartende Familiendynamik zu erörtern und die 
diagnostischen Erkenntnisse auch in ihren negativen prognostischen 
Aspekten erörtern zu können. 
Um genügend Zeit für das weitere Vorgehen zu lassen, erfolgt dieses 
Fachgespräch so früh wie irgend möglich nach der Kontaktaufnahme. 

 
Nach dem informatorischen Fachgespräch erfolgt im Jugendamt der dort 
jeweils etablierte Prozess zur fachlichen Beratung und Festlegung der zu 
empfehlenden Hilfen. Anschließend erfolgt das Hilfeplangespräch mit den 
Beteiligten gem. SGB VIII.  
Nach dem Hilfeplangespräch werden die arbeitsteiligen Schritte festgelegt, die 
für die Umsetzung der Hilfen notwendig sind. 
Hier sind Regelungen / individuelle Absprachen dahingehend zu treffen, ob 
das Jugendamt oder der Kliniksozialdienst in frage kommende Einrichtungen 
oder /Anbieter anfragt, wer die Vorstellungen des Patienten und der Familie 
dort initiiert und begleitet, wer den Erfolg der Erstvorstellung verantwortlich 
auswertet und wer die Umsetzung der Maßnahme zum Entlassungszeitpunkt 
und danach begleitet. 

 
In der Regel erfolgt in dieser Phase eine Begleitung der Familie parallel durch 
beide Systeme:  
• Beratung,  
• Antragstellung,  
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• Abklärung der materiellen Situation der Familie zwecks Errechnen des 
Eigenanteils und der Haushaltsersparnis beim Jugendamt,  

• Begleitung der Annahme der Hilfe, der familiendynamischen Implikationen, 
der Fragen der Familie an mögliche Einrichtungen / Helfer durch die Klinik, 
umgekehrt auch Klärung von Fragen der inhaltlichen Betreuung, der 
Auswirkung der Störung auf den Alltag für die pädagogischen Hilfen etc. 
durch die Klinik. 

 
4.3.   Entlassungsprozessgestaltung 
 
4.3.1.  Vorbereitung der Entlassung aus der Klinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie bei Beteiligung der Jugendhilfe 
 

Zum Entlasszeitpunkt ist  jeder Fall, unabhängig von der  
 Aufnahmemodalität immer ein gemeinsamer Fall.  
 

Vor der Entlassung 
Bei der Vorbereitung der Entlassung aus der Klinik ist folgendes zu 
berücksichtigen:  

- Vorbereitung und Indikation einer evtl. Übergangs- und Wartephase zu Hause 
- Vorbereitung des anschließenden Schulbesuchs (unter Zuhilfenahme der 

pädagogischen Einschätzung der Schule für Kranke, ggf. auch Vermittlung 
in geeignete Schule und Schulform durch Schule für Kranke unter 
Einbeziehung ggf. zuständiger Schulverwaltungsämter.) Auch hier ist ggf. 
eine Übergangsphase zu berücksichtigen. 

Die Entlassungsvorbereitung im Hinblick auf ambulante Hilfen kann auf der 
Grundlage eines abgestimmten Hilfeplans flexibler erfolgen: 
- etwa Kontaktaufnahme zu zuständigem SPFH, Erziehungsbeistand, 

Leiter einer ambulanten Jugendhilfegruppe, Vermittlung eines Kontaktes 
oder mehrerer im Rahmen der Klinik, Informationsaustausch, gemeinsame 
Familiensitzungen. 

- bei ambulanten Eingliederungshilfen zur Erleichterung des Übergangs im 
Rahmen des § 35 a SGB VIII in Form von Fachleistungsstunden (vgl. KuK-
Projekt in Dortmund) ist deren Umfang frühzeitig medizinisch zu indizieren, 
durch ein gesondertes Attest nachzuweisen (§ 36 SGB VIII) und 
hinsichtlich der Erfolgskriterien quasi gutachterlich zu beschreiben 

- Anbahnung und Vermittlung therapeutischer Weiterbehandlung vor Ort erfolgt 
durch die Klinik. 

Die Klinik sollte eine Durchschrift des Protokolls zum Hilfeplanverfahren und 
ggf. der folgenden Hilfeplangespräche erhalten (zwingend, wenn durch die 
Klinik-Ambulanz weitere Behandlung erfolgt.) Die Jugendhilfe darf nach 
Schweigepflichtentbindung durch die Sorgeberechtigten eine Durchschrift des 
Entlassberichtes zur Verfügung gestellt bekommen. 

 
4.3.2  Abschlussgespräch / Entlassungsmodalitäten 
 

Rückkehr in die JH-Einrichtung    
Die gemeinsamen Erkenntnisse aus der Krise und der Krisenbearbeitung bzw. 
der Therapie werden mit dem Kind bzw. Jugendlichen, seinen Eltern und der 
Jugendhilfe von der KJPP schriftlich festgehalten. 
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• Der Arbeitsauftrag und die Ziele der Jugendhilfemaßnahme sind 
gemeinsam neu und konkret in einem Hilfeplangespräch definiert worden.  
Das Protokoll liegt vor. 
Die Möglichkeiten der Jugendhilfe lauten allgemein formuliert: 
-- basale Versorgung sicherstellen 
-- Schutzraum bieten 
-- Alltag strukturieren 
-- soziales Lernen begleiten 
-- Auseinandersetzung anbieten 
-- belastbare Beziehungen anbieten 

• Bereits am Entlassungstag gibt es einen ärztlichen Kurzbrief der KJPP für 
die JH und evtl. für den weiter behandelnden Arzt. 

• Der ärztliche Abschlussbericht liegt spätestens 6 Wochen nach 
Entlassung vor. Es wurde vorher gemeinsam besprochen, ob und in 
welchem Rahmen das Kind bzw. der Jugendliche den Bericht lesen kann. 
Diese Absprache steht  auch im Abschlussbericht. 
Zwischen KJPP und JH sind weitere Beratungskontakte (Teilnahme von 
KJPP an Fallgespräch in der JH oder am nächsten Hilfeplangespräch, 
telefonische Kontakte,...) fest vereinbart und terminiert.  
Ein Ansprechpartner in der KJPP für die JH ist definiert worden. 

• Falls notwendig ist eine ambulante psychiatrische Nachsorge organisiert. 
• Der Übergang in die Schule ist von der KJPP und der JH soweit wie 

möglich gemeinsam vorbereitet. (Schule ist informiert und in die 
Entwicklung einbezogen, eine evtl. notwendige besondere Begleitung zur 
Schule ist organisiert.) 

• Die Rolle/Aufgabe der Eltern bei der Rückkehr in die 
Jugendhilfeeinrichtung ist abgesprochen und organisiert. 

• Das Kind bzw. der Jugendliche hat Gelegenheit sich in der KJPP 
angemessen zu verabschieden. 

• Mindestens ein vertrauter Mitarbeiter der JH holt das Kind oder den 
Jugendlichen ab oder mindestens ein vertrauter Mitarbeiter der KJPP 
bringt das Kind bzw. den Jugendlichen zurück in die JH, ggf. gemeinsam 
mit der Sorgeberechtigten. 

• Das Zimmer ist in der JH-Einrichtung vorbereitet. Der Dienstplan ist so 
organisiert, dass für das Kind bzw. den Jugendlichen exklusive Zeit 
vorhanden ist. Die Kinder- bzw. Jugendlichengruppe ist auf die Rückkehr 
vorbereitet. 

 
Dies gilt sowohl für die Rückkehr in eine bekannte Jugendhilfeeinrichtung oder  
für Aufnahme in neue stationäre Jugendhilfeeinrichtungen. 

 
 
5.   Empfehlung zur Ergebnisqualität 
 

Intention der Arbeitshilfe ist es, die bestehende Kooperation zwischen den 
Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendpsychiatrie und denen 
der öffentlichen und freien Jugendhilfe zu verbessern.  Aussagen zur Qualität 
der erzielten Ergebnisse beziehen sich mithin auf die Bewertung der erfolgten 
Zusammenarbeit, nicht auf das Erreichen der im Behandlungsplan oder im 
Hilfeplan definierter Ziele für den einzelnen jungen Menschen.  
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Gleichwohl gehen wir von der Annahme aus, dass eine gelingende 
Zusammenarbeit sich immer auch positiv auf den Behandlungs-/ Hilfeverlauf 
auswirken wird.  
Die regelmäßige Überprüfung und Reflexion der Zusammenarbeit geht von 
der Prämisse aus, dass unter den beteiligten Kooperationspartnern ein 
vereinbartes Grundverständnis darüber vorliegt, wie eine positive Form der 
Kooperation aussieht. In den vorangegangenen Kapiteln wurde dazu explizit 
dargelegt, welche Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation als 
sinnvoll erachtet werden.  

 
 Die im Anhang vorgestellte Abfrage (Fragebogen) verfolgt das Ziel, mit einem 
für die Fachkräfte möglichst geringem Aufwand, Rückmeldungen und 
Einschätzungen zur erfolgten Kooperation zu erhalten. 
Die Anzahl der Fragen beschränkt sich deshalb ganz bewusst auf einige 
wenige grundlegende Aussagen zur Qualität der Zusammenarbeit. Die 
Ergebnisse, der auf diese Weise ermittelten Rückmeldungen bilden eine gute 
Basis für gemeinsame Gespräche, die in vereinbarten zeitlichen Abständen 
auch auf der dem Einzelfall über greifenden Ebene geführt werden sollten. 
Dieser Einzelfall über greifende fachliche Austausch erweist sich als ein 
unverzichtbares Instrument zur Steuerung und Gestaltung der 
Zusammenarbeit.  
Das Vorhandensein einer ausreichend großen Anzahl von Rückmeldungen 
kann dabei  zu einer Versachlichung der Auswertungsgespräche beitragen.  
Eingeschränkt wird, durch die größere Anzahl der Rückmeldungen, die zu 
beobachtende Tendenz einer generalisierenden Bewertung der 
Zusammenarbeit aufgrund einzelner möglicherweise recht „spektakulärer“ 
Fälle, in denen die Zusammenarbeit für einen oder für mehrere Beteiligte 
ausgesprochen unbefriedigend verlief.  
 
Die Kooperation der beteiligten Institutionen und Dienste soll in regelmäßigen 
Abständen überprüft und ausgewertet werden. Empfohlen ist es diese einmal 
jährlich in Rahmen eines gemeinsamen Evaluationsworkshops aller 
Beteiligten zu tun. 

 
 
6.     Kooperationsnotwendigkeit unter schwierigen Rahmenbedingungen 
 

"Ohne Kooperation werden Schnittstellen zu Druckstellen" 1  
 

Das Diktat der leeren Kassen in den Haushalten der Kommunen in Nordrhein-
Westfalen macht auch vor der öffentlichen Jugendhilfe nicht halt.  
Die Haushaltssicherungskonzepte der Städte und Gemeinden lassen nur noch 
geringe Steuerungselemente zu, um den immer stärker werdenden 
gesellschaftlichen Problemen und Veränderungen entgegenzuwirken. Ist es im 
Sinne des SGB VIII erforderlich, Leistungen für die positive Entwicklung von 
Kindern, Jugendlichen und Familien ausreichend bereitzustellen und 
antizyklisch auf Fehlentwicklungen mit entsprechenden Investitionen zu 
agieren, führt es oftmals in der Realität in den Bereichen der Prävention und 
der sinnvoll auszugestaltende Hilfe zur Erziehung zu einschneidenden 

                                            
1 Jugendliche zwischen Heimerziehung, Psychiatrie und Strafvollzug/Neue Schriftenreihe, Heft 56/1999, des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge/Ffm 
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Sparmaßnahmen und zu einem enormen Legitimationsdruck. Spürbar ist dies 
auch in der Ausgestaltung des personellen Einsatzes. 
Personalstellenkürzungen, Einstellungsstops und Vakanzregelungen führen 
zu z.t. extrem hohen Fallzahlbelastungen. Fortbildungen und 
Weiterqualifikationen können weniger wahrgenommen werden und an deren 
Ende oft ein falsch verstandener Begriff des "Fallmanagements" steht, der 
letztlich nur Fallverwaltung meint. 
Gleichwohl sind die Fachkräfte der Jugendhilfe unter diesen strukturellen 
Rahmenbedingungen immer wieder in der Lage qualitative Hilfen und 
Maßnahmen zu entwickeln und gemeinsam mit ihren Partnern umzusetzen.  
 
Die Kliniken und Dienste der Kinder- und Jugendpsychiatrie stehen unter 
analogem Legitimationsdruck der Krankenkassen gegenüber. Unter immer 
kürzeren stationären Behandlungsdauern sind sie in vielen Fällen auf die gute 
Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe angewiesen. 
 
Bekannter weise treten unter den gegebenen Rahmenbedingungen zwischen 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe an den Schnittstellen noch 
schneller "Druckstellen" auf, die auf der Einzelfallebene zu teilweise 
erheblichen Kooperationsproblemen führen. Wichtig ist es deshalb 
insbesondere verlässliche Kooperationen einzugehen und diese für alle 
Partner gleichermaßen selbstverpflichtend zu gestalten, um die Verfahren und 
somit auch die Helfer nicht mehr als erforderlich zu belasten. Für die 
gemeinsame Klientel bedeutet dies eine Optimierung der einzuleitenden Hilfe. 
 
Die Kooperationspartner wissen um die von ihnen nicht beeinflussbaren 
strukturellen Bedingungen. Diese sind u.a. gesetzliche Vorgaben, finanzielle 
Rahmenbedingungen, ökonomische Vorgaben.  Um trotzdem gute Arbeit zu 
leisten streben sie deshalb an, die von ihnen beeinflussbaren Faktoren zur 
Erfolg versprechender Kooperation zu nutzen. 
 
Kooperation kann nur gelingen, wenn drei Voraussetzungen gegeben sind: 
1. Man muss kooperieren wollen. 
2. Die Autonomie des anderen darf nicht verletzt werden. 
3. Die Beteiligten müssen hiervon einen Nutzen haben. 
 
Von wesentlicher Bedeutung ist dabei, dass die beiden Systeme die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und Strukturen des jeweiligen anderen 
Kooperationspartners kennen und damit umzugehen lernen. 
  
Zum Beispiel gibt es in der Jugendhilfe folgende unveränderbare Vorgaben: 
Ö die örtliche Zuständigkeit bei der Hilfegewährung  
Ö Hilfeplanung nach § 36 Kinder- und Jugendhilfegesetz  
Ö Antragsverfahren für die Einleitung von Erzieherischen Hilfen  
Ö Unterhaltsverpflichtung von Eltern 

 
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind folgende Vorgaben bindend:  
Ö Es muss sich nachweislich um Krankenhausbehandlung handeln, d.h. eine 

durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen überprüfbare 
psychiatrische Störung liegt vor, die nur unter stationären Bedingungen 
behandelt werden kann, und Therapie (durch geschultes Pflegepersonal, 
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stets rufbereiten Arzt und das multiprofessionelle abgestimmte Team) 
muss aktuell im Vordergrund stehen und Aussicht auf Erfolg haben 

Ö Sozialhilfeempfänger benötigen vor Aufnahme (Notfälle ausgenommen) 
eine Kostenzusage 

Ö Kontakt zur Jugendhilfe setzt (rechtfertigender Notstand ausgenommen) 
eine Schweigepflichtentbindung durch Sorgeberechtigte voraus 

Ö Zwangsmaßnahmen sind gesetzlich geregelt 
Ö Ohne Zustimmung der Sorgeberechtigten kann nur bei starker Gefährdung 

(PsychKG NW) des Patienten oder nach vormundschaftsrichterlicher 
Erlaubnis unter Eingriff in das Sorgerecht eine Behandlung erfolgen 

Ö Der gesellschaftlich (Gesetzgeber, Kostenträger) erwünschte ökonomische 
Einsatz der Ressource teurer stationärer Behandlung bedeutet, dass 
Patienten zu einem Zeitpunkt entlassen werden, zu dem sie ambulant 
weiterbehandelt werden können, aber noch nicht gesundet sind. 

 
In einer konstruktiven Zusammenarbeit besteht die Chance, eingefahrene 
Wege zu verlassen und künftig eine gemeinsame Arbeitsstruktur zu schaffen. 

 
 
7.     Konfliktregelung 

Bei einer verbindlich und einvernehmlich vereinbarten Zusammenarbeit ist die 
Wahrscheinlichkeit der aus der Vergangenheit bekannten kleinen und oft zur 
Eskalation tendierenden Alltagskonflikte auf das geringste reduziert. Trotzdem 
sind diese nicht auszuschließen und bedürfen einer Regelung. 
 
Im Falle eines klienten(patienten)bezogenen Konfliktes sollen die nächst 
höheren hierarchischen Ebenen – Oberarzt/ärztin, Bereichsleiter/in usw. – zur 
Klärung zugezogen werden. Wenn der Konflikt auch auf dieser Weise nicht 
lösbar sein sollte ist die oberste Leitungsebene einzuschalten. 
 
Es könnte über die Schaffung einer Clearingstelle für auf diesem Weg nicht zu 
lösende Konflikte nachgedacht werden. Diese könnte als „neutrale“ 
Moderationsinstanz wirken. 
 
Bei den aus den verschiedenen Organisations- und Finanzierungsstrukturen 
entstehenden Konfliktfaktoren sollten die Trägerebenen eingeschaltet und ggf. 
an die Politik herangetreten werden. 
 
Es ist zu empfehlen in den Kooperationsvereinbarungen explizite Regeln zur 
Konfliktbehandlung fest zu halten. 
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Anhang 1: Flussdiagramme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendhilfe im Kräftespiel  

Strukturen / Organisation  
Nutzer 
Bürger 

Leistungs 
berechtigte

Leistungs-
erbringer 

Leistungs-
gewährer 

Öffentliche  
und freie 
Träger 

Öffentliche  
Träger, 

 Kommunen 

KiTa, Heime, 
Beratungstellen, 
Jugendzentren 

Jugendamt 
(JHA, Verwaltung, 

Fachkräfte) 

Eltern, Kinder, 
Jugendliche, 

Junge Erwachsene 

Dr. P. Erdélyi 
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Fallmanagement in der Jugendhilfe (Prozesskarte - Ablauf) 

Kind/Jugendliche in der Klinik 

Kommt eine Juhi*-Massnahme in frage?

nein 
ja

Jugendamt  
 

informieren/einbeziehen

Eingangsberatung 

keine 

keine 
Massnahme 

andere 
Stellen 

Antrag 

HzE Eingliederungshilfe

Familie

Hilfeplanverfahren 

Ausgestaltung  
der Hilfe 

stationäre 
Unterbringung

ambulante 
Massnahme 

Juhi-Massnahme

Juhi-
Einrichtung  

andere 
Spezialisten 

*Juhi = Jugendhilfe 

Schnittstellen Juhi/Jupsy 

Dr. P. Erdélyi 2002 



 23

 

Von 
Zuhause

Kinder- und 
Jugendpsychiatrie

ambulant - stationär

aus amb.  
Jugendhilfe

aus stat.  
Jugendhilfe 

nach 
Hause 

in amb.  
Jugendhilfe

in stat.  
Jugendhilfe 

gemeinsame Fälle 

Zugänge und Abgänge

Dr. P. Erdélyi 
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Gemeinsamer Fall –  
geplante Aufnahme aus einer Einrichtung 

Vor der Aufnahme 

stationäre                amb.
Jugendhilfe                  stat.

Hilfeplanung 
 
Anlässe: 
- Entscheidungshilfe/ 
  Diagnose 
- Klärungsprozess / 
  Therapie 
 
Ziel: Entwicklungs- 
        potentiale fördern 

ambulante            amb.
  (teilstat.)   

Jugendhilfe                  stat. 

Kontakt bleibt

Kontakt bleibt fallabhängig 

Fallkonstellationen:

Erstkontakt

- Zieldefinition 
- Aufgabenteilung 
- Behandlungsplanung/ 
  Überprüfungsabsprachen 
  (Zeitfaktor) 

Aufnahme

Jugendpsychiatrie 

Jugendamt JH-Einrichtung 

Eltern 

Dr. P. Erdélyi 
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Krise 

Eltern 

JA 

Krisenmanagement in der Einrichtung 

Leitung

Lösung ja

Ende

nein 

Schutzstelle 

internes 
Nacharbeiten 

Somatische 
Kliniken 

ÖGD

Niedergel. KJP 
Instituts- 
ambulanz

Regionale 
Unterschiede! 

Lösung ja

Stellungnahme:
Behandlungsfall

nein 

stationäre Aufnahme 

gemeinsame 
Verantwortung 

Vorstellung
(wo?) 

Dr. P. Erdélyi 

zurück 
mit evtl. 

amb. Angebot 
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nein

Jugendhilfeeinrichtung 

Umgang mit Krisen in einer Jugendhilfeeinrichtung 

Krise

Aufnahme 
in die Klinik 

i.d.Regel 
kurzweilig 

Krankenkasse! 

Kontaktgestaltung: 
- wer ist für was 
  zuständig? 
- wer tut was? 
- mit welchem Ziel? 

Am nä. Arbeitstag 
Kontaktaufnahme/ 
Termin! 

Kontaktgestaltung: 
a. - nicht bekannter Fall 
b. - bekannter Fall 
    - abgebende Einrichtung
    + JA sind zuständig 

längerfristiger 
Aufenthalt 

gelöste Krise 

Entlassung
a. zurück in die 
    Einrichtung 

b. anderswohin 

abgebende Einrichtung 
schaltet JA ein! 

verpflichtend: 
Krise nachbearbeiten! 

Verantwortungsübergabe Weiterbehandlung

ja 

- wer? 
- wo? 

ambulant 
vor stationär! 

Verantwortung 

Dr. P. Erdélyi 2002 

Unter Einbeziehung der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
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Therapieprozess 
i.R. der KJPP 

alleine? mit der 
Familie? 

Initiierung 
eines 

Beratungsprozesses

Familie 
selbst 

Familie 
+ Klinik 

zusammen 

Klinik 
(Ausnahmefälle!) 

Jugendamt

Parallel 
das JA 
anrufen 

Wann? 
Wie 
früh? 

Wechsel in die Jugendhilfe bei einem  
für das Jugendamt unbekannten Fall 

Dr. P. Erdélyi 2002 

Idee einer 
Jugendhilfemaßnahme
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Anhang 2 
 

RÜCKMELDUNG ÜBER DIE KOOPERATION  
 
 
 
BETEILIGTE KOOPERATIONSPARTNER:  
Name der Klinik:      _________________________________ 
Name des Jugendamtes     _________________________________ 
Name der Jugendhilfeeinrichtung    _________________________________ 
 
 
KOOPERATIONSZEITRAUM :    von .................200.   bis ....................200. 
 
 
ANSPRECHPARTNER BEI RÜCKFRAGEN ZUM FRAGEBOGEN  
Name : ............................................................................................ 
Telefon: .......................................................................................... 
 
 
 
 
1. Wurde zu Beginn der Kooperation ein gemeinsames Problemverständnis erarbeitet? 
 
�  ja          �  nein  
 
Falls nein - welche Gründe werden dafür gesehen? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
2. Wurden Arbeitsaufträge und Verantwortungen klar geregelt und Absprachen zum 

wechselseitigen Informationsaustausch getroffen? 
  
 
�  ja          �  nein  
 
Falls nein - welche Gründe werden dafür gesehen? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3.  Wurden die unter Frage 2 genannten Absprachen eingehalten?  
 
�  ja          �  nein  
 
Falls nein - welche Gründe werden dafür gesehen? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Bestand während der Kooperation auf  beiden Seiten Transparenz über die 
 Handlungen? 
 
�  ja          �  nein  
 
Falls nein - welche Gründe werden dafür gesehen? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
5.  Wurde die Erreichbarkeit der/des  benannten Kooperationspartner ohne 
 nennenswerte Verzögerungen gewährleistet? 
 
 
�  ja          �  nein  
 
Falls nein - welche Gründe werden dafür gesehen? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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6.  Wurde der Umgang  mit Krisen-/ Konfliktsituationen zufriedenstellend gelöst? 
 
�  ja          �  nein  
 
Falls nein - welche Gründe werden dafür gesehen? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7.  Abschließende Anmerkungen zur Zusammenarbeit  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Anhang 3 
 
Glossar 
 

Ö Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII     
Ein wichtiges Element der Jugendhilfeplanung und Abstimmung zwischen 
den Trägern. Solche AG zu bilden ist Aufgabe des öffentlichen Trägers der 
Jugendhilfe (Jugendamt.) Nähere Vorschriften zur Bildung enthalten die 
Landesausführungsgesetze.  

(N. Struck in Birtsch, Münstermann, Trede [Hg.]  
Handbuch Erziehungshilfe, Votum Münster 2001) 

 
Ö Behandlungsbedarf        

Der Bedarf besteht in der Gesundheitsversorgung also zunächst aus zwei 
u.U. nicht deckungsgleichen Elementen: 1. Der subjektiven Annahme 
(subjektiver Bedarf) und 2. der objektivierenden Feststellung einer 
Krankheit oder Behinderung. Hinzutritt als drittes Element die Feststellung 
eines objektiven Behandlungsbedarfs; dies setzt das prinzipielle 
Vorhandensein von geeigneten Behandlungsverfahren und Einrichtungen, 
um die Krankheit oder Behinderung aussichtsreich zu behandeln oder 
Leiden zu lindern, voraus.  
Auf dieser Basis ließe sich Bedarf verkürzt definieren als ein Zustand, 
dessen Behandlung durch spezifizierbare Maßnahmen gesundheitlichen 
Nutzen erwarten lässt. 

(Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 
Arbeitspapier 2000) 

 
Ö Behandlungsbedürftigkeit 

Im Kontext der Gesundheitsversorgung kann Nachfrage so definiert 
werden, dass bei einem Individuum ein subjektiver Wunsch bzw. gewisse 
Präferenzen für eine Behandlung oder Versorgung vorliegen und von ihm 
die Inanspruchnahme entsprechender Leistungen tatsächlich gewünscht 
und versucht wird. Dieser subjektive und ausgedrückte Wunsch nach 
Versorgung (Nachfrage) wird in der Literatur (Brüggemann 1978; Schwartz 
1978) auch als “subjektiver Bedarf” (oder “Bedürfnis”) definiert.  

(Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 
Arbeitspapier 2000) 

 
Ö Beteiligung 

Im SGB VIII auf verschiedenen Stellen verbindliche fachliche Forderung, 
die Adressaten bei der Festlegung und Ausgestaltung von Hilfen und 
Angeboten zu beteiligen. (§ 5 Wunsch - und Wahlrecht; § 8 Das Recht sich 
in allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an das 
Jugendamt zu wenden; § 36 Hilfeplan, § 80 Jugendhilfeplanung...) 

(nach N. Struck in Birtsch, Münstermann, Trede (Hg.)  
Handbuch Erziehungshilfe, Votum Münster 2001) 

 
Ö Erzieherischer Bedarf 
     Unbestimmter Rechtsbegriff, dient zur Erfassung und Ausgestaltung der 

Hilfen zur Erziehung, wenn aus irgend einem Grund dem Kindeswohl 
dienende Erziehung alleine durch die Herkunftsfamilie nicht gewährleistet 
werden kann. Braucht in jedem Fall neu und konkret erfasst werden. 
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Ö Erziehungsbeistand 

Erziehungsbeistandschaft ist eine der möglichen Hilfen zur Erziehung (§ 30 
SGB VIII)... Die Aufgabe des E. ist es, Kinder und Jugendliche zu 
unterstützen, ihnen bei Problemen zu helfen und dabei das Lebensumfeld 
und die Familie in diese Hilfe einzubeziehen... 

(N. Struck in Birtsch, Münstermann, Trede (Hg.)  
Handbuch Erziehungshilfe, Votum Münster 2001) 

 
Ö Fachgespräch 

Teilschritt im Hilfeplanverfahren. Nach Beratung der Hilfesuchenden 
werden nach gründlicher Vorbereitung die Alternativen und in Frage 
kommenden Hilfemaßnahmen im Gespräch mit dazu gezogenen 
Fachpersonen erörtert. Dient zur Unterstützung der fallführenden 
Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes. Wird vor dem Hilfeplangespräch 
durchgeführt. Die Entscheidung ist „im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte getroffen werden“ [§ 36 (2) SGB VIII] 

 
Ö Fallführung 

Eine Aufgabe der für den konkreten Fall verantwortlicher Fachkraft, auch 
dann, wenn eine zeitweilige Unterbringung zur Diagnostik oder 
Behandlung in der KJPP erforderlich wird.  
(Analog Case Management) 
 

Ö Hilfeplanung (gem. § 36 SGB VIII) 
Hilfeplanung nach dem KJHG ist ein Instrument mittels Hilfeplangespräch 
und dokumentiertem Hilfeplan das komplexe Geschehen bei der 
Gewährung erzieherischer Hilfen bedarfsgerecht zu steuern und 
abzusichern.  
Das SGB VIII verlangt, dass dabei Kinder und Jugendliche und deren 
Personensorgeberechtigten in die Auswahl und Planung der Hilfen 
einbezogen und an den Entscheidungen beteiligt werden. So soll 
gewährleistet werden, dass nicht "über die Köpfe hinweg" entschieden 
wird, sondern die Hilfe in einem partizipativen Prozess ausgehandelt und 
gestaltet wird.   
Dies geschieht aus der Erkenntnis, dass tragfähige Perspektiven nur unter 
Berücksichtigung der Lebenssituation und der Biographie der betroffenen 
Menschen zu entwickeln sind.  
Für das Hilfeplangespräch ist der fallzuständige (fallführende) Mitarbeiter 
im Jugendamt "Herr des Verfahrens". Er lädt zu dem Hilfeplangespräch 
(HPG) ein, leitet das Gespräch und führt das Protokoll. Im Protokoll sollen 
alle wesentlichen Gesprächsinhalte zusammen gefasst sowie die 
vereinbarten Ziele dokumentiert werden. Es ist von allen Teilnehmern zu 
unterschreiben. Jeder Teilnehmer hat das Recht, sachgemäße 
Ergänzungen und für ihn notwendige Veränderungen schriftlich 
darzustellen. Diese Änderungen sind dem Protokoll beizufügen. Jeder 
Teilnehmer erhält eine Kopie des Protokolls.   
Der Hilfeplanung wird eine große Bedeutung beigemessen und es stellt für 
die Teilnehmer eine hohe Verbindlichkeit her. 
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Ö Hilfeplanverfahren 
Die Empfehlungen zum Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII sind von 
der Webseite des Landesjugendamtes in Pdf-Format herunter zu laden: 
www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt  
> Jugendhilfe von A-Z > Hilfeplanung > Materialien 

 
Für die Ausgestaltung und Gewährung von Hilfen nach § 27 ff. SGB VIII 
unter Einbeziehung des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII wird ein 
örtlich abgestimmtes Verfahren in Gestalt einer Kooperationsvereinbarung, 
Richtlinien o.ä. empfohlen. 

(wie z.B. bezogen auf den Bereich Jugendhilfe und 
Jugendpsychiatrie die „Kooperationsvereinbarung zwischen der 
WIKJPPH Hamm und die Jugendämter im Kreis Unna“ oder 
„Leitfaden zur Zusammenarbeit der Jugendämter in Kreis 
Borken mit den Kinder- und Jugendpsychiatrien WKKJP in der 
Haard, Vestische Kinderklinik Datteln, Clemens-August-
Jugendklinik Neuenkirchen“. 

Anfragen sind an die Jugendämter zu richten.) 
 

Ö Inobhutnahme 
Eine vorübergehende Unterbringung eines Hilfe suchenden Kindes oder 
Jugendlichen durch das Jugendamt, als eine Form der Krisenintervention. 
Ebenso kann es wegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes 
zur Inobhutnahme kommen, auch gegen den Willen des Kindes.  
Die Personensorgeberechtigten sind unmittelbar zu informieren, oder ein 
Beschluss des Familiengerichts zu erwirken. Sie ist auf kürzere Zeit 
angelegt, bis zur Rückführung in die Familie, oder Klärung des weiteren  
Hilfebedarfes und Einleitung der notwendigen Maßnahmen oder Angebote. 

(nach Gernert (Hg.) Handwörterbuch für Jugendhilfe und Sozialarbeit, 
Boorberg Verl. 2001) 

 
Ö JH: in diesem Kontext: Einrichtung der Jugendhilfe 
 
Ö Jugendhilfeplanung: Aufgabe der Jugendhilfeplanung ist es 

sicherzustellen, dass für alle im SGB VIII genannten Leistungsbereiche der 
Jugendhilfe ein ausreichendes und geeignetes Angebot an Einrichtungen 
und Diensten bereit gestellt wird. Dies erfordert die Durchführung von 
Bestands- und Bedarfsermittlungen sowie eine daraus resultierende 
Maßnahmeplanung. Jugendhilfeplanung ist somit für den öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe ein Instrument zur Steuerung und Entwicklung der 
Jugendhilfe insgesamt. (s. §§ 79, 80, 81 SGB VIII) 

 
Ö KJPP in dem Kontext Klinik, Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 
Ö Kliniksozialdienst 

Durch die Klärung sozialrechtlicher Fragestellungen, Beratung, 
Behandlung, Begleitung der Kinder- und Jugendlichen und Koordination 
mit Aktivitäten anderer Hilfesysteme und der Sorgeberechtigten trägt der 
Sozialdienst zum Erfolg der Behandlungsbemühungen bei. 

(Vgl. Leitbild des Westf. Instituts für Kinder- und Jugend- 
psychiatrie, Psychotherapie und Heilpädagogik Hamm) 
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Ö Pflegesatzverordnung 
Ö in den Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Ö in den Einrichtungen der Jugendhilfe 

 
Ö Schweigepflichtentbindung 

Die von einem Geheimnis Betroffenen entbinden die zu bestimmten 
Fachgruppen gehörigen Personen (Ärzte, Psychologen, Sozialberufe...) 
schriftlich der Pflicht der Bewahrung dieses Geheimnisses gegenüber 
bestimmten Personen oder Institutionen zu bestimmten Zwecken. 
Ausnahmen sind nur zulässig bei rechtfertigendem Notstand, 
Anzeigepflichterfüllung bei geplanten Straftaten usw. (s. StGB: 
entsprechende §§) 

 
Ö SGB V (Sozialgesetzbuch Fünftes Buch) Gesetzliche Krankenversicherung 
 
Ö Sorgeberechtigte (Personensorgeberechtigte) 

Inhaber der Personensorge. P. als Bestandteil der elterlichen Sorge und 
Kernstück des Elternrechts (gesetzliche Vertretung; Recht und Pflicht zur 
Pflege und Erziehung; Aufenthaltsbestimmung, Beaufsichtigung usw. s. 
BGB § 1626 ff). Diese Rechte können teils oder ganz aberkannt und auf 
andere Personen so auch auf das Jugendamt als Rechtsperson 
übertragen werden. 

(nach: Fachlexikon der sozialen Arbeit DV 1980) 
 
Ö SPFH (sozialpädagogische Familienhilfe) 

Eine der Hilfen zur Erziehung (§ 31 SGB VIII.) Sozialpädagogische 
Fachkräfte begeben sich in den Alltag von Familien, um diese intensiv zu 
begleiten und zu unterstützen und die familialen Ressourcen zur 
Bewältigung des Alltags und zur Lösung von Konflikten zu erweitern.  

(N. Struck in Birtsch, Münstermann, Trede (Hg.)  
Handbuch Erziehungshilfe, Votum Münster 2001) 

 
Ö Träger der Jugendhilfe 
Ö freie Träger: das Gesetz räumt den Trägern der freien Jugendhilfe die 
Möglichkeit des Tätigwerdens in Ergänzung oder ersatzweise oder auch 
völlig unabhängig von dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein (s. dort. 
Sie können Leistungen der Jugendhilfe erbringen. Wenn sie es tun, soll die 
öffentliche Jugendhilfe von gleichartigen Angeboten in eigener 
Trägerschaft verzichten.  

(in Detail: T. Breul in Gernert [Hg.]:  Handwörterbuch für Jugendhilfe 
und Sozialarbeit, Boorberg 2001) 

 
Ö öffentliche Träger sind als örtliche Träger die Kreise und kreisfreien 
Städte gesetzlich verpflichtet die zur Erledigung der Aufgaben 
erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 
den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung rechtzeitig und 
ausreichend zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtverantwortung für das 
bedarfsgerechte Angebot bleibt auch bei Tätigwerden der freien Träger 
beim öffentlichen Träger. Eine besondere Rolle kommt den 
Landesjugendämtern als überörtlichen Träger zu.  

(in Detail: B. Büning in Gernert (Hg.): Handwörterbuch für  
Jugendhilfe und Sozialarbeit, Boorberg 2001) 
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Ö Zwangsmaßnahmen 

In besonderen Fällen kann es dazu kommen, dass eine Untersuchung 
oder Unterbringung gegen den Willen der Betroffenen durchgeführt werden 
muss (Weigerung oder Widerstand bei psychiatrischen Erkrankungen, 
unmittelbare Gefährdung der Person usw...) In solchen Fällen regelt den 
Umgang das Psych KG NRW.  
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Anhang 4 
 
Für die Kooperation relevante Gesetzestexte / Paragraphen 

 
Ö SGB VIII 

§ 5 Wunsch- und Wahlrecht 
(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und 
Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung 
der Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen. 
(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit 
unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Wünscht der Leistungsberechtigte 
die Erbringung einer in § 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren 
Träger keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen 
werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung im Einzelfall oder 
nach Maßgabe des Hilfeplanes (§ 36) geboten ist. 
 
§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 
dem Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht und dem Verwaltungsgericht 
hinzuweisen. 
(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der 
Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden. 
(3) Kinder und Jugendliche können ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten 
beraten werden, wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich 
ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorge-berechtigten der 
Beratungszweck vereitelt würde. 
 
§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen 
(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere Unterhaltspflichtiger oder der Träger 
anderer Sozialleistungen, werden durch dieses Buch nicht berührt. Leistungen 
anderer dürfen nicht deshalb versagt werden, weil nach diesem Buch entsprechende 
Leistungen vorgesehen sind. 
(2) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz vor. Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem 
Bundessozialhilfegesetz für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert 
oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, gehen Leistungen nach diesem 
Buch vor. Landesrecht kann regeln, dass Maßnahmen der Frühförderung für Kinder 
unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von anderen Leistungsträgern 
gewährt werden. 

 
 
§ 27 Hilfe zur Erziehung 
(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines 
Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und 
die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. 
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. 
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; 
dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen 
werden. 
(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und 
damit verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 2 einschließen. 
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§ 28 Erziehungsberatung 
Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen 
Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und 
Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der 
zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei 
Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte verschiedener 
Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen 
vertraut sind. 
 
§ 29 Soziale Gruppenarbeit 
Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei 
der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. 
Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts 
die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe 
fördern. 
 
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 
Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den 
Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter 
Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des 
Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. 
 
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 
Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung 
Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, 
der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen 
unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer 
angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. 
 
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe 
Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des 
Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen 
Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder 
des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Hilfe kann auch in geeigneten 
Formen der Familienpflege geleistet werden. 
 
§ 33 Vollzeitpflege 
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und 
Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen 
Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen 
in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine 
zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. 
Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete 
Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen. 

 
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 
Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in 
einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine 
Verbindung von  Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten 
in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand 
des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder 
2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder 
3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges 
Leben vorbereiten. 
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Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der 
allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden. 
 
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt werden, die 
einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer 
eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere 
Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen Rechnung 
tragen. 
 
§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kindern und Jugendlichen 
(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 
1. in ambulanter Form, 
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 
3. durch geeignete Pflegepersonen und 
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. 
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art 
der Leistungen richten sich nach § 39 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 40 und 41 des 
Bundessozialhilfegesetzes, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte 
oder von einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden. 
(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und 
Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben 
der Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. 
Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen 
Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der Hilfebedarf es 
zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte und 
nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. 
 
§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 
(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der 
Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen 
Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für 
die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während 
einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob 
die Annahme als Kind in Betracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie 
erforderlich, so sind die in Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der 
Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist zu 
entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. 
Wünschen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78a 
genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen 
nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung 
der Leistung in dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplanes nach Absatz 2 
geboten ist. 
(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe 
voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie 
zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem 
Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu 
gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen 
regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist. 
Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen 
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tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner 
Überprüfung zu beteiligen. 
(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und 
Änderung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe ein Arzt, der über 
besondere Erfahrungen in der Hilfe für Behinderte verfügt, beteiligt werden. 
Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, so sollen auch 
die Stellen der Bundesanstalt für Arbeit beteiligt werden. 
 
§ 40 Krankenhilfe 
Wird Hilfe nach den §§ 33 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 3 oder 4 gewährt, so ist 
auch Krankenhilfe zu leisten; für den Umfang der Hilfe gelten die §§ 36, 36a, 36b und 
37 des Bundessozialhilfegesetzes entsprechend. Das Jugendamt kann in geeigneten 
Fällen die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung übernehmen, soweit sie 
angemessen sind. 
 
§ 41 Hilfe für junge Volljährige 
(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu 
einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die 
Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die 
Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in 
begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus 
fortgesetzt werden. 
(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Abs. 3 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 
36, 39 und 40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge 
Volljährige tritt. 
(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der 
Verselbständigung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden. 
 
§ 42 Inobhutnahme 
(1) Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige 
Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei 1. einer geeigneten Person 
oder 2. in einer Einrichtung oder 3. in einer sonstigen betreuten Wohnform. 
Während der Inobhutnahme sind der notwendige Unterhalt des Kindes oder des 
Jugendlichen und die Krankenhilfe sicherzustellen. Mit der Inobhutnahme ist dem 
Kind oder dem Jugendlichen unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines 
Vertrauens zu benachrichtigen. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt das 
Recht der Beaufsichtigung, Erziehung und Aufenthaltsbestimmung aus; der 
mutmaßliche Wille des Personensorgeberechtigten oder des Erziehungsberechtigten 
ist dabei angemessen zu berücksichtigen. Es hat für das Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen zu sorgen, das Kind oder den Jugendlichen in seiner gegenwärtigen 
Lage zu beraten und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. 
(2) Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut 
zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet. Das Jugendamt 
hat den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten unverzüglich von der 
Inobhutnahme zu unterrichten. Widerspricht der Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigte der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich 
1. das Kind oder den Jugendlichen dem Personensorge- oder 

            Erziehungsberechtigten zu übergeben oder 
2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen. 
Ist der Personensorge- oder Erziehungsberechtigte nicht erreichbar, so gilt Satz 3 Nr. 
2 entsprechend. 
(3) Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut 
zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Freiheitsentziehende Maßnahmen sind 
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dabei nur zulässig, wenn und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib 
oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben 
Dritter abzuwenden. Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung 
spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu beenden. Absatz 2 Satz 2 bis 
4 gilt entsprechend. 
 
§ 43 Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des 
Personensorgeberechtigten 
(1) Hält sich ein Kind oder ein Jugendlicher mit Zustimmung des 
Personensorgeberechtigten bei einer anderen Person oder in einer Einrichtung auf 
und werden Tatsachen bekannt, die die Annahme rechtfertigen, dass die 
Voraussetzungen des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegen, so ist das 
Jugendamt bei Gefahr im Verzug befugt, das Kind oder den Jugendlichen von dort zu 
entfernen und bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer 
sonstigen betreuten Wohnform vorläufig unterzubringen. Das Jugendamt hat den      
Personensorgeberechtigten unverzüglich von den getroffenen Maßnahmen zu 
unterrichten. Stimmt der Personensorgeberechtigte nicht zu, so hat das Jugendamt      
unverzüglich eine Entscheidung des Familiengerichts herbeizuführen. 
(2) § 42 Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.  
 
§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 
(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum 
Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von 
diesem nur weitergegeben werden 
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 
50 Abs. 3, wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen 
notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 
3. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des 
Strafgesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre. 
Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur 
zu dem Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 
(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes 
Weitergabeverbot nach Absatz 1 besteht. 
 
§§ 78 a – f Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und 
Qualitätsentwicklung 
§ 78a Anwendungsbereich 
(1) Die Regelungen der §§ 78b bis 78g gelten für die Erbringung von  
1. Leistungen für Betreuung und Unterkunft in einer sozialpädagogisch begleiteten 

Wohnform (§ 13 Abs. 3),  
2. Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19),  
3. Leistungen zur Unterstützung bei notwendiger Unterbringung des Kindes oder 

Jugendlichen zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 Satz 2), 
4. Hilfe zur Erziehung 
     a) in einer Tagesgruppe (§ 32), 
     b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34) sowie 
     c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35), sofern sie außerhalb 

der eigenen Familie erfolgt, 
5. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in 
     a) anderen teilstationären Einrichtungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 2   Alternative 2), 
     b) Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen (§ 35a Abs. 2 

Nr. 4), 
6. Hilfe für junge Volljährige (§ 41), sofern diese den in den Nummern 4 und 5 

genannten Leistungen entspricht, sowie 
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7. Leistungen zum Unterhalt (§ 39), sofern diese im Zusammenhang mit Leistungen 
nach den Nummern 4 bis 6 gewährt werden; § 39 Abs. 2 Satz 3 bleibt unberührt. 

(2) Landesrecht kann bestimmen, daß die §§ 78b bis 78g auch für andere Leistungen 
nach diesem Buch sowie für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen (§§ 42, 43) gelten. 
§ 78b Voraussetzungen für die Übernahme des Leistungsentgelts 
(1) Wird die Leistung ganz oder teilweise in einer Einrichtung erbracht, so ist der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme des Entgelts gegenüber dem 
Leistungsberechtigten verpflichtet, wenn mit dem Träger der Einrichtung oder seinem 
Verband Vereinbarungen über 
1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote (Leistungsvereinbarung), 
2. differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen 
Investitionen (Entgeltvereinbarung) und 
3. Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der      
Leistungsangebote sowie über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung 
(Qualitätsentwicklungsvereinbarung) abgeschlossen worden sind. 
(2) Die Vereinbarungen sind mit den Trägern abzuschließen, die unter 
Berücksichtigung der Grundsätze der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zur Erbringung der Leistung geeignet sind. 
(3) Ist eine der Vereinbarungen nach Absatz 1 nicht abgeschlossen, so ist der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme des Leistungsentgelts nur verpflichtet, 
wenn dies insbesondere nach Maßgabe der Hilfeplanung (§ 36) im Einzelfall geboten 
ist.  
§ 78c Inhalt der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen 
(1) Die Leistungsvereinbarung muß die wesentlichen Leistungsmerkmale, 
insbesondere 
1. Art, Ziel und Qualität des Leistungsangebots, 
2. den in der Einrichtung zu betreuenden Personenkreis, 
3. die erforderliche sächliche und personelle Ausstattung, 
4. die Qualifikation des Personals sowie 
5. die betriebsnotwendigen Anlagen der Einrichtung 
festlegen. In die Vereinbarung ist aufzunehmen, unter welchen Voraussetzungen der 
Träger der Einrichtung sich zur Erbringung von Leistungen verpflichtet. Der Träger 
muß gewährleisten, daß die Leistungsangebote zur Erbringung von Leistungen nach 
§ 78a Abs. 1 geeignet sowie ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind. 
(2) Die Entgelte müssen leistungsgerecht sein. Grundlage der Entgeltvereinbarung 
sind die in der Leistungs- und der    Qualitätsentwicklungsvereinbarung  festgelegten 
Leistungs- und Qualitätsmerkmale. Eine Erhöhung der Vergütung für Investitionen 
kann nur dann verlangt werden, wenn der zuständige Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe der Investitionsmaßnahme vorher zugestimmt hat. Förderungen aus 
öffentlichen Mitteln sind anzurechnen. 
§ 78d Vereinbarungszeitraum 
(1) Die Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 sind für einen zukünftigen Zeitraum 
(Vereinbarungszeitraum) abzuschließen. Nachträgliche Ausgleiche sind nicht 
zulässig. 
(2) Die Vereinbarungen treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Wird ein 
Zeitpunkt nicht bestimmt, so werden die Vereinbarungen mit dem Tage ihres 
Abschlusses wirksam. Eine Vereinbarung, die vor diesen Zeitpunkt zurückwirkt, ist 
nicht zulässig; dies gilt nicht für Vereinbarungen vor der Schiedsstelle für die Zeit ab 
Eingang des Antrages bei der Schiedsstelle. Nach Ablauf des 
Vereinbarungszeitraums gelten die vereinbarten Vergütungen bis zum Inkrafttreten 
neuer Vereinbarungen weiter. 
(3) Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen der Annahmen, die der 
Entgeltvereinbarung zugrunde lagen, sind    die Entgelte auf Verlangen einer 
Vertragspartei für den laufenden Vereinbarungszeitraum neu zu verhandeln. Die 
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 
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(4) Vereinbarungen über die Erbringung von Leistungen nach § 78a Abs. 1, die vor 
dem 1. Januar 1999 abgeschlossen worden sind, gelten bis zum Inkrafttreten neuer 
Vereinbarungen weiter. 
§ 78e Örtliche Zuständigkeit für den Abschluß von Vereinbarungen 
(1) Soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt, ist für den Abschluß von 
Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 der örtliche Träger der Jugendhilfe zuständig, in 
dessen Bereich die Einrichtung gelegen ist. Die von diesem Träger abgeschlossenen 
Vereinbarungen sind für alle örtlichen Träger bindend. 
(2) Werden in der Einrichtung Leistungen erbracht, für deren Gewährung 
überwiegend ein anderer örtlicher Träger zuständig ist, so hat der nach Absatz 1 
zuständige Träger diesen Träger zu hören. 
(3) Die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene und die Verbände der Träger 
der freien Jugendhilfe sowie die Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer im 
jeweiligenLand können regionale oder landesweite Kommissionen bilden. Die 
Kommissionen können im Auftrag der Mitglieder der in Satz 1 genannten Verbände 
und Vereinigungen Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 schließen. Landesrecht kann 
die Beteiligung der für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 85 Abs. 2 Nr. 5 und 6 
zuständigen Behörde vorsehen. 
§ 78f Rahmenverträge 
Die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene schließen mit den Verbänden 
der Träger der freien Jugendhilfe und den Vereinigungen sonstiger 
Leistungserbringer auf Landesebene Rahmenverträge über den Inhalt der 
Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1. Die für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 
85 Abs. 2 Nr. 5 und 6 zuständigen Behörden sind zu beteiligen. 
§ 78g Schiedsstelle 
(1) In den Ländern sind Schiedsstellen für Streit- und Konfliktfälle einzurichten. Sie 
sind mit einem unparteiischen Vorsitzenden und mit einer gleichen Zahl von 
Vertretern der Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie von Vertretern der Träger 
der Einrichtungen zu besetzen. Der Zeitaufwand der Mitglieder ist zu entschädigen, 
bare Auslagen sind zu erstatten. Für die Inanspruchnahme der Schiedsstellen 
können Gebühren erhoben werden. 
(2) Kommt eine Vereinbarung nach § 78b Abs. 1 innerhalb von sechs Wochen nicht 
zustande, nachdem eine Partei schriftlich zu Verhandlungen aufgefordert hat, so 
entscheidet die Schiedsstelle auf Antrag einer Partei unverzüglich über die 
Gegenstände, über die keine Einigung erreicht werden konnte. Gegen die 
Entscheidung ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten gegeben. Die Klage 
richtet sich gegen eine der beiden Vertragsparteien, nicht gegen die Schiedsstelle. 
Einer Nachprüfung der Entscheidung in einem Vorverfahren bedarf es nicht. 
(3) Entscheidungen der Schiedsstelle treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in 
Kraft. Wird ein Zeitpunkt für das Inkrafttreten nicht bestimmt, so werden die 
Festsetzungen der Schiedsstelle mit dem Tag wirksam, an dem der Antrag bei der 
Schiedsstelle eingegangen ist. Die Festsetzung einer Vergütung, die vor diesen 
Zeitpunkt zurückwirkt, ist nicht zulässig. Im übrigen gilt § 78d Abs. 2 Satz 4 und Abs. 
3 entsprechend. 
(4) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere 
zu bestimmen über 
1. die Errichtung der Schiedsstellen, 
2. die Zahl, die Bestellung, die Amtsdauer und die Amtsführung ihrer Mitglieder, 
3. die Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für ihren Zeitaufwand, 
4. die Geschäftsführung, das Verfahren, die Erhebung und die Höhe der Gebühren 
sowie die Verteilung der Kosten und 
5. die Rechtsaufsicht. 
 
§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. 
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(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, daß die zur Erfüllung 
der Aufgaben nach diesem Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen  Grundrichtungen der Erziehung 
entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen 
insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen. Von den für die 
Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen Anteil für die 
Jugendarbeit zu verwenden. 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung 
der Jugendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine 
dem Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften. 
 
§ 80 Jugendhilfeplanung 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer 
Planungsverantwortung 
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 
jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen 
Zeitraum zu ermitteln und 
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und 
ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, daß auch ein 
unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. 
(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, daß insbesondere 
1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden 
können, 
2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von 
Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, 
3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen 
besonders gefördert werden, 
4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander 
vereinbaren können. 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck 
sind sie vom Jugendhilfeausschuß, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der 
Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuß zu 
hören. 
Das Nähere regelt das Landesrecht. 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, daß die 
Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander 
abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen 
der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. 
 
§ 81 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen 
Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und 
ihrer Familien auswirkt, insbesondere mit 
1. Schulen und Stellen der Schulverwaltung, 
2. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 
3. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sonstigen 
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, 
4. den Stellen der Bundesanstalt für Arbeit, 
5. den Trägern anderer Sozialleistungen, 
6. der Gewerbeaufsicht, 
7. den Polizei- und Ordnungsbehörden, 
8. den Justizvollzugsbehörden und 
9. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung 
im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten. 
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Ö SGB V  
 § 2 Leistungen 

(1) Die Krankenkassen stellen den Versicherten die im Dritten Kapitel genannten 
Leistungen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots (§ 12) zur Verfügung, 
soweit diese Leistungen nicht der Eigenverantwortung der Versicherten zugerechnet 
werden. Behandlungsmethoden, Arznei- und Heilmittel der besonderen 
Therapierichtungen sind nicht ausgeschlossen. Qualität und Wirksamkeit der 
Leistungen haben dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse 
zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen. 
(2) Die Versicherten erhalten die Leistungen als Sach- und Dienstleistungen, soweit 
dieses oder das Neunte Buch nichts Abweichendes vorsehen. Über die Erbringung 
der Sach- und Dienstleistungen schließen die Krankenkassen nach den Vorschriften 
des Vierten Kapitels Verträge mit den Leistungserbringern. 
(3) Bei der Auswahl der Leistungserbringer ist ihre Vielfalt zu beachten. Den 
religiösen Bedürfnissen der Versicherten ist Rechnung zu tragen. 
(4) Krankenkassen, Leistungserbringer und Versicherte haben darauf zu achten, daß 
die  Leistungen wirksam und wirtschaftlich erbracht und nur im notwendigen Umfang 
in Anspruch genommen werden. 
 
§ 5 Versicherungspflicht 
(1) Versicherungspflichtig sind 
5. Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit 
befähigt werden sollen, 
6. Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen 
der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung, es sei denn, die Maßnahmen 
werden nach den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes erbracht, 
7. behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen oder in nach dem Blindenwarenvertriebsgesetz anerkannten 
Blindenwerkstätten oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind, 
8. behinderte Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen 
Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit eine Leistung erbringen, die 
einem Fünftel der Leistung eines voll erwerbsfähigen Beschäftigten in 
gleichartiger Beschäftigung entspricht; hierzu zählen auch Dienstleistungen für den 
Träger der Einrichtung, 
10. Personen, die eine in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene 
berufspraktische Tätigkeit ohne Arbeitsentgelt verrichten, sowie zu ihrer 
Berufsausbildung ohne Arbeitsentgelt Beschäftigte; Auszubildende des 
Zweiten Bildungswegs, die sich in einem förderungsfähigen Teil eines 
Ausbildungsabschnitts nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz befinden, 
sind Praktikanten gleichgestellt, 
 
(4a) Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem 
Berufsbildungsgesetz in einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet werden, 
stehen den Beschäftigten zur Berufsausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gleich. 
Als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten 
Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften 
oder ähnlicher religiöser Gemeinschaften für den Dienst in einer solchen 
Genossenschaft oder ähnlichen religiösen Gemeinschaft außerschulisch ausgebildet 
werden. 
 
§ 10 Familienversicherung 
(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern, 
wenn diese Familienangehörigen 
1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, 
2. nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 8, 11 oder 12 oder nicht freiwillig 
versichert sind, 
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3. nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versicherungspflicht befreit 
sind; dabei bleibt die Versicherungsfreiheit nach § 7 außer Betracht, 
4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und 
5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der 
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches überschreitet; bei 
Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunkte für 
Kindererziehungszeiten entfallenden Teil berücksichtigt. 
Eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 Nr. 4 ist nicht 
deshalb anzunehmen, weil eine Versicherung nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891) besteht. 
Ehegatten und Lebenspartner sind für die Dauer der Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes sowie der Elternzeit nicht versichert, wenn 
sie zuletzt vor diesen Zeiträumen nicht gesetzlich krankenversichert waren. 
(2) Kinder sind versichert 
1. bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres, 
2. bis zur Vollendung des dreiundzwanzigsten Lebensjahres, wenn sie nicht 
erwerbstätig sind, 
3. bis zur Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres, wenn sie sich in 
Schul- oder Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr 
im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres 
oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes zur 
Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres leisten; wird die Schuloder 
Berufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienstpflicht des 
Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Versicherung auch für 
einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über das 
fünfundzwanzigste Lebensjahr hinaus, 
4. ohne Altersgrenze, wenn sie als behinderte Menschen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Neunten Buches) außerstande sind, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, 
daß die Behinderung zu einem Zeitpunkt vorlag, in dem das Kind nach Nummer 1, 2 
oder 3 versichert war. 
(3) Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder 
Lebenspartner des Mitglieds nicht Mitglied einer Krankenkasse ist und sein 
Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze 
übersteigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist; bei 
Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt. 
(4) Als Kinder im Sinne der Absätze 1 bis 3 gelten auch Stiefkinder und Enkel, die 
das Mitglied überwiegend unterhält, sowie Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten 
Buches). Kinder, die mit dem Ziel der Annahme als Kind in die Obhut des 
Annehmenden aufgenommen sind und für die die zur Annahme erforderliche 
Einwilligung der Eltern erteilt ist, gelten als Kinder des Annehmenden und nicht mehr 
als Kinder der leiblichen Eltern. Stiefkinder im Sinne des Satzes 1 sind auch die 
Kinder des Lebenspartners eines Mitglieds. 

 
§ 11 Leistungsarten 
(1) Versicherte haben nach den folgenden Vorschriften Anspruch auf Leistungen 
1. (weggefallen) 
2. zur Verhütung von Krankheiten und von deren Verschlimmerung sowie zur 
Empfängnisverhütung, bei Sterilisation und bei Schwangerschaftsabbruch (§§ 
20 bis 24b), 
3. zur Früherkennung von Krankheiten (§§ 25 und 26), 
4. zur Behandlung einer Krankheit (§§ 27 bis 52). 
Ferner besteht Anspruch auf Sterbegeld (§§ 58 und 59). 
(2) Versicherte haben auch Anspruch auf Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation sowie auf unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, die 
notwendig sind, um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu 
beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre 
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Folgen zu mildern. Leistungen der aktivierenden Pflege nach Eintritt von 
Pflegebedürftigkeit werden von den Pflegekassen erbracht. Die Leistungen nach 
Satz 1 werden unter Beachtung des Neunten Buches erbracht, soweit in diesem 
Buch nichts anderes bestimmt ist. 
(3) Bei stationärer Behandlung umfassen die Leistungen auch die aus medizinischen 
Gründen notwendige Mitaufnahme einer Begleitperson des Versicherten. 
(4) Auf Leistungen besteht kein Anspruch, wenn sie als Folge eines Arbeitsunfalls 
oder einer Berufskrankheit im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung zu erbringen 
sind. 
 
§ 13 Kostenerstattung 
(1) Die Krankenkasse darf anstelle der Sach- oder Dienstleistung (§ 2 Abs. 2) Kosten 
nur erstatten, soweit es dieses oder das Neunte Buch vorsieht. 
(2) Freiwillige Mitglieder sowie ihre nach § 10 versicherten Familienangehörigen 
können für die Dauer der freiwilligen Versicherung anstelle der Sach- oder 
Dienstleistung Kostenerstattung wählen. Es dürfen nur die im Vierten Kapitel 
genannten Leistungserbringer in Anspruch genommen werden. Die 
Inanspruchnahme von Leistungserbringern nach § 95b Abs. 3 Satz 1 im Wege der 
Kostenerstattung ist ausgeschlossen. Anspruch auf Erstattung besteht höchstens in 
Höhe der Vergütung, die die Krankenkasse bei Erbringung als Sachleistung zu tragen 
hätte. Die Satzung hat das Verfahren der Kostenerstattung zu regeln. Sie hat dabei 
ausreichende Abschläge vom Erstattungsbetrag für Verwaltungskosten und fehlende 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen vorzusehen und eine bestimmte Mindestzeit festzulegen, 
für deren Dauer die Versicherten an die Wahl der Kostenerstattung gebunden sind. 
(3) Konnte die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig 
erbringen oder hat sie eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch 
Versicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese von der 
Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung notwendig 
war. Die Kosten für selbstbeschaffte Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
nach dem Neunten Buch werden nach § 15 des Neunten Buches erstattet. 
 
§ 23 Medizinische Vorsorgeleistungen 
(1) Versicherte haben Anspruch auf ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei- 
Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, wenn diese notwendig sind, 
1. eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu 
einer Krankheit führen würde, zu beseitigen, 
2. einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes 
entgegenzuwirken, 
3. Krankheiten zu verhüten oder deren Verschlimmerung zu vermeiden oder 
4. Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 
(2) Reichen bei Versicherten die Leistungen nach Absatz 1 nicht aus, kann die 
Krankenkasse aus medizinischen Gründen erforderliche ambulante 
Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten erbringen. Die Satzung der 
Krankenkasse kann zu den übrigen Kosten die Versicherten im Zusammenhang mit 
dieser Leistung entstehen, einen Zuschuß von bis zu 13 Euro täglich vorsehen. Bei 
ambulanten Vorsorgeleistungen für versicherte chronisch kranke Kleinkinder kann der 
Zuschuss nach Satz 2 auf bis zu 21 Euro erhöht werden. 
(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 sind die §§ 31 bis 34 anzuwenden. 
(4) Reichen bei Versicherten die Leistungen nach Absatz 1 und 2 nicht aus, kann die 
Krankenkasse Behandlung mit Unterkunft und Verpflegung in einer 
Vorsorgeeinrichtung erbringen, mit der ein Vertrag nach § 111 besteht. 
(5) Die Krankenkasse bestimmt nach den medizinischen Erfordernissen des 
Einzelfalls Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung der Leistungen nach 
Absatz 4 sowie die Vorsorgeeinrichtung nach pflichtgemäßem Ermessen. Leistungen 
nach Absatz 4 sollen für längstens drei Wochen erbracht werden, es sei denn, eine 
Verlängerung der Leistung ist aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. Satz 



 47

2 gilt nicht, soweit die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und 
einheitlich nach Anhörung der für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten 
und stationären Vorsorgeeinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen 
Spitzenorganisationen in Leitlinien Indikationen festgelegt und diesen jeweils eine 
Regeldauer zugeordnet haben; von dieser Regeldauer kann nur abgewichen werden, 
wenn dies aus dringenden medizinischen Gründen im Einzelfall erforderlich ist. 
Leistungen nach Absatz 2 können nicht vor Ablauf von drei, Leistungen nach Absatz 
4 können nicht vor Ablauf von vier Jahren nach Durchführung solcher oder ähnlicher 
Leistungen erbracht werden, deren Kosten auf Grund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften getragen oder bezuschusst worden sind, es sei denn, eine vorzeitige 
Leistung ist aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. 

  (6) Versicherte, die eine Leistung nach Absatz 4 in Anspruch nehmen und das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, zahlen je Kalendertag den sich nach § 40 
Abs. 5 ergebenden Betrag an die Einrichtung. Die Zahlung ist an die Krankenkasse 
weiterzuleiten. 
(7) Medizinisch notwendige stationäre Vorsorgemaßnahmen für versicherte Kinder, 
die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen in der Regel für vier bis 
sechs Wochen erbracht werden. 
(8) Die jährlichen Ausgaben der Krankenkasse je Mitglied für Leistungen nach Absatz 
4 zusammen mit denen nach § 40 Abs. 2 dürfen sich für das jeweils folgende 
Kalenderjahr höchstens um die nach § 71 Abs. 3 und 2 Satz 2 maßgebliche 
Veränderungsrate verändern; § 71 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend. Der 
Veränderung für das Kalenderjahr 2000 sind die in Satz 1 genannten jährlichen 
Ausgaben der Krankenkasse im Kalenderjahr 1999 zu Grunde zu legen. 
Überschreitungen des in Satz 1 genannten Ausgabenrahmens vermindern die für das 
auf die Überschreitung folgende Kalenderjahr nach Satz 1 zur Verfügung stehenden 
Ausgaben entsprechend. 
(9) Die Krankenkasse kann in der Satzung Schutzimpfungen mit Ausnahme von 
solchen aus Anlass eines nicht beruflich bedingten Auslandsaufenthalts vorsehen. 

 
§ 24a Empfängnisverhütung 
(1) Versicherte haben Anspruch auf ärztliche Beratung über Fragen der 
Empfängnisregelung. Zur ärztlichen Beratung gehören auch die erforderliche 
Untersuchung und die Verordnung von empfängnisregelnden Mitteln. 
(2) Versicherte bis zum vollendeten 20. Lebensjahr haben Anspruch auf Versorgung 
mit empfängnisverhütenden Mitteln, soweit sie ärztlich verordnet werden; § 31 Abs. 2 
bis 4 gilt entsprechend. 
 
§ 26 Kinderuntersuchung 
(1) Versicherte Kinder haben bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
Anspruch auf Untersuchungen sowie nach Vollendung des zehnten Lebensjahres auf 
eine Untersuchung zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre körperliche oder 
geistige Entwicklung in nicht geringfügigem Maße gefährden. Zu den 
Früherkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten gehören 
insbesondere die Inspektion der Mundhöhle, die Einschätzung oder Bestimmung des 
Kariesrisikos, der Ernährungs- und Mundhygieneberatung sowie Maßnahmen zur 
Schmelzhärtung der Zähne und zur Keimzahlsenkung. Die Leistungen nach Satz 2 
werden bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres erbracht und können von Ärzten oder 
Zahnärzten erbracht werden. 
 
§ 27 Krankenbehandlung 
(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um 
eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder 
Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfaßt 
1. Ärztliche Behandlung einschließlich Psychotherapie als ärztliche und 
psychotherapeutische Behandlung, 
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2. zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz, 
3. Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, 
4. häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe, 
5. Krankenhausbehandlung, 
6. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen. 
Bei der Krankenbehandlung ist den besonderen Bedürfnissen psychisch Kranker 
Rechnung zu tragen, insbesondere bei der Versorgung mit Heilmitteln und bei der 
medizinischen Rehabilitation. Zur Krankenbehandlung gehören auch Leistungen zur 
Herstellung der Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit, wenn diese Fähigkeit nicht 
vorhanden war oder durch Krankheit oder wegen einer durch Krankheit erforderlichen 
Sterilisation verlorengegangen war. 
(2) Versicherte, die sich nur vorübergehend im Inland aufhalten, zur Ausreise 
verpflichtete Ausländer, deren Aufenthalt aus völkerrechtlichen, politischen oder 
humanitären Gründen geduldet wird, sowie 
1. asylsuchende Ausländer, deren Asylverfahren noch nicht unanfechtbar 
abgeschlossen ist, 
2. Vertriebene im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 des Bundesvertriebenengesetzes 
sowie Spätaussiedler im Sinne des § 4 des Bundesvertriebenengesetzes, ihre 
Ehegatten, Lebenspartner und Abkömmlinge im Sinne des § 7 Abs. 2 des 
Bundesvertriebenengesetzes haben Anspruch auf Versorgung mit Zahnersatz, wenn 
sie unmittelbar vor Inanspruchnahme mindestens ein Jahr lang Mitglied einer 
Krankenkasse (§ 4) oder nach § 10 versichert waren oder wenn die Behandlung aus 
medizinischen Gründen ausnahmsweise unaufschiebbar ist. 
 
§ 28 Ärztliche und zahnärztliche Behandlung 
(1) Die ärztliche Behandlung umfaßt die Tätigkeit des Arztes, die zur Verhütung, 
Früherkennung und Behandlung von Krankheiten nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst ausreichend und zweckmäßig ist. Zur ärztlichen Behandlung gehört auch die 
Hilfeleistung anderer Personen, die von dem Arzt angeordnet und von ihm zu 
verantworten ist. 
(2) Die zahnärztliche Behandlung umfaßt die Tätigkeit des Zahnarztes, die zur 
Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst ausreichend und zweckmäßig ist. Wählen 
Versicherte bei Zahnfüllungen eine darüber hinausgehende Versorgung, haben sie 
die Mehrkosten selbst zu tragen. In diesen Fällen ist von den Kassen die 
vergleichbare preisgünstigste plastische Füllung als Sachleistung abzurechnen. In 
Fällen des Satzes 2 ist vor Beginn der Behandlung eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen dem Zahnarzt und dem Versicherten zu treffen. Die Mehrkostenregelung 
gilt nicht für Fälle, in denen intakte plastische Füllungen ausgetauscht werden. Nicht 
zur zahnärztlichen Behandlung gehört die kieferorthopädische Behandlung von 
Versicherten, die zu Beginn der Behandlung das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Dies gilt nicht für Versicherte mit schweren Kieferanomalien, die ein Ausmaß haben, 
das kombinierte kieferchirurgische und kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen 
erfordert. Ebenso gehören funktionsanalytische und funktionstherapeutische 
Maßnahmen nicht zur zahnärztlichen Behandlung; sie dürfen von den Krankenkassen 
auch nicht bezuschußt werden. Das Gleiche gilt für implantologische Leistungen, es 
sei denn, es liegen seltene vom Bundesausschuss der Zahnärzte und 
Krankenkassen in Richtlinien nach § 92 Abs. 1 festzulegende Ausnahmeindikationen 
für besonders schwere Fälle vor, in denen die Krankenkasse diese Leistung 
einschließlich der Suprakonstruktion als Sachleistung im Rahmen einer 
medizinischen Gesamtbehandlung erbringt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Die psychotherapeutische Behandlung einer Krankheit wird durch Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
(Psychotherapeuten), soweit sie zur psychotherapeutischen Behandlung zugelassen 
sind, sowie durch Vertragsärzte entsprechend den Richtlinien nach § 92 
durchgeführt. Spätestens nach den probatorischen Sitzungen gemäß § 92 Abs. 6a 
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hat der Psychotherapeut vor Beginn der Behandlung den Konsiliarbericht eines 
Vertragsarztes zur Abklärung einer somatischen Erkrankung sowie, falls der 
somatisch abklärende Vertragsarzt dies für erforderlich hält, eines psychiatrisch 
tätigen Vertragsarztes einzuholen. 
 
§ 33 Hilfsmittel 
(1) Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen, 
Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall 
erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden 
Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen, soweit die 
Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens 
anzusehen oder nach § 34 Abs. 4 ausgeschlossen sind. Der Anspruch umfaßt auch 
die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln 
sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch. Der Anspruch auf Versorgung mit Sehhilfen 
umfaßt nicht die Kosten des Brillengestells. 
(2) Ist für ein erforderliches Hilfsmittel ein Festbetrag nach § 36 festgesetzt, 
trägt die Krankenkasse die Kosten bis zur Höhe dieses Betrags. Für andere 
Hilfsmittel übernimmt sie die jeweils vertraglich vereinbarten Preise. Versicherte, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben zu den Kosten von Bandagen, Einlagen 
und Hilfsmitteln zur Kompressionstherapie eine Zuzahlung von 20 vom Hundert des 
von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrages an die abgebende Stelle zu 
leisten; der Vergütungsanspruch nach den Sätzen 1 und 2 verringert sich um diesen 
Betrag. 
(3) Anspruch auf Versorgung mit Kontaktlinsen besteht nur in medizinisch zwingend 
erforderlichen Ausnahmefällen. Der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen 
bestimmt in den Richtlinien nach § 92, bei welchen Indikationen Kontaktlinsen 
verordnet werden. Wählen Versicherte statt einer erforderlichen Brille Kontaktlinsen 
und liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht vor, zahlt die Krankenkasse als 
Zuschuß zu den Kosten von Kontaktlinsen höchstens den Betrag, den sie für eine 
erforderliche Brille aufzuwenden hätte. Die Kosten für Pflegemittel werden nicht 
übernommen. 
(4) Ein erneuter Anspruch auf Versorgung mit Sehhilfen nach Absatz 1 besteht für 
Versicherte, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, nur bei einer Änderung 
der Sehfähigkeit um mindestens 0,5 Dioptrien; für medizinisch zwingend erforderliche 
Fälle kann der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen in den Richtlinien 
nach § 92 Ausnahmen zulassen. 
(5) Die Krankenkasse kann den Versicherten die erforderlichen Hilfsmittel auch 
leihweise überlassen. Sie kann die Bewilligung von Hilfsmitteln davon abhängig 
machen, daß die Versicherten sich das Hilfsmittel anpassen oder sich in seinem 
Gebrauch ausbilden lassen. 
 
§ 37a Soziotherapie 
(1) Versicherte, die wegen schwerer psychischer Erkrankung nicht in der Lage sind, 
ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen selbständig in Anspruch zu nehmen, 
haben Anspruch auf Soziotherapie, wenn dadurch Krankenhausbehandlung 
vermieden oder verkürzt wird oder wenn diese geboten, aber nicht ausführbar ist. Die 
Soziotherapie umfasst im Rahmen des Absatzes 2 die im Einzelfall erforderliche 
Koordinierung der verordneten Leistungen sowie Anleitung und Motivation zu deren 
Inanspruchnahme. Der Anspruch besteht für höchstens 120 Stunden innerhalb von 
drei Jahren je Krankheitsfall. 
(2) Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen bestimmt in den Richtlinien 
nach § 92 das Nähere über Voraussetzungen, Art und Umfang der Versorgung nach 
Absatz 1, insbesondere 
1. die Krankheitsbilder, bei deren Behandlung im Regelfall Soziotherapie erforderlich 
ist, 
2. die Ziele, den Inhalt, den Umfang, die Dauer und die Häufigkeit der Soziotherapie, 
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3. die Voraussetzungen, unter denen Ärzte zur Verordnung von Soziotherapie 
berechtigt sind, 
4. die Anforderungen an die Therapiefähigkeit des Patienten, 
5. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem 
Leistungserbringer. 
 
§ 39 Krankenhausbehandlung 
(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, teilstationär, vor- und 
nachstationär (§ 115a) sowie ambulant (§ 115b) erbracht. Versicherte haben 
Anspruch auf vollstationäre Behandlung in einem zugelassenen Krankenhaus (§ 
108), wenn die Aufnahme nach Prüfung durch das Krankenhaus erforderlich ist, weil 
das Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und nachstationäre oder 
ambulante Behandlung einschließlich häuslicher Krankenpflege erreicht werden 
kann. Die Krankenhausbehandlung umfaßt im Rahmen des Versorgungsauftrags des 
Krankenhauses alle Leistungen, die im Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit 
für die medizinische Versorgung der Versicherten im Krankenhaus notwendig sind, 
insbesondere ärztliche Behandlung (§ 28 Abs. 1), Krankenpflege, Versorgung mit 
Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, Unterkunft und Verpflegung; die akutstationäre 
Behandlung umfasst auch die im Einzelfall erforderlichen und zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur Frührehabilitation. 
(2) Wählen Versicherte ohne zwingenden Grund ein anderes als ein in der ärztlichen 
Einweisung genanntes Krankenhaus, können ihnen die Mehrkosten ganz oder 
teilweise auferlegt werden. 
(3) Die Landesverbände der Krankenkassen, die Verbände der Ersatzkassen, die 
Bundesknappschaft und die See-Krankenkasse gemeinsam erstellen unter 
Mitwirkung der Landeskrankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen 
Vereinigung ein Verzeichnis der Leistungen und Entgelte für die 
Krankenhausbehandlung in den zugelassenen Krankenhäusern im Land oder in einer 
Region und passen es der Entwicklung an (Verzeichnis stationärer Leistungen und 
Entgelte). Dabei sind die Entgelte so zusammenzustellen, daß sie miteinander 
verglichen werden können. Die Krankenkassen haben darauf hinzuwirken, daß 
Vertragsärzte und Versicherte das Verzeichnis bei der Verordnung und 
Inanspruchnahme von Krankenhausbehandlung beachten. 
(4) Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, zahlen vom Beginn 
der vollstationären Krankenhausbehandlung an innerhalb eines Kalenderjahres für 
längstens 14 Tage 9 Euro je Kalendertag an das Krankenhaus, das diesen Betrag an 
die Krankenkasse weiterleitet. Die innerhalb des Kalenderjahres bereits an einen 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung geleistete Zahlung nach § 32 Abs. 1 
Satz 2 des Sechsten Buches sowie die nach § 40 Abs. 5 Satz 2 geleistete Zahlung 
sind auf die Zahlung nach Satz 1 anzurechnen. 

 
§ 40 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
(1) Reicht bei Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung nicht aus, um die in § 
11 Abs. 2 beschriebenen Ziele zu erreichen, kann die Krankenkasse aus 
medizinischen Gründen erforderliche ambulante Rehabilitationsleistungen in 
Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach § 111 besteht, 
oder, soweit dies für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche 
Versorgung der Versicherten mit medizinischen Leistungen ambulanter Rehabilitation 
erforderlich ist, in wohnortnahen Einrichtungen erbringen. 
(2) Reicht die Leistung nach Absatz 1 nicht aus, kann die Krankenkasse stationäre 
Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer Rehabilitationseinrichtung 
erbringen, mit der ein Vertrag nach § 111 besteht. 
(3) Die Krankenkasse bestimmt nach den medizinischen Erfordernissen des 
Einzelfalls Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung der Leistungen nach den 
Absätzen 1 und 2 sowie die Rehabilitationseinrichtung nach pflichtgemäßem 
Ermessen. Leistungen nach Absatz 1 sollen für längstens 20 Behandlungstage, 
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Leistungen nach Absatz 2 für längstens drei Wochen erbracht werden, es sei denn, 
eine Verlängerung der Leistung ist aus medizinischen Gründen dringend erforderlich. 
Satz 2 gilt nicht, soweit die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und 
einheitlich nach Anhörung der für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten 
und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen 
Spitzenorganisationen in Leitlinien Indikationen festgelegt und diesen jeweils eine 
Regeldauer zugeordnet haben; von dieser Regeldauer kann nur abgewichen werden, 
wenn dies aus dringenden medizinischen Gründen im Einzelfall erforderlich ist. 
Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 können nicht vor Ablauf von vier Jahren nach 
Durchführung solcher oder ähnlicher Leistungen erbracht werden, deren Kosten auf 
Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften getragen oder bezuschusst worden sind, es 
sei denn, eine vorzeitige Leistung ist aus medizinischen Gründen dringend 
erforderlich. § 23 Abs. 7 gilt entsprechend. 
(4) Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 werden nur erbracht, wenn nach den für 
andere Träger der Sozialversicherung geltenden Vorschriften mit Ausnahme des § 31 
des Sechsten Buches solche Leistungen nicht erbracht werden können. 
(5) Versicherte, die eine Leistung nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch nehmen und das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, zahlen je Kalendertag 9 Euro an die 
Einrichtung. Die Zahlungen sind an die Krankenkasse weiterzuleiten. 
(6) Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und eine Leistung 
nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch nehmen, deren unmittelbarer Anschluß an eine 
Krankenhausbehandlung medizinisch notwendig ist (Anschlußrehabilitation), zahlen 
den sich nach § 39 Abs. 4 ergebenden Betrag für längstens 14 Tage je Kalenderjahr 
an die Einrichtung; als unmittelbar gilt der Anschluß auch, wenn die Maßnahme 
innerhalb von 14 Tagen beginnt, es sei denn, die Einhaltung dieser Frist ist aus 
zwingenden tatsächlichen oder medizinischen Gründen nicht möglich. Die innerhalb 
des Kalenderjahres bereits an einen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
geleistete kalendertägliche Zahlung nach § 32 Abs. 1 Satz 2 des Sechsten Buches 
sowie die nach § 39 Abs. 4 geleistete Zahlung sind auf die Zahlung nach Satz 2 
anzurechnen. Die Zahlungen sind an die Krankenkasse weiterzuleiten. 
(7) Die Spitzenverbände der Krankenkassen legen gemeinsam und einheitlich und 
unter Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft nach § 282 (Medizinischer Dienst der 
Spitzenverbände der Krankenkassen) Indikationen fest, bei denen für eine 
medizinisch notwendige Leistung nach Absatz 2 die Zuzahlung nach Absatz 6 Satz 1 
Anwendung findet, ohne daß es sich um Anschlußrehabilitation handelt. Vor der 
Festlegung der Indikationen ist den für die Wahrnehmung der Interessen der 
stationären Rehabilitation auf Bundesebene maßgebenden Organisationen 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die 
Entscheidung einzubeziehen. 
 
§ 43 Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation 
Die Krankenkasse kann neben den Leistungen, die nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 
sowie nach §§ 53 und 54 des Neunten Buches als ergänzende Leistungen zu 
erbringen sind, 
1. solche Leistungen zur Rehabilitation ganz oder teilweise erbringen oder 
fördern, die unter Berücksichtigung von Art oder Schwere der Behinderung 
erforderlich sind, um das Ziel der Rehabilitation zu erreichen oder zu 
sichern, aber nicht zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder 
den Leistungen zur allgemeinen sozialen Eingliederung gehören, 
2. wirksame und effiziente Patientenschulungsmaßnahmen für chronisch Kranke 
erbringen; Angehörige und ständige Betreuungspersonen sind einzubeziehen, 
wenn dies aus medizinischen Gründen erforderlich ist, wenn zuletzt die 
Krankenkasse Krankenbehandlung geleistet hat oder leistet. 
 
§ 43a Nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen 
Versicherte Kinder haben Anspruch auf nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen, 
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insbesondere auf psychologische, heilpädagogische und psychosoziale Leistungen, 
wenn sie unter ärztlicher Verantwortung erbracht werden und erforderlich sind, um 
eine Krankheit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen 
Behandlungsplan aufzustellen; § 30 des Neunten Buches bleibt unberührt. 
 

 
Ö SGB IX  

§ 2 Behinderung 
(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung 
bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

 
§ 4 Leistungen zur Teilhabe 
(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um 
unabhängig von der Ursache der Behinderung 
1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu 
verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu 
überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den 
vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende 
Sozialleistungen zu mindern, 
3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten 
dauerhaft zu sichern oder 
4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern. 
(2) Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 genannten 
Ziele nach Maßgabe dieses Buches und der für die zuständigen Leistungsträger 
geltendenbesonderen Vorschriften neben anderen Sozialleistungen erbracht. Die 
Leistungsträger erbringen die Leistungen im Rahmen der für sie geltenden 
Rechtsvorschriften nach Lage des Einzelfalls so vollständig, umfassend und in 
gleicher Qualität, dass Leistungen eines anderen Trägers möglichst nicht erforderlich 
werden. 
(3) Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so 
geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld 
getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können. 
Dabei werden behinderte Kinder alters- und    entwicklungsentsprechend an der 
Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten 
intensiv in Planung und Gestaltung der Hilfen einbezogen. 
 
§ 5 Leistungsgruppen 
Zur Teilhabe werden erbracht 
1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, 
4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 
 
§ 6 Rehabilitationsträger 
(1) Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) können sein 
1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach § 5 Nr. 1 und 3, 
2. die Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach § 5 Nr. 2 und 3, 
3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 4, 
4. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 
3, die Träger der Alterssicherung der Landwirte für Leistungen nach  § 5 Nr. 1 und 3, 
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5. die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge im 
Rahmen des Rechts der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden für 
Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 4, 
6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 und 4, 
7. die Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 und 4.  
(2) Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben selbständig und 
eigenverantwortlich wahr. 
 
§ 9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 
(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen 

zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. 
Dabei wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, 
die Familie sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der 
Leistungsberechtigten Rücksicht genommen; im Übrigen gilt § 33 des Ersten 
Buches. Den besonderen Bedürfnissen behinderter Mütter und Väter bei der 
Erfüllung ihres Erziehungsauftrages sowie den besonderen Bedürfnissen 
behinderter Kinder wird Rechnung getragen. 

(2) Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen 
auszuführen sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als 
Geldleistungen erbracht werden, wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich 
bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden 
können. Für die Beurteilung der Wirksamkeit stellen die Leistungsberechtigten 
dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur Verfügung.  
Der Rehabilitationsträgerbegründet durch Bescheid, wenn er den Wünschen des 
Leistungs-berechtigten nach den Absätzen 1 und 2 nicht entspricht. 

(3) Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten 
möglichst viel Raum zu eigenver-antwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände 
und fördern ihre Selbstbestimmung. 

(3) Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsberechtigten. 
 
§ 10 Koordinierung der Leistungen 
1) Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer 
Rehabilitationsträger erforderlich sind, ist der nach § 14 leistende 
Rehabilitationsträger dafür verantwortlich, dass die beteiligten Rehabilitationsträger 
im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten                
die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen 
funktionsbezogen feststellen und schriftlich so zusammenstellen, dass sie nahtlos 
ineinander greifen. Die Leistungen werden entsprechend dem Verlauf der 
Rehabilitation angepasst und darauf ausgerichtet, den Leistungsberechtigten unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls die den Zielen der §§ 1 und 4 
Abs. 1 entsprechende umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zügig, 
wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer zu ermöglichen. Dabei sichern die  
Rehabilitationsträger durchgehend das Verfahren entsprechend dem jeweiligen 
Bedarf und gewährleisten, dass die wirksame und wirtschaftliche Ausführung der 
Leistungen nach gleichen Maßstäben und Grundsätzen erfolgt. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend auch für die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen 
und sonstige Hilfen für schwer-behinderte Menschen nach Teil 2. 
(3) Den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer solchen 
Behinderung bedrohter Menschen wird Rechnung getragen. 
(4) Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetzbuchs bleiben unberührt. 
 
§ 12 Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger 
(1) Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine 
Verwaltungsvorschrift getroffenen Regelungen sind die Rehabilitationsträger 
verantwortlich, dass 
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1. die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach 
Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich erbracht werden, 
2. Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden, 
3. Beratung entsprechend den in §§ 1 und 4 genannten Zielen geleistet wird, 
4. Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden 
sowie 
5. Prävention entsprechend dem in § 3 genannten Ziel geleistet wird. 
(2) Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur gemeinsamen 
Wahrnehmung von Aufgaben zur Teilhabe behinderter Menschen insbesondere 
regionale Arbeits-gemeinschaften bilden. § 88 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Zehnten 
Buches gilt entsprechend. 
 
§ 13 Gemeinsame Empfehlungen 
(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren zur Sicherung 
der Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 gemeinsame Empfehlungen. 
(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren darüber hinaus 
gemeinsame Empfehlungen, 
1. welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, um den Eintritt einer Behinderung zu 
vermeiden, sowie über die statistische Erfassung der Anzahl, des Umfangs und der 
Wirkungen dieser Maßnahmen, 
2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilitations-bedürftigen Menschen 
notwendige Leistungen zur Teilhabe angeboten werden, insbesondere um eine durch 
eine Chronifizierung von Erkrankungen bedingte Behinderung zu verhindern, 
3. in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im Einzelfall 
anzustrebenden Ziele und des Bedarfs an Leistungen schriftlich festzuhalten ist 
sowie über die Ausgestaltung des in § 14 bestimmten Verfahrens, 
4. in welcher Weise die Bundesanstalt für Arbeit von den übrigen 
Rehabilitationsträgern nach § 38 zu beteiligen ist, 
5. wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen Trägern koordiniert werden, 
6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisationen und 
-kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung und 
Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel gesetzt haben, gefördert 
werden, 
7. wie während der Ausführung ambulanter Leistungen zur Teilhabe Leistungen zum 
Lebensunterhalt (§ 45) untereinander und von anderen Entgeltersatzleistungen 
abzugrenzen sind, soweit für diesen Zeitraum Anspruch auf mehrere 
Entgeltersatzleistungen besteht, 
8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt oder Facharzt 
und der Betriebs- oder Werksarzt in die Einleitung und Ausführung von Leistungen 
zur Teilhabe einzubinden sind, 
9. zu einem Informationsaustausch mit behinderten Beschäftigten, Arbeitgebern und 
den in § 83 genannten Vertretungen zur möglichst frühzeitigen Erkennung des 
individuellen Bedarfs voraussichtlich erforderlicher Leistungen zur Teilhabe sowie 
10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleichbaren Stellen. 
... 
(5) An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen werden die Träger der 
Sozialhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe über die Bundesvereinigung der 
Kommunalen Spitzenverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, die Bundesarbeits-gemeinschaft der Landesjugendämter 
sowie die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen und sonstige Hilfen für 
schwerbehinderte Menschen nach dem Teil 2 über die Arbeitsgemeinschaft, in der 
sich die Integrationsämter zusammengeschlossen haben, beteiligt. Die Träger der 
Sozialhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben nach diesem Buch an den vereinbarten Empfehlungen oder können 
diesen beitreten. 
... 
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§ 14 Zuständigkeitsklärung 
(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem 
für ihn geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist; bei den 
Krankenkassen umfasst die Prüfung auch die Leistungspflicht nach § 40 Abs. 4 des 
Fünften Buches. Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die Leistung nicht zuständig 
ist, leitet er den Antrag unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen 
Rehabilitationsträger zu. Muss für eine solche Feststellung die Ursache der 
Behinderung geklärt werden und ist diese Klärung in der Frist nach Satz 1 nicht 
möglich, wird der Antrag unverzüglich dem Rehabilitationsträger zugeleitet, der die 
Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache erbringt. Wird der Antrag bei der 
Bundesanstalt für Arbeit gestellt, werden bei der Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 
Feststellungen nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches und § 22 Abs. 2 des 
Dritten Buches nicht getroffen. 
(2) Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den 
Rehabilitationsbedarf unverzüglich fest. Muss für diese Feststellung ein Gutachten 
nicht eingeholt werden, entscheidet der Rehabilitationsträger innerhalb von drei 
Wochen nach Antragseingang. Wird der Antrag weitergeleitet, gelten die Sätze 1 und 
2 für den Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet worden ist, 
entsprechend; die in Satz 2 genannte Frist beginnt mit dem Eingang bei diesem 
Rehabilitationsträger. Ist für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein 
Gutachten erforderlich, wird die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach 
Vorliegen des Gutachtens getroffen. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger 
Leistungen von Amts wegen erbringt. Dabei tritt an die Stelle des Tages der 
Antragstellung der Tag der Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs. 
(4) Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabilitationsträger nach Absatz 
1 Satz 2 bis 4 festgestellt, dass ein anderer Rehabilitationsträger für die Leistung 
zuständig ist, erstattet dieser dem Rehabilitationsträger, der die Leistung erbracht 
hat, dessen Aufwendungen nach den für diesen geltenden Rechtsvorschriften. Die 
Bundesanstalt für Arbeit leitet für die Klärung nach Satz 1 Anträge auf Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben zur Feststellung nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten 
Buches an die Träger der Rentenversicherung nur weiter, wenn sie konkrete 
Anhaltspunkte dafür hat, dass der Träger der Rentenversicherung zur Leistung einer 
Rente unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage verpflichtet sein könnte. Für 
unzuständige Rehabilitationsträger, die eine Leistung nach Absatz 2 Satz 1 und 2 
erbracht haben, ist § 105 des Zehnten Buches nicht anzuwenden. 
(5) Der Rehabilitationsträger stellt sicher, dass er Sachverständige beauftragen kann, 
bei denen Zugangs- und Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Ist für die 
Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, beauftragt der 
Rehabilitationsträger unverzüglich einen geeigneten Sachverständigen. Er benennt 
denLeistungsberechtigten in der Regel drei möglichst wohnortnahe Sachverständige 
unter Berücksichtigung bestehender sozialmedizinischer Dienste. Haben sich 
Leistungsberechtigte für einen benannten Sachverständigen entschieden, wird dem 
Wunsch Rechnung getragen. Der Sachverständige nimmt eine umfassende 
sozialmedizinische, bei Bedarf auch psychologische Begutachtung vor und erstellt 
das Gutachten innerhalb von zwei Wochen. Die in dem Gutachten getroffenen 
Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf werden den Entscheidungen der 
Rehabilitationsträger zugrunde gelegt. Die gesetzlichen Aufgaben der 
Gesundheitsämter bleiben unberührt. 
(6) Hält der leistende Rehabilitationsträger weitere Leistungen zur Teilhabe für 
erforderlich und kann er für diese Leistungen nicht Rehabilitationsträger nach § 6 
Abs. 1 sein, wird Absatz 1 Satz 2 entsprechend angewendet. Die 
Leistungsberechtigtenwerden hierüber unterrichtet. 
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§ 15 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen 
(1) Kann über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb der in § 14 
Abs. 2 genannten Fristen entschieden werden, teilt der Rehabilitationsträger dies 
denLeistungsberechtigten unter Darlegung der Gründe rechtzeitig mit. Erfolgt die 
Mitteilung nicht oder liegt ein zureichender Grund nicht vor, können 
Leistungsberechtigte dem Rehabilitationsträger eine angemessene Frist setzen 
unddabei erklären, dass sie sich nach Ablauf der Frist die erforderliche Leistung 
selbst beschaffen. Beschaffen sich Leistungsberechtigte  nach Ablauf der Frist eine 
erforderliche Leistung selbst, ist der zuständige Rehabilitationsträger unterBeachtung 
der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erstattung der 
Aufwendungen verpflichtet. Die Erstattungspflicht besteht auch, wenn der 
Rehabilitationsträger eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen kann 
oder er eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die 
Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge. 
(2) Die Rehabilitationsträger erfassen, 
1. in wie vielen Fällen die Fristen nach § 14 nicht eingehalten wurden, 
2. in welchem Umfang sich die Verfahrensdauer vom Eingang der Anträge bis zur 
Entscheidung über die Anträge verringert hat, 
3. in wie vielen Fällen eine Kostenerstattung nach Absatz 1 Satz 3 und 4 erfolgt ist. 
 
§ 17 Ausführung von Leistungen 
(1) Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe 
1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern, 
2. durch andere Leistungsträger, 
3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und 
gemeinnützigen oder privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen (§ 19) oder 
4. durch ein persönliches Budget 
ausführen. Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. Satz 1 Nr. 1 bis 
3 gilt insbesondere dann, wenn der Rehabilitationsträger die Leistung dadurch 
wirksamer oder wirtschaftlicher erbringen kann. 
(2) Budgets nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 werden so bemessen, dass eine Deckung 
des festgestellten Bedarfs unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit möglich ist. 
(3) Die Rehabilitationsträger erproben die Einführung persönlicher Budgets durch 
Modellvorhaben. 
 
§ 19 Rehabilitationsdienste und –einrichtungen 
(1) Die Rehabilitationsträger wirken gemeinsam unter Beteiligung der 
Bundesregierung und der Landesregierungen darauf hin, dass die fachlich und 
regional erforderlichen Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in ausreichender 
Zahl und Qualität zur Verfügung stehen. Dabei achten sie darauf, dass für eine 
ausreichende Zahl solcher Rehabilitationsdienste und -einrichtungen Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Die Verbände behinderter Menschen 
einschließlich der Verbände der FreienWohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und 
der Interessenvertretungen behinderter Frauen sowie die für die Wahrnehmung der 
Interessen der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf 
Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände werden beteiligt. 
(2) Soweit die Ziele nach Prüfung des Einzelfalls mit vergleichbarer Wirksamkeit 
erreichbar sind, werden Leistungen unter Berücksichtigung der persönlichen 
Umstände in ambulanter, teilstationärer oder betrieblicher Form und gegebenenfalls 
unter Einbeziehung familien-entlastender und -unterstützender Dienste erbracht. 
(3) Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder wird 
eine gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder angestrebt. 
(4) Nehmen Rehabilitationsträger zur Ausführung von Leistungen besondere Dienste 
(Rehabilitationsdienste) oder Einrichtungen (Rehabilitationseinrichtungen)  in 
Anspruch, erfolgt die Auswahl danach, welcher Dienst oder welche Einrichtung die 
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Leistung in der am besten geeigneten Form ausführt; dabei werden Dienste und 
Einrichtungen freier oder gemeinnütziger Träger entsprechend ihrer Bedeutung für 
die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen berücksichtigt und die Vielfalt 
der Träger von Rehabilitationsdiensten oder -einrichtungen gewahrt sowie deren 
Selbständigkeit, Selbstverständnis und Unabhängigkeit beachtet. § 35 Satz 2 Nr. 4 ist 
anzuwenden. 
(5) Rehabilitationsträger können nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften 
Rehabilitationsdienste oder -einrichtungen fördern, wenn dies zweckmäßig ist und die 
Arbeit dieser Dienste oder Einrichtungen in anderer Weise nicht sichergestellt werden 
kann. 
(6) Rehabilitationsdienste und -einrichtungen mit gleicher Aufgabenstellung sollen 
Arbeitsgemeinschaften bilden. 
 
§ 21 Verträge mit Leistungserbringern 
(1) Die Verträge über die Ausführung von Leistungen durch Rehabilitationsdienste 
und -einrichtungen, die nicht in der Trägerschaft eines Rehabilitationsträgers stehen, 
enthalten insbesondere Regelungen über 
1. Qualitätsanforderungen an die Ausführung der Leistungen, das beteiligte Personal 
und die begleitenden Fachdienste, 
2. Übernahme von Grundsätzen der Rehabilitationsträger zur Vereinbarung von 
Vergütungen, 
3. Rechte und Pflichten der Teilnehmer, soweit sich diese nicht bereits aus dem 
Rechtsverhältnis ergeben, das zwischen ihnen und dem Rehabilitationsträger 
besteht, 
4. angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmer an der Ausführung der 
Leistungen, 
5. Geheimhaltung personenbezogener Daten sowie 
6. die Beschäftigung eines angemessenen Anteils behinderter, insbesondere 
schwerbehinderter Frauen. 
(2) Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass die Verträge nach einheitlichen 
Grundsätzen abgeschlossen werden; sie können über den Inhalt der Verträge 
gemeinsameEmpfehlungen nach § 13 sowie Rahmenverträge mit den 
Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitationsdienste und -einrichtungen vereinbaren. 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz wird beteiligt. 
(3) Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten oder Einrichtungen werden 
gekündigt. 
(4) Absatz 1 Nr. 1 und 3 bis 6 wird für eigene Einrichtungen der Rehabilitationsträger 
entsprechend angewendet. 
 
§ 22 Aufgaben der Servicestellen 
(1) Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträger bieten behinderten 
und von Behinderung bedrohten Menschen, ihren Vertrauenspersonen  und 
Personensorgeberechtigten nach § 60 Beratung und Unterstützung an. Die Beratung 
und Unterstützung umfasst insbesondere, 
1. über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationsträger, besondere 
Hilfen im Arbeitsleben sowie über die Verwaltungsabläufe zu informieren, 
2. bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von 
Leistungen zur Teilhabe und der besonderen Hilfen im Arbeitsleben sowie bei der 
Erfüllung von Mitwirkungspflichten zu helfen, 
3. zu klären, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist, auf klare und sachdienliche 
Anträge hinzuwirken und sie an den zuständigen Rehabilitationsträger weiterzuleiten, 
4. bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gutachten erfordert, den 
zuständigen Rehabilitationsträger darüber zu informieren, 
5. die Entscheidung des zuständigen Rehabilitationsträgers in Fällen, in denen die 
Notwendigkeit von Leistungen zur Teilhabe offenkundig ist, so umfassend 
vorzubereiten, dass dieser unverzüglich entscheiden kann, 
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6. bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationsträgers den behinderten 
oder von Behinderung bedrohten Menschen unterstützend zu begleiten, 
7. bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen 
hinzuwirken und 
8. zwischen mehreren Rehabilitationsträgern und Beteiligten auch während der 
Leistungserbringung zu koordinieren und zu vermitteln. 
Die Beratung umfasst unter Beteiligung der Integrationsämter auch die Klärung eines 
Hilfebedarfs nach Teil 2 dieses Buches. Die Pflegekassen werden bei drohender oder 
bestehender Pflegebedürftigkeit an der Beratung und Unterstützung durch die 
gemeinsamen Servicestellen beteiligt. Verbände behinderter Menschen einschließlich 
der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfe-gruppen und der 
Interessenvertretungen behinderter Frauen werden mit Einverständnis der 
behinderten Menschen an der Beratung beteiligt. 
(2) § 14 des Ersten Buches und § 8 des Bundessozialhilfe-gesetzes bleiben 
unberührt. Auskünfte nach § 15 des Ersten Buches über Leistungen zur Teilhabe 
erteilen alle Rehabilitationsträger.  
 
§ 23 Servicestellen 
(1) Die Rehabilitationsträger stellen unter Nutzung bestehender Strukturen sicher, 
dass in allen Landkreisen und kreisfreien Städten gemeinsame Servicestellen 
bestehen. Gemeinsame Servicestellen können für mehrere kleine Landkreise oder 
kreisfreie Städte eingerichtet werden, wenn eine ortsnahe Beratung und 
Unterstützung behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen gewährleistet 
ist. In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg werden die Service-stellen 
entsprechend dem besonderen Verwaltungsaufbau dieser Länder eingerichtet. 
(2) Die zuständigen obersten Landessozialbehörden wirken mit Unterstützung der 
Spitzenverbände der Rehabilitations-träger darauf hin, dass die gemeinsamen 
Servicestellen unverzüglich eingerichtet werden. 
(3) Die gemeinsamen Servicestellen werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben 
umfassend und qualifiziert erfüllen können, Zugangs- und Kommunikationsbarrieren 
nicht bestehen und Wartezeiten in der Regel vermieden werden. Hierfür wird 
besonders qualifiziertes Personal mit breiten Fachkenntnissen insbesondere des 
Rehabilitationsrechts und der Praxis eingesetzt. § 112 Abs. 3 ist sinngemäß 
anzuwenden. 
(4) In den Servicestellen dürfen Sozialdaten nur erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach § 22 Abs. 1 erforderlich ist. 
 
§26 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
(1) Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter 
Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um 
1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, 
zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder 
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflege-bedürftigkeit zu vermeiden, zu 
überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen 
Bezug von laufenden Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen 
zu mindern. 
(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere 
1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit 
deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt 
werden, einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln, 
2. Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter 
Kinder, 
3. Arznei- und Verbandmittel, 
4. Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und     Beschäftigungstherapie, 
5. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung, 
6. Hilfsmittel, 
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7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie. 
(3) Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medizinische, 
psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall 
erforderlich sind, umdie in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und 
Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder ihre 
Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere 
1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung, 
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, 
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern 
und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen, 
4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und     Beratungsmöglichkeiten, 
5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, 
unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im 
Umgang mit Krisensituationen, 
6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten, 
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation. 
 
§ 27 Krankenbehandlung und Rehabilitation 
Die in § 26 Abs. 1 genannten Ziele sowie § 10 gelten auch bei Leistungen der 
Krankenbehandlung. 

 
§ 30 Früherkennung und Frühförderung 
(1) Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter 
und von Behinderung bedrohter Kinder nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 umfassen auch 
1. die medizinischen Leistungen der mit dieser Zielsetzung fachübergreifend 
arbeitenden Dienste und Einrichtungen, 
2. nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische, psychosoziale 
Leistungen und die Beratung der Erziehungsberechtigten, auch in fachübergreifend 
arbeitenden Diensten und Einrichtungen, wenn sie unter ärztlicher Verantwortung 
erbracht werden und erforderlich sind, um eine drohende oder bereits eingetretene 
Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen individuellen 
Behandlungsplan aufzustellen. 
Leistungen nach Satz 1 werden als Komplexleistung in Verbindung mit 
heilpädagogischen Leistungen (§ 56) erbracht. 
(2) Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von 
Behinderung bedrohter Kinder umfassen des Weiteren nichtärztliche therapeutische, 
psychologische, heilpädagogische, sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen 
und die Beratung der Erziehungsberechtigten durch interdisziplinäre 
Frühförderstellen, wenn sie erforderlich sind, um eine drohende oder bereits 
eingetretene Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen oder die 
Behinderung durch gezielte Förder- und Behandlungsmaßnahmen auszugleichen 
oder zu mildern. 
(3) Zur Abgrenzung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Leistungen und der 
sonstigen Leistungen dieser Dienste und Einrichtungen, zur Übernahme oder Teilung 
der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern, zur Vereinbarung und 
Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung werden gemeinsame Empfehlungen 
vereinbart; § 13 Abs. 3, 4 und 6 gilt entsprechend. Landesrecht kann vorsehen, dass 
an der Komplexleistung weitere Stellen, insbesondere die Kultusverwaltung, zu 
beteiligen sind. In diesem Fall ist eine Erweiterung der gemeinsamen Empfehlungen 
anzustreben. 
 
§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um 
die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen 
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen          
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oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu 
sichern. 
... 
(3) Die Leistungen umfassen insbesondere 
1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen 
zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen und Mobilitätshilfen, 
2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen 
Grundausbildung, 
3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur 
Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen, 
4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht 
überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden, 
... 
(5) Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht. 
(6) Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädagogische 
Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Absatz 1 
genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu 
überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere 
1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung, 
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, 
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern 
und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen, 
4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und     Beratungsmöglichkeiten, 
5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, 
unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im 
Umgang mit Krisensituationen, 
6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten, 
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, 
8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung (§ 
110). 
(7) Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme 
1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung 
einer Leistung eine Unterbringung außerhalb des eigenen oder des elterlichen 
Haushalts wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung des Erfolges 
der Teilhabe notwendig ist, 
2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren, 
Lernmittel, Arbeitskleidung und Arbeitsgerät. 
...  
Die Leistung nach Satz 1 Nr. 3 wird für die Dauer von bis zu drei Jahren erbracht 
undin Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 durch 
dasIntegrationsamt nach § 102 Abs. 4 ausgeführt. Der Rehabilitationsträger erstattet 
dem Integrationsamt seine Aufwendungen. Der Anspruch nach § 102 Abs. 4 bleibt 
unberührt. 
 
§ 42 Zuständigkeiten für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 
(1) Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich erbringen 
1. die Bundesanstalt für Arbeit, soweit nicht einer der in den Nummern 2 bis 4 
genannten Träger zuständig ist, 
2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch 
Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene, 
3. die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der §§ 11 bis 13 
des Sechsten Buches, 
4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der §§ 26 und 26a 
des Bundesversorgungsgesetzes. 
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(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen 
1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch 
Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene, 
2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des § 27d Abs. 1 
Nr. 3 des Bundesversorgungsgesetzes, 
3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des § 35a des 
Achten Buches, 
4. im Übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des 
Bundessozialhilfegesetzes. 
 
§ 43 Arbeitsförderungsgeld 
Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen 
Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten 
behinderten Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 41 Abs. 3 ein 
Arbeitsförderungsgeld. Das Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 26 Euro für 
jeden im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen, dessen Arbeitsentgelt 
zusammen mit dem Arbeitsförderungsgeld den Betrag von 325 Euro nicht übersteigt. 
Ist das Arbeitsentgelt höher als 299 Euro, beträgt das Arbeitsförderungsgeld 
monatlich den Unterschiedsbetrag zwischen dem Arbeitsentgelt und 325 Euro. 
Erhöhungen der Arbeitsentgelte auf Grund der Zuordnung der Kosten im 
Arbeitsbereich der Werkstatt gemäß § 41 Abs. 3 des Bundessozialhilfegesetzes in 
der ab 1. August 1996 geltendenFassung oder gemäß § 41 Abs. 3 können auf die 
Zahlung des Arbeitsförderungsgeldes angerechnet werden. 
 
§ 55 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
(1) Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die 
Leistungen erbracht, die den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft ermöglichen oder sichern oder sie so weit wie möglich unabhängig von 
Pflege machen und nach den Kapiteln 4 bis 6 nicht erbracht werden. 
(2) Leistungen nach Absatz 1 sind insbesondere 
1. Versorgung mit anderen als den in § 31 genannten Hilfsmitteln oder den in § 33 
genannten Hilfen, 
2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, 
3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und 
geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilnahme am Leben in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen, 
4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, 
5. Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den 
besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen entspricht, 
6. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, 
7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. 
 
 
§ 56 Heilpädagogische Leistungen 
(1) Heilpädagogische Leistungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 werden erbracht, wenn nach 
fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch 
1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer 
Behinderung verlangsamt oder 
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Sie werden 
immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch 
nicht eingeschult sind, erbracht. 
(2) In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung (§ 30) und 
schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger werden heilpädagogische 
Leistungen als Komplexleistung erbracht. 
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§ 57 Förderung der Verständigung 
Bedürfen hörbehinderte Menschen oder behinderte Menschen mit besonders starker 
Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit auf Grund ihrer Behinderung zur Verständigung 
mit der    Umwelt aus besonderem Anlass der Hilfe Anderer, werden      ihnen die 
erforderlichen Hilfen zur Verfügung gestellt oder angemessene Aufwendungen hierfür 
erstattet. 

 
 
Ö PsychKG NRW 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz regelt 
1. Hilfen für Personen, bei denen Anzeichen einer psychischen Krankheit bestehen, 
die psychisch  erkrankt sind oder bei denen die Folgen einer psychischen Krankheit 
fortbestehen (Betroffene),  
2. die Anordnung von Schutzmaßnahmen durch die untere Gesundheitsbehörde, 
soweit gewichtige  Anhaltspunkte für eine Selbstgefährdung oder eine Gefährdung 
bedeutender Rechtsgüter anderer auf  Grund einer psychischen Krankheit bestehen, 
und  
3. die Unterbringung von den Betroffenen, die psychisch erkrankt sind und dadurch 
sich selbst  oder bedeutende Rechtsgüter anderer erheblich gefährden.  
(2) Psychische Krankheiten im Sinne dieses Gesetzes sind behandlungsbedürftige 
Psychosen sowie  andere behandlungsbedürftige psychische Störungen und 
Abhängigkeitserkrankungen von vergleichbarer Schwere. 
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für Personen, die auf Grund der §§ 63, 64 StGB, 81, 126 
a, 453 c in  Verbindung mit § 463 StPO, §§ 7, 73 JGG und §§ 1631 b, 1800,1915 
sowie 1906 BGB untergebracht sind. 
 
§ 3 Ziel und Art der Hilfen 
(1)1. Die Hilfen sollen Betroffene aller Altersstufen durch rechtzeitige, der Art der  
Erkrankung angemessene medizinische und psychosoziale Vorsorge- und 
Nachsorgemaßnahmen befähigen,  ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes 
Leben in der Gemeinschaft zu führen, sowie  Anordnungen von Schutzmaßnahmen 
und insbesondere Unterbringungen vermeiden. 
2. Befinden  sich die Betroffenen in ärztlicher, psychologisch psychotherapeutischer 
oder kinder- und jugendlichenpsychotherapeutischer (ärztlicher und 
psychotherapeutischer) Behandlung, werden die  Hilfen ergänzend gewährt.  
 (2)1. Art, Ausmaß und Dauer der Hilfen richten sich, soweit dieses Gesetz nicht  
bestimmte Maßnahmen vorschreibt, nach den Besonderheiten des Einzelfalles. 
2. Sie werden nur geleistet, wenn sie freiwillig angenommen werden.  
 
§ 4 Anspruch auf Hilfen 
 (1) Die Hilfen sind zu gewähren, sobald dem Träger dieser Hilfen durch begründeten 
Antrag  Hilfebedürftiger oder Dritter bekannt wird, dass die in § 1 Abs. 1 Nr.1 
bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.  
 (2) Der Träger der Hilfen soll darüber hinaus von Amts wegen tätig werden, wenn 
Anhaltspunkte vorliegen, dass Hilfebedürftige nicht in der Lage sind, Hilfen zu 
beantragen. 
 
§ 5 Träger der Hilfen 
(1)1. Die Hilfen obliegen den Kreisen und kreisfreien Städten – unteren 
Gesundheitsbehörden - als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und werden 
insbesondere durch Sozialpsychiatrische Dienste geleistet. 
2. Die unteren Gesundheitsbehörden haben darauf  hinzuwirken, dass insbesondere 
ambulante Dienste und Einrichtungen, die die klinische Versorgung  ergänzen, in 
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Anspruch genommen werden können. 3§ 5 Abs. 3 des Gesetzes über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 25. November 1997 (GV. NRW. S. 430) 
in der jeweils  geltenden Fassung bleibt unberührt. 
 
§ 6 Zusammenarbeit 
1. Zur Unterstützung und Ergänzung der eigenen Maßnahmen arbeitet der Träger der 
Hilfen  insbesondere - mit Betroffenen- und Angehörigenorganisationen, 
-          mit Krankenhäusern im Sinne von. § 10 Abs.2 Satz 1,  
-          mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten,  
-          mit niedergelassenen psychologischen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und –
therapeuten 
(Psychotherapeuten),  
-          mit Einrichtungen der Suchthilfe,  
-          mit sonstigen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens,  
-          mit der Sozial- und Jugendhilfe,  
-          mit Betreuungsbehörden und - vereinen und  
-          mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 
zusammen. 
2. Dabei ist die Koordination der psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung  
gemäß §§ 3 und 23 ÖGDG in der jeweils geltenden Fassung zu gewährleisten. 
 
§ 10 Unterbringung und Aufsicht 
(1) Ziel der Unterbringung ist es, die in § 11 Abs. 1 und 2 genannten Gefahren 
abzuwenden und die  Betroffenen nach Maßgabe dieses Gesetzes zu behandeln. 
(2)1. Eine Unterbringung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn Betroffene gegen  
ihren Willen oder gegen den Willen Aufenthaltsbestimmungsberechtigter oder im 
Zustand der Willenlosigkeit in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus, eine 
psychiatrische Fachabteilung eines  Allgemeinkrankenhauses oder einer 
Hochschulklinik (Krankenhaus) eingewiesen werden und dort verbleiben. 
2. Die §§ 1631 b, 1800, 1915 und 1906 BGB bleiben unberührt. 
3. Die Krankenhäuser haben durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich 
die Betroffenen der Unterbringung nicht entziehen. 

 
§ 11 Voraussetzungen der Unterbringung 
(1)1. Die Unterbringung Betroffener ist nur zulässig, wenn und solange durch deren  
krankheitsbedingtes Verhalten gegenwärtig eine erhebliche Selbstgefährdung oder 
eine erhebliche  Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer besteht, die nicht 
anders abgewendet werden kann.  
2. Die fehlende Bereitschaft, sich behandeln zu lassen, rechtfertigt allein keine 
Unterbringung.  
(2) Von einer gegenwärtigen Gefahr im Sinne von Absatz 1 ist dann auszugehen, 
wenn ein  schadenstiftendes Ereignis unmittelbar bevorsteht oder sein Eintritt zwar 
unvorhersehbar, wegen  besonderer Umstände jedoch jederzeit zu erwarten ist. 
 
§ 13 Anwendung der Vorschriften über die freiwillige Gerichtsbarkeit 
(1) Für einstweilige, längerfristige und Unterbringungen zur Begutachtung sowie für 
das  gerichtliche Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der  freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG). 
(2) Gemäß § 70 d Abs. 1 und § 70 g Abs. 2 FGG gibt das Gericht vor 
Unterbringungsmaßnahmen auch  dem Sozialpsychiatrischen Dienst der unteren 
Gesundheitsbehörde Gelegenheit zur Äußerung und teilt  ihm die Entscheidung mit. 
 
§ 14 Sofortige Unterbringung 
(1)1. Ist bei Gefahr im Verzug eine sofortige Unterbringung notwendig, kann die  
örtliche Ordnungsbehörde die sofortige Unterbringung ohne vorherige gerichtliche 
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Entscheidung  vornehmen, wenn ein ärztliches Zeugnis über einen entsprechenden 
Befund vorliegt, der nicht älter  als vom Vortage ist.  
2. Zeugnisse nach Satz 1 sind grundsätzlich von Ärztinnen oder Ärzten auszustellen, 
die im  Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie weitergebildet oder auf dem 
Gebiet der Psychiatrie  erfahren sind. 
3. Sie haben die Betroffenen persönlich zu untersuchen und die Notwendigkeit einer 
sofortigen Unterbringung schriftlich zu begründen.4Will die örtliche Ordnungsbehörde 
in der Beurteilung der Voraussetzungen für eine sofortige Unterbringung von einem 
vorgelegten ärztlichen Zeugnis abweichen, hat sie den Sozialpsychiatrischen Dienst 
der unteren Gesundheitsbehörde zu beteiligen. 
(2) 1. Nimmt die örtliche Ordnungsbehörde eine sofortige Unterbringung vor, ist sie  
verpflichtet, unverzüglich beim Amtsgericht – Vormundschaftsgericht - einen Antrag 
auf Unterbringung  zu stellen.  
2. In diesem Antrag ist darzulegen, warum andere Hilfsmaßnahmen nicht ausreichten 
und eine gerichtliche Entscheidung nicht möglich war. 
3. Ist die Unterbringung und deren sofortige Wirksamkeit nicht bis zum Ablauf des auf 
den Beginn der sofortigen Unterbringung folgenden Tages  durch das Gericht 
angeordnet, so sind die Betroffenen von der ärztlichen Leitung des Krankenhauses,  
bei selbstständigen Abteilungen von der fachlich unabhängigen ärztlichen Leitung der 
Abteilung (ärztliche Leitung), zu entlassen.  
 
§ 15 Beendigung der Unterbringung 
1 Ordnet das Gericht nicht die Fortdauer der Unterbringung an, sind die Betroffenen 
nach Ablauf der festgesetzten Unterbringungszeit durch die ärztliche Leitung zu 
entlassen. 

 
 § 17 Aufnahme und Eingangsuntersuchung 

(1) 1. Bei der Aufnahme unterrichtet das Krankenhaus die Betroffenen mündlich und  
schriftlich über ihre Rechte und Pflichten.  
2. Eine Person ihres Vertrauens ist  unverzüglich über die Aufnahme zu 
benachrichtigen.  
3 Satz 1 gilt für die Vertrauensperson  entsprechend.  
(2) 1. Nach der Aufnahme sind die Betroffenen sofort ärztlich zu untersuchen.  
2. Es ist sicherzustellen, dass die Erforderlichkeit der weiteren Unterbringung 
fortlaufend  ärztlich überprüft und dokumentiert wird.  
(3) 1. Ergibt eine ärztliche Untersuchung, dass die Unterbringungsvoraussetzungen 
nicht  mehr vorliegen, hat die ärztliche Leitung die in § 15 Satz 2 Genannten 
unverzüglich zu unterrichten. 
2. Bis zur Entscheidung des Gerichts können die Betroffenen sofort nach § 25 
beurlaubt  werden. 

 
 
Ö Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) 
 
Vom 25. November 1997  
(Artikel 3 d. Gesetzes zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kreise, Städte und Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen) 
Inhaltsverzeichnis 
Erstes Kapitel 
Ziele, Grundsätze, Aufgaben 
§ 1 Stellung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Gesundheitswesen 
§ 2 Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
§ 3 Zusammenarbeit und Koordination 
§ 4 Allgemeine Grundsätze der Leistungserbringung 
§ 5 Träger 
§ 6 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde 
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Zweites Kapitel 
Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde im einzelnen 
Erster Abschnitt 
Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsschutz 
§ 7 Grundsatz 
§ 8 Mitwirkung an Planungen 
§ 9 Gesundheitsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Impfungen 
§10 Umweltmedizin 
§11 Schwangeren- und Mütterberatung 
§12 Kinder- und Jugendgesundheit 
§13 Kinder- und Jugendzahngesundheit 
Zweiter Abschnitt 
Gesundheitshilfe 
§ 14 Grundsatz 
§ 15 Besondere Beratungsangebote 
§ 16 Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke 
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Dienste der Qualitätssicherung 
§ 17 Hygieneüberwachung 
§ 18 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens 
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§ 20 Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie 
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Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
§ 25 Landesgesundheitsberichterstattung 
§ 26 Landesgesundheitskonferenz 
§ 27 Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
Viertes Kapitel 
Eingriffsbefugnisse, Beschränkungen von Rechten 
§ 28 Befugnisse und Pflichten 
§ 29 Ermächtigungen 
§ 30 Überprüfung der Auswirkungen dieses Gesetzes 
§ 31 Aufhebung von Vorschriften 
 
Erstes Kapitel 
Ziele Grundsätze, Aufgaben 
 
§ 1 Stellung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Gesundheitswesen 
Der Öffentliche Gesundheitsdienst nimmt eigenständige Aufgaben im arbeitsteiligen 
Gesundheitswesen wahr. 
 
§ 2  Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(1) Der öffentliche Gesundheitsdienst unterstützt im Rahmen seiner Zuständigkeit nach 
Maßgabe dieses Gesetzes eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und 
Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und 
medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung. Hierbei 
berücksichtigt er auch das unterschiedliche gesundheitliche Verhalten, die unterschiedlichen 



 66

Lebenslagen, die unterschiedlichen Gesundheitsrisiken und Krankheitsverläufe sowie die 
unterschiedliche Versorgungssituation von Frauen und Männern. Zuständigkeiten anderer 
gesetzlich verpflichteter Handlungsträger im Gesundheitswesen bleiben unberührt. 
(2) Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sind hierbei insbesondere 
1. die Beobachtung, Erfassung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und der 
gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung einschließlich der Auswirkungen von 
Umwelteinflüssen auf die Gesundheit, 
2. der Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung, die Mitwirkung bei der 
Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten und die Hinwirkung auf ihre angemessene 
gesundheitliche Versorgung; dies gilt insbesondere für sozial schwache und besonders 
schutzbedürftige Personen, 
3. die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene, 
4. die Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, 
Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen und die Aufklärung der 
Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arzneimittelkonsums, 
5. die Aufklärung der Bevölkerung und Beratung der Behörden in Fragen der Gesundheit 
und die Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich 
möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, 
6. die Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens, soweit keine andere 
Zuständigkeit gegeben ist. 
(3) Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes nach anderen Gesetzen und 
Rechtsverordnungen werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes erfüllt. 
(4) Neue Formen der Aufgabenwahrnehmung sowie neue Organisationsformen können in 
Modellen erprobt werden. Dabei sollen auch die Fragen einer verstärkten Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Interessenvertretungen von Patientinnen und Patienten sowie einer 
besseren Erreichbarkeit insbesondere nichtdeutscher Bevölkerungsgruppen einbezogen 
werden. 
 
§ 3 Zusammenarbeit und Koordination 
Der Öffentliche Gesundheitsdienst arbeitet mit den anderen an der gesundheitlichen 
Versorgung Beteiligten, insbesondere mit den Trägern medizinisch-sozialer Einrichtungen, 
den Kostenträgern, den Trägern von Hilfeeinrichtungen einschließlich der Einrichtungen für 
Gewaltopfer, den Selbsthilfegruppen sowie den Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und 
des Patientenschutzes zusammen. Er regt Maßnahmen der vorrangig zur Leistung 
Verpflichteten an. 
 
§ 4 Allgemeine Grundsätze der Leistungserbringung 
(1) Soweit und solange die medizinisch-soziale Versorgung erforderlich, jedoch nicht oder 
nicht rechtzeitig gewährleistet ist, kann sie die untere Gesundheitsbehörde im Benehmen mit 
primär zuständigen Handlungsträgern im Rahmen eigener Dienste und Einrichtungen 
erbringen. Dies gilt insbesondere, wenn Personen wegen ihres körperlichen, geistigen oder 
seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher 
Fürsorge bedürfen und diesem Bedarf nicht im Rahmen der üblichen Einrichtungen der 
gesundheitlichen Versorgung entsprochen wird. 
(2) Werden Leistungen nach Absatz 1 erbracht, betreibt die untere Gesundheitsbehörde, 
auch im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen, die Erstattung der Kosten. Die oberste 
Gesundheitsbehörde ist verpflichtet, die untere Gesundheitsbehörde dabei im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zu unterstützen. 
(3) Absätze 1 und 2 gelten insbesondere in den Fällen der §§ 10, 11, § 12 Abs. 2, §§ 13,14 
sowie 15 Abs. 1. 
 
§ 5 Behörden und Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(1) Träger des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sind die Kreise, die kreisfreien Städte und 
das Land. 
(2) Behörden und Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sind 
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1. die Kreise und kreisfreien Städte als untere Gesundheitsbehörden 
2. die Bezirksregierungen als mittlere Landesgesundheitsbehörden 
3. die für das Gesundheitswesen und für Umweltmedizin zuständigen Ministerien als oberste 
Landesbehörden 
4. das Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. 
(3) Die kommunalen Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes können die Durchführung 
ihnen obliegender Aufgaben einem anderen kommunalen Träger übertragen oder 
gemeinschaftlich wahrnehmen. Sie können auch Dritte mit der Wahrnehmung einer Aufgabe 
beauftragen. Ihre Verantwortung bleibt dadurch unberührt. 
 
§ 6 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde 
(1) Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde sind 
1. die Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und dem Gesundheitsschutz, 
2. die Mitwirkung an der Gesundheitshilfe, 
3. die Dienste der Qualitätssicherung, 
4. die Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit, 
5. die Gesundheitsberichterstattung, 
6. die ortsnahe Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung. 
Ist in Gesetzen und Rechtsverordnungen die Zuständigkeit der Amtsärztin oder des 
Amtsarztes begründet oder sind amtliche Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten 
vorgeschrieben, so ist die untere Gesundheitsbehörde zuständig. 
(2) Die untere Gesundheitsbehörde führt die in §§ 9, 17,§ l8 Abs. 2, §20 Abs. 1 aufgeführten 
Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch. Die Aufsichtsbehörden 
können Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Ausführung dieser Aufgaben zu sichern. 
Zur zweckmäßigen Aufgabenerfüllung können sie allgemeine Weisungen erteilen, um die 
gleichmäßige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Aufsichtsbehörden sind die 
Bezirksregierungen und oberste Aufsichtsbehörde das für das Gesundheitswesen 
zuständige Ministerium. 
(3) Im Interesse der Erreichbarkeit und der Vernetzung von Gesundheitsvorsorge, 
medizinischer Behandlung, Beratung, Betreuung und Nachsorge ist auf eine enge räumliche 
und funktionale Abstimmung gesundheitlicher Leistungen und Einrichtungen hinzuwirken. 
 
Zweites Kapitel 
Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde im einzelnen 
 
Erster Abschnitt: 
Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsschutz 
 
§ 7 Grundsatz 
(1) Die untere Gesundheitsbehörde wirkt an der Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelt-, 
Arbeits- und Lebensverhältnisse und an der Förderung gesundheitsdienlicher Lebensweisen 
durch Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsbildung, an der Verhütung von 
Gesundheitsgefahren und Krankheiten und an einer möglichst frühzeitigen Erkennung von 
Gesundheitsschäden mit. 
(2) Die untere Gesundheitsbehörde hat unter Beachtung der Vielfalt der Methoden und 
Träger auf der Grundlage der Gesundheitsberichte nach § 21 vorrangig die Planung und 
Umsetzung von Gesundheitsförderung und Prävention zu koordinieren und gegebenenfalls 
auf zusätzliche Aktivitäten der in der Gesundheitsförderung und Prävention tätigen 
Institutionen, Organisationen und Gruppen hinzuwirken. 
(3) Die untere Gesundheitsbehörde soll die Arbeit der im Gesundheitsbereich tätigen, in ihrer 
Zielsetzung und Aufgabendurchführung freien Selbsthilfegruppen fördern und mit ihren 
Vereinigungen und Zusammenschlüssen zusammenarbeiten. Sie kann unter 
Berücksichtigung des Angebotes freier Träger Kontakt- und Informationsstellen für 
Selbsthilfegruppen einrichten. 
(4) Die untere Gesundheitsbehörde arbeitet im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für 



 68

Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitsschutz mit den anderen zuständigen 
Behörden, insbesondere mit denen für Arbeits- und Umweltschutz, zusammen. 
 
§ 8 Mitwirkung an Planungen 
Die vom Kreis oder von der kreisfreien Stadt abzugebenden Stellungnahmen zu Planungs- 
und Genehmigungsverfahren werden unter Beteiligung der unteren Gesundheitsbehörde 
erstellt, wenn gesundheitliche Belange der Bevölkerung berührt werden, um Feststellungen 
zur gesundheitlichen Verträglichkeit des Vorhabens zu treffen. 
 
§ 9 Gesundheitsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, 
Impfungen 
(1) Die untere Gesundheitsbehörde trägt zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten bei. Insbesondere durch Aufklärung und Beratung sowie durch die Aufdeckung 
von Infektionsketten mit dem Ziel ihrer Unterbrechung wirkt sie darauf hin, daß die 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten verhindert wird. 
(2) Die untere Gesundheitsbehörde wirkt auf die Sicherstellung des notwendigen 
Impfangebotes und einer ausreichenden Impfberatung hin. Sie kann beides auch selbst 
durchführen. Sie beobachtet, dokumentiert und bewertet den Durchimpfungsgrad der 
Bevölkerung. 
(3) Soweit die oberste Gesundheitsbehörde den unteren Gesundheitsbehörden ein 
kostenloses Impfangebot vorschreibt, hat sie die Kosten zu erstatten. 
 
§ 10 Umweltmedizin 
(1) Die untere Gesundheitsbehörde fördert den Schutz der Bevölkerung vor 
gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt. Sie 
klärt insbesondere die Bevölkerung hierüber und über sonstige umweltmedizinische Fragen 
auf. Sie bewertet die Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Bevölkerung unter 
gesundheitlichen Gesichtspunkten. 
(2) Die untere Gesundheitsbehörde kann zur Abwehr von gesundheitlichen Schäden oder 
Langzeitwirkungen in öffentlichen Gebäuden entsprechende Maßnahmen anordnen. 
 
§ 11 Schwangeren- und Mütterberatung 
Die untere Gesundheitsbehörde wirkt auf ein ausreichendes Angebot an Schwangeren- und 
Mütterberatung hin. Für Personen in sozialen und gesundheitlichen Problemlagen, 
insbesondere für diejenigen, die aufsuchende Hilfe benötigen, hält die untere 
Gesundheitsbehörde einen Beratungsdienst vor. 
 
§ 12 Kinder- und Jugendgesundheit 
(1) Die untere Gesundheitsbehörde hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor 
Gesundheitsgefahren zu schützen und ihre Gesundheit zu fördern. Insbesondere der Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienst arbeitet hierzu mit anderen Behörden, Trägern, Einrichtungen 
und Personen, die Verantwortung für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen tragen, 
zusammen. 
(2) Die untere Gesundheitsbehörde nimmt für Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere in 
Tageseinrichtungen für Kinder und Schulen, betriebsmedizinische Aufgaben wahr. Sie berät 
die Träger der Gemeinschaftseinrichtung, die Sorgeberechtigten, Erzieherinnen und Erzieher 
sowie Lehrerinnen und Lehrer in Fragen der Gesundheitsförderung und des 
Gesundheitsschutzes. Sie führt die schulischen Eingangsuntersuchungen und, soweit 
erforderlich, weitere Regeluntersuchungen durch und kann 
Gesundheitsförderungsprogramme anbieten. 
(3) Zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und 
Verhaltensstörungen kann die untere Gesundheitsbehörde zur Ergänzung von 
Vorsorgeangeboten ärztliche Untersuchungen durchführen. Soweit dies erforderlich ist, soll 
sie auch Impfungen durchführen. 
Wird im Rahmen dieser Untersuchungen die Gefährdung oder Störung der körperlichen, 
seelischen oder geistigen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen festgestellt, vermittelt 
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die untere Gesundheitsbehörde in Zusammenarbeit mit den für Jugendhilfe und Sozialhilfe 
zuständigen Stellen die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. 
 
§ 13 Kinder- und Jugendzahngesundheit 
(1) Im Rahmen eines Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienstes berät die untere 
Gesundheitsbehörde Kinder, Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten, Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer in Fragen der Gesunderhaltung des Zahn-, Mund- 
und Kieferbereiches. Die untere Gesundheitsbehörde führt, soweit erforderlich, dazu 
regelmäßig zahnärztliche Untersuchungen durch, um Krankheiten und Fehlentwicklungen zu 
verhüten und zu mildern. 
(2) Maßnahmen der Gruppenprophylaxe, insbesondere der Ernährungsberatung, 
Zahnschmelzhärtung und Mundhygiene, können durch Maßnahmen der lndividualprophylaxe 
vor allem bei Klein- und Schulkindern sowie behinderten Kindern ergänzt werden, soweit sie 
sonst nicht gewährleistetsind. 
 
Zweiter Abschnitt 
Gesundheitshilfe 
 
§ 14 Grundsatz 
Die untere Gesundheitsbehörde berät und unterstützt Personen, die wegen ihres 
körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände 
besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen (Gesundheitshilfe). Diese Gesundheitshilfe 
ist darauf gerichtet, gesundheitliche Beeinträchtigungen und Schäden zu vermeiden, zu 
überwinden, zu bessern und zu lindern sowie Verschlimmerungen zu verhüten. Sie soll die 
betroffenen Personen befähigen, entsprechend ihren Möglichkeiten möglichst selbständig in 
der Gesellschaft zu leben. Bei Bedarf ist auch aufsuchende Beratung und Hilfe zu leisten. 
 
§ 15 Besondere Beratungsangebote 
(1) Die untere Gesundheitsbehörde wirkt bei besonders häufigen und schwerwiegenden 
Krankheiten und bei Behinderungen auf ein Beratungsangebot für die Betroffenen und deren 
Angehörige hin. 
(2) Die untere Gesundheitsbehörde wirkt mit an der Aufklärung und Beratung der 
Bevölkerung, insbesondere gefährdeter Bevölkerungsgruppen, zu AIDS und anderen sexuell 
übertragbaren Krankheiten und an der Beratung infizierter und erkrankter Personen sowie 
deren Angehörigen. Ratsuchenden werden anonyme HIV-Untersuchungen angeboten. 
 
§ 16 Menschen mit Behinderungen, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke 
(1) Die untere Gesundheitsbehörde berät Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen, 
mit geistigen und seelischen Behinderungen, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke und 
ihre Angehörigen. 
(2) Die untere Gesundheitsbehörde hält für die Hilfen an Menschen mit geistigen und 
seelischen Behinderungen, psychisch Kranken, Abhängigkeitskranken und ihren 
Angehörigen einen Sozialpsychiatrischen Dienst vor. 
(3) Für den Anwendungsbereich des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten (PsychKG) in der jeweils geltenden Fassung geht das PsychKG 
diesem Gesetz vor. 
 
Dritter Abschnitt 
Dienste der Qualitätssicherung 
 
§ 17 Hygieneüberwachung 
(1) Die untere Gesundheitsbehörde überwacht die Einhaltung der Anforderungen an die 
Hygiene, soweit dies durch bundes- oder landesrechtliche Regelungen vorgeschrieben ist, 
insbesondere bei 
1. Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für 
ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, 
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Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 bis 5 des Heimgesetzes, vergleichbaren Behandlungs-, 
Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen, 
2. Einrichtungen, in denen überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, 
insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorten, Schulen oder 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen, Heimen, Ferienlagern und ähnlichen Einrichtungen, 
3. Obdachlosenunterkünften, Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber, Spätaussiedler 
und Flüchtlinge sowie sonstigen Massenunterkünften, 
4. Justizvollzugsanstalten, 
5. Einrichtungen des Leichen- und Bestattungswesens, 
6. Anlagen zur Versorgung mit Trinkwasser und Brauchwasser, 
7. Anlagen zur Entsorgung von Abwasser und Abfällen, 
8. Badegewässern. 
(2) Einrichtungen nach Absatz 1 sind grundsätzlich regelmäßig und wenn Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die Anforderungen der Hygiene nicht eingehalten werden, zu 
überwachen. Andere Einrichtungen können überwacht werden, soweit landes- oder 
bundesrechtliche Regelungen dies vorsehen. 
(3) Wer eine Einrichtung nach Absatz 1 betreiben will, muß die Aufnahme und die 
Schließung des Betriebes der unteren Gesundheitsbehörde anzeigen, in deren Bezirk sich 
die Einrichtung befindet. 
 
§ 18 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens 
(1) Wer einen Beruf des Gesundheitswesens selbständig ausüben möchte oder Angehörige 
der Berufe des Gesundheitswesens beschäftigen will, hat die Aufnahme und die Beendigung 
dieser Tätigkeit der unteren Gesundheitsbehörde anzuzeigen, in deren Bezirk die Tätigkeit 
ausgeübt wird. 
(2) Die untere Gesundheitsbehörde hat die Berechtigung zur Ausübung eines Berufes des 
Gesundheitswesens und zur Führung von Berufsbezeichnungen zu überwachen, soweit 
nicht andere Stellen zuständig sind. 
 
§ 19 Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten 
Die unteren Gesundheitsbehörden stellen amtliche Bescheinigungen und Zeugnisse aus und 
erstatten Gutachten, soweit dies durch bundes- oder landesrechtliche Regelungen 
vorgeschrieben ist. Die Ärztinnen und Ärzte der unteren Gesundheitsbehörde sind 
Gerichtsärzte im Sinne des § 87 Absatz 2 der Strafprozeßordnung für den Bezirk des 
Gesundheitsamtes. 
 
§ 20 Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie 
(1) Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird von der unteren Gesundheitsbehörde 
(Amtsapothekerin/Amtsapotheker) überwacht. 
(2) Die untere Gesundheitsbehörde (Amtsapothekerin/Amtsapotheker) soll mit Unterstützung 
des Landesinstituts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst anhand der ihr zur Verfügung 
stehenden Daten den Arzneimittelkonsum der Bevölkerung beobachten, dokumentieren, 
analysieren und bewerten. Sie kann dazu Erhebungen durchführen. Auf dieser Grundlage 
soll sie die Bevölkerung über einen verantwortlichen Arzneimittelkonsum aufklären, 
informieren und beraten sowie an der Bekämpfung des Drogen- und 
Arzneimittelmissbrauchs mitwirken. 
 
Vierter Abschnitt 
Kommunale Gesundheitsberichterstattung 
 
§ 21 Kommunaler Gesundheitsbericht 
Die untere Gesundheitsbehörde erstellt zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 6 regelmäßig 
Gesundheitsberichte auf der Grundlage eigener und der in der Gesundheitskonferenz 
beratenen Erkenntnisse. Dabei sind soziale und geschlechtsspezifische Gegebenheiten 
regelmäßig einzubeziehen. Die untere Gesundheitsbehörde macht die Berichte der 
Öffentlichkeit zugänglich. 
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Fünfter Abschnitt 
Leitung und Organisation 
 
§ 22 Fachkräfte und medizinische Leitung 
(1) Die untere Gesundheitsbehörde ist zur Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend mit 
geeigneten Fachkräften, insbesondere mit Fachärztinnen und Fachärzten für das Öffentliche 
Gesundheitswesen und anderen Fachärztinnen und Fachärzten sowie Apothekerinnen und 
Apothekern und Angehörigen sonstiger im Gesundheitswesen tätiger Berufe zu besetzen, 
die die erforderlichen Kenntnisse des öffentlichen Gesundheitsrechts und des 
Gesundheitswesens haben und entsprechend fortgebildet werden. 
(2) Die Leitung der medizinischen Dienste der unteren Gesundheitsbehörde obliegt einer 
Ärztin oder einem Arzt nach Absatz 1. 
(3) Amtsarzt und Amtsärztin im Sinne sonstiger bundes- und landesrechtlicher Regelungen 
sind Ärztinnen und Ärzte nach Absatz 1. 
 
§ 23 Koordination 
Die Koordination insbesondere der 
- kommunalen Gesundheitsberichterstattung, 
- Gesundheitsförderung, 
- Umweltmedizin, 
- psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung, 
- medizinisch-sozialen Versorgung älterer Menschen, 
- Aufklärung, Beratung und Versorgung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten,  
ist als eigenständige Aufgabe wahrzunehmen. Hierzu gehört auch die Geschäftsführung der 
Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen. 
 
§ 24 Kommunale Gesundheitskonferenz 
(1)Der Rat oder der Kreistag beruft die Kommunale Gesundheitskonferenz von Vertretern 
und Vertreterinnen der an der Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung Beteiligten, der Selbsthilfegruppen und der Einrichtungen für 
Gesundheitsvorsorge und Patientenschutz ein. Hinsichtlich der geschlechtsparitätischen 
Besetzung findet § 12 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz Anwendung. Mitglieder des für 
Gesundheit zuständigen Ausschusses des Rates oder des Kreistages gehören der 
Kommunalen Gesundheitskonferenz an. Sofern eine Kommunale Gleichstellungsbeauftragte 
nicht Mitglied der Gesundheitskonferenz ist, findet § 18 Landesgleichstellungsgesetz 
Anwendung. 
(2)Die Kommunale Gesundheitskonferenz berät gemeinsam interessierende Fragen der 
gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene mit dem Ziel der Koordinierung und gibt bei 
Bedarf Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt unter Selbstverpflichtung der Beteiligten. 
(3)Die Kommunale Gesundheitskonferenz wirkt an der Gesundheitsberichterstattung mit. Der 
Gesundheitsbericht wird mit den Empfehlungen und Stellungnahmen der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz dem Rat oder dem Kreistag zugeleitet. 
 
Drittes Kapitel 
Landesgesundheitsberichterstattung, Landesgesundheitskonferenz, 
Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
 
§ 25 Landesgesundheitsberichterstattung 
(1)Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium legt regelmäßig 
Gesundheitsberichte als Grundlage gesundheitspolitischer Planungen vor 
(Landesgesundheitsberichterstattung). 
(2) Die Landesgesundheitsberichte werden dem Landtag zugeleitet. 
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§ 26 Landesgesundheitskonferenz 
(1)Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium beruft die 
Landesgesundheitskonferenz ein. Dieser gehören insbesondere Vertreterinnen und Vertreter 
der Sozialversicherungsträger, der verfassten Ärzte- und Zahnärzteschaft, der Apotheker, 
der Krankenhausgesellschaft, der freien Wohlfahrtsverbände, der Landschaftsverbände, der 
gesundheitlichen Selbsthilfe und der Einrichtungen für Gesundheitsvorsorge und 
Patientenschutz, der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände und der kommunalen 
Spitzenverbände des Landes an. 
(2)Die Landesgesundheitskonferenz berät gesundheitspolitische Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung mit dem Ziel der Koordinierung und gibt bei Bedarf Empfehlungen. Die 
Umsetzung erfolgt unter Selbstverpflichtung der Beteiligten. 
(3)Die Sitzungen der Landesgesundheitskonferenz finden mindestens einmal jährlich statt. 
Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium führt den Vorsitz. 
(4) Die Landesgesundheitskonferenz kann Arbeitsgruppen bilden. 
 
§ 27 Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(1) Das Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein -
Westfalen ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des für das Gesundheitswesen 
zuständigen Ministeriums. Es hat die Aufgabe, als fachliche Leitstelle für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst, insbesondere auf den Gebieten der Epidemiologie und 
Gesundheitsberichterstattung, der europäischen und internationalen Gesundheitspolitik, der 
Gesundheitsförderung, der Umweltmedizin, der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, der 
Hygiene und der Arzneimittelsicherheit, die Landesregierung und die unteren 
Gesundheitsbehörden zu beraten und zu unterstützen. 
(2) Im Rahmen dieser Aufgaben obliegen dem Landesinstitut 
- die Sammlung und Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer 
Erfahrungen, 
- die Entwicklung fachlicher Konzepte und Strategien, 
- die Durchführung von fachbezogenen Untersuchungen und Forschungsprojekten sowie die 
Auswertung von Untersuchungs- und Forschungsprogrammen, 
- die Entwicklung von Methoden und Verfahren der Qualitätssicherung und -kontrolle für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst, 
- die Qualifizierung im Öffentlichen Gesundheitsdienst, soweit dafür nicht andere 
Einrichtungen zuständig sind, 
- die Vorbereitung des Landesgesundheitsberichtes nach § 25. 
 
Viertes Kapitel 
Eingriffsbefugnisse, Beschränkungen von Rechten 
 
§ 28 Befugnisse und Pflichten 
(1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind zur Durchführung der 
Überwachungsaufgaben nach §§ 10, 17 und 18 berechtigt, 
1. während der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten die zu überwachenden Grundstücke, 
Räume, Anlagen und Einrichtungen zu betreten und dort Besichtigungen, Prüfungen und 
Untersuchungen vorzunehmen, 
2. zur Verhütung und Abwehr drohender Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung die in 
Nummer 1 genannten Grundstücke und Räume, Anlagen und Einrichtungen sowie die damit 
verbundenen Wohnräume auch außerhalb der dort genannten Zeiten zu betreten und 
einschließlich der dort befindlichen Gegenstände zu untersuchen, 
3. Proben zum Zwecke der Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen und, soweit 
erforderlich, die entsprechenden Bücher oder sonstige Unterlagen einzusehen und daraus 
Ablichtungen zu fertigen. 
(2) Personen, die zur Durchführung der Überwachung Auskünfte geben können, sind 
verpflichtet, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. 
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(3) Die Betriebsinhaberinnen/Betriebsinhaber, deren Vertretungen oder Beauftragte oder 
Personen, die die tatsächliche Gewalt inne haben, sind verpflichtet, die Amtshandlungen 
nach Absatz 1 zu dulden sowie die in Absatz 1 Nummern 1 und 2 genannten Grundstücke 
und Räume, Anlagen und Einrichtungen zugänglich zu machen. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgesetzes wird insoweit 
eingeschränkt. 
(4) Werden bei der Überwachung nach §§ 17 und 18 Tatsachen festgestellt, die ein 
Eingreifen erforderlich machen, veranlaßt die untere Gesundheitsbehörde die notwendigen 
Maßnahmen, sofern nicht andere Verwaltungsbehörden zuständig sind. Bei Gefahr ist die 
untere Gesundheitsbehörde verpflichtet, selbst die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
(5) Weitere Überwachungsmaßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. 
 
§ 29 Ermächtigungen 
(1) Das für Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Justizministerium und dem Innenministerium 
der unteren Gesundheitsbehörde weitere gerichtsärztliche Tätigkeiten zu übertragen. 
(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium erläßt im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium Vorschriften über die Befähigung der Berufe nach § 22 durch 
Rechtsverordnung. 
Dabei sind insbesondere zu regeln: 
1. die Voraussetzungen für die Zulassung zur und die Anrechnung von förderlichen Zeiten 
auf die Qualifikation, 
2. das Ziel, der Inhalt, die Dauer und die Ausgestaltung der Qualifikation sowie die 
Beurteilung der Leistungen während der Qualifikation, 
3. die Art und die Zahl der Prüfungsleistungen, das Prüfungsverfahren einschließlich der 
Festlegung des Prüfungsergebnisses unter Berücksichtigung der Leistungen während der 
Qualifikation und der Bildung des Prüfungsausschusses, 
4. die Wiederholung von Prüfungsleistungen. 
(3) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium durch Rechtsverordnung das Nähere zum Inhalt und Verfahren 
Gesundheitsberichterstattung nach § 21 regeln. 
(4) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium ab 1. Januar 1999 durch Rechtsverordnung das Nähere zur 
Zusammensetzung, zum Verfahren bei Verabschiedung und Umsetzung von Empfehlungen 
der Kommunalen Gesundheitskonferenz nach § 24 regeln. 
 
§ 30 Übergangsvorschrift 
(1) (Fn 3) 
(2) Die Kreise und kreisfreien Städte können für die untere Gesundheitsbehörde die 
Bezeichnung "Gesundheitsamt" weiterhin führen. 
 
 
 
§ 31 Überprüfung der Auswirkungen dieses Gesetzes 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2008 über die 
Auswirkungen des Gesetzes. 
30.08.2005 
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